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Editorial

Pakistan – weit weg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in Pakistan brodelt es zur Zeit. Sämtliche 
Richter des Obersten Gerichtshofs wurden im
letzten Jahr des Amtes enthoben, nur wer den
Amtseid unter der PCO ablegte – bislang fünf
Richter – wurde wieder eingesetzt. Gleichzei-
tig ernannte der damalige Regierungschef
Musharraf sechs handverlesene regierungs-
treue Oberrichter. 

Der Oberste Richter Pakistans, Iftikhar Chaud-
hry, hatte sich im vergangenen Jahr besonders
für die Aufdeckung der unzähligen Fälle von
»Verschwindenlassen« eingesetzt, für die 
pakistanische Geheimdienste verantwortlich
gemacht werden. So hätten Verhandlungen zu
mehreren Hundert dieser Fälle stattfinden 
sollen. Die pakistanische Regierung hätte auf
Druck des Obersten Gerichtshofs den Aufent-
haltsort der verschleppten Personen und die
Anklagepunkte, die gegen sie vorliegen, offen
legen müssen.

Mit der Entlassung des Obersten Gerichts und
der Einsetzung regierungstreuer Richter war
jedoch niemand mehr da, der ein Interesse an
der Aufdeckung dieser Fälle hat. Die Verhand-
lung ist auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.
(Auszug aus amnesty international,
http://www.amnesty.de/umleitung/2008/deu05/
007?lang=de%26mimetype%3Dtext%2Fhtml )
Die Opposition, unterstützt von zahlreichen
Anwälten, initiierte einen Sternmarsch auf die
Hauptstadt Islamabad, um für eine unabhän-
gige Justiz zu demonstrieren. Bisher wurden
schon mehr als 750 Demonstranten festge-
nommen. Die Regierung versuchte den Pro-
testzug eines führenden oppositionellen
Anwalts in die südliche Sindh-Provinz abzu-
blocken. Der Anwalt Ali Ahmed Kurd war mit
zahlreichen Anhängern in Richtung Lahore un-
terwegs, und wollte von dort nach Islamabad
weiter ziehen. (http://diepresse.com/home/polit-
ik/aussenpolitik/460621/index.do?from
=gl.home_Politik;http://www.tagesschau.de/mul
ti media/ video/video464066.html vom 15.03.09).

- Europa

Sie sollten unbedingt die DAV Homepage
besuchen und sich über die aktuellen
Dienstleistungen informieren.

Dienstag, 10.03.
Verleihung des Verdienstkreuzes 
an RA Mertl

Für seine hervorragenden Verdienste für das
Gemeinwohl, insbesondere um die bayeri-
sche Anwaltschaft, hat der Bundespräsident
Herrn Kollegen Anton Mertl, Präsident des
BAV, das Bundesverdienstkreuz am Bande
verliehen, das ihm Frau Ministerin Dr. Beate
Merk im Justizpalast überreichte.

Am 7. September 1951 stiftete Bundes-
präsident Theodor Heuss den Verdienstorden
der Bundesrepublik Deutschland. Im Stif-
tungserlass hat Bundespräsident Heuss fest-
gehalten, wie er den neuen Orden aufgefasst
wissen wollte:

„In dem Wunsche, verdienten Männern und
Frauen des deutschen Volkes und des
Auslandes Anerkennung und Dank sichtbar
zum Ausdruck zu bringen, stifte ich am 
2. Jahrestag der Bundesrepublik Deutschland
den ,Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland‘.

Er wird verliehen für Leistungen, die im
Bereich der politischen, der wirtschaftlich-
sozialen und der geistigen Arbeit dem
Wiederaufbau des Vaterlandes dienten, und
soll eine Auszeichnung all derer bedeuten,
deren Wirken zum friedlichen Aufstieg der
Bundesrepublik Deutschland beiträgt.“

Wir freuen uns über die Auszeichnung unse-
res Landesverbandspräsidenten. Er hat diese
Auszeichnung durch seinen riesigen Einsatz -
seit vielen Jahren Tag für Tag - für die Belange
der Anwaltschaft wirklich verdient.

Dienstag, 10.03.
Münchener Zentrale für Mediation

Die MZM macht langsam Fortschritte bei
ihrem Bemühen, Mediation an interessierte
Bürger zu bringen. Erste Projekte gehen in die
konkrete Planung. Nur weiter so!

Vielleicht kann ich noch dieses Jahr über eine
große Aufklärungskampagne berichten. Das
Justizministerium arbeitet offensichtlich sei-
nerseits an entsprechenden Plänen, die von
der Ministerin in Kürze bekannt gegeben
werden sollen.

Der Druck, den Anwälte, Richter und Oppo-
sition auf den neuen Staatschef Zardari 
ausübten hatte Erfolg. Iftikhar Chaudhry ist
wieder im Amt und will nun scharf gegen die
Korruption in der Justiz vorgehen. Es wird also
weiterbrodeln.

In Deutschland ist das Eintreten für den Be-
stand der Grundrechte und Mandantenrechte
derzeit nicht mit Repressalien verbunden. Eine
klarere Haltung in diesen Fragen würde der
Anwaltschaft nicht schlecht stehen - und
würde ein Zeichen setzen für unseren Berufs-
stand als Anwälte unserer Gesellschaft.
Schliesslich ist die freie Advokatur einer der
Grundpfeiler des bürgerlichen Selbstverständ-
nisses. Wie ernst man das nehmen kann,
haben uns die Kollegen in Pakistan gezeigt.

Ihr

Michael Dudek
Geschäftsführer

Meine Termine ...
Das war das Wichtigste, 
in aller Kürze

Freitag / Samstag, 27. /28.02.
Geschäftsführerkonferenz des DAV
in Berlin

Wichtigstes Thema war die Finanzierung der
Fortsetzung der Imagekampagne des DAV.
Hier wird vermutlich beim Anwaltstag 2009
in Braunschweig beschlossen werden, die
Kampagne fortzusetzen. Finanziell würde das
bedeuten, dass die derzeitige „Umlage“ ent-
weder weiter in dieser Form oder als
Beitragserhöhung erhalten bliebe.

Heftig diskutiert wurde dabei, ob dies den
Mitgliedern auf Dauer zumutbar sei. Ich per-
sönlich vertrete die Meinung, dass die Image-
oder Werbekampagne eine der wenigen
Möglichkeiten der Anwaltschaft ist, positiv
und selbst gestaltet in die Öffentlichkeit zu
wirken. Das Anwaltbild wird sonst nur noch
durch kritische Pressemeldungen oder absur-
de Darstellungen in den Daily Soaps geprägt.
Dreißig bzw. vierzig Euro pro Jahr sind hierfür
gut angelegtes Geld – und der kleinste Betrag,
mit dem eine solche Kampagne Sinn macht.

In mehreren weiteren Tagesordnungspunkten
wurde das breite Angebot der DAV Zentrale
für die tägliche anwaltliche Praxis dargestellt,
insbesondere auf den Gebieten

- Gebührenrecht

- Beratungshilfe
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Vom Schreibtisch 
der Vorsitzenden 

WINTER ADÉ

Hoffentlich liest auch der Genosse Winter die Mitteilungen des 
Münchener Anwaltvereins und begreift jetzt schnell und nachhaltig,
dass es Zeit für ihn ist, Platz für frisches Grün und frischen Wind 
zu machen und bitte auf dem Rückzug gleich sämtliche Bakterien,
Viren und die Frühjahrsmüdigkeit mitzunehmen. Bitte jetzt laut mit-
sprechen: Winter go home. 

So, das wäre geschafft, wir können zum semantischen Kuschelkurs
zurückkehren und uns dem frischen Grün im Heft widmen, wo ich
beim Kollegen Lang in seinem Beitrag über das Münchener Modell
gleich den genannten Kuschelkurs frech gestohlen habe, weil er mir
so gut gefallen hat. Aber keine Sorge: Es gibt auch klare Worte im
Heft, z.B. den Leserbrief von Kollegin Schön. Die letzten Spuren 
von Frühjahrsmüdigkeit hat aus meinem Kopf der Vorabdruck eines
Textes des Kollegen Prof. Dr. Benno Heussen, nämlich das Nachwort
zu seinem im April erscheinenden Buch „Anwaltsunternehmen
führen“ vertrieben. Ich denke, der Rest des Buches wird dann zu
meiner Fitness in den weiterhin „interessanten Zeiten“ erhebliches
beitragen. 

Auch zur Fitness im Beruf trägt ein neues Serviceangebot unseres
Vereins bei, nämlich die berufsrechtliche Beratung durch unser 
Ehrenmitglied Dr. Horn – ihm sei schon an dieser Stelle ein kleiner
Lorbeerkranz ums Fleißbildchen gewunden. Wenn ich schon floris-
tisch tätig bin, kann ich auch gleich einen virtuellen Blumenstrauß 
an Frau Dworacik, die neue Präsidentin des Landgerichts Ingolstadt,
verschicken und ihr für das neue Amt alles Gute wünschen. Besucher
aus der Münchner Anwaltschaft sind ihr auch an der neuen 
Wirkungsstätte gewiss. 

Die Vorablektüre des Hefts hat mich auf das neue Leitbild der freien
Berufe aufmerksam gemacht. Bei der Internetrecherche bin ich 
dann auf ein wunderbares Zitat von Prof. Dr. Suchanek aus dem 
Aufsatz „Zur Bedeutung von Leitbildern“ im Jubiläumsheft von „Der
freie Beruf“ gestoßen. Dort heißt es: „Selbst wenn sie nicht immer
genutzt werden mag, bietet doch der Prozess der Leitbilderstellung
und –umsetzung die Möglichkeit, sich der Bedeutung dieser
Grundsätze und Werte für einen selbst oder die eigene Organisation
bzw. Institution bewusst zu werden. Denn so komisch es klingen
mag: Man „vergisst“ im Alltag angesichts der Sachzwänge und der
vielen dringlichen Dinge, die zu beachten und zu erledigen sind, 

oft jene grundlegenden Werte wie Vertrauen, Verantwortlichkeit
usw. Und daher ist das Bewusstmachen der Werte auch deshalb
wichtig, weil damit oft erst die Möglichkeit besteht, sich auch der
Hindernisse und Schwierigkeiten, diesen Werten im Alltag gerecht zu
werden, bewusst zu werden und Vorkehrungen zu ergreifen, mit
diesen Hindernissen vernünftig umzugehen.“ Weiterlesen lohnt sich,
Weiterdenken erst recht. 

Mit gefestigten Leitbildern wird das Schreckgespenst, das eines der
vorgegebenen Themen für den Rednerwettstreit beim Anwaltstag
in Braunschweig an die Wand malt, sicherlich nicht Realität werden
(„Losentscheid statt Instanzenzug, die ultimative Prozessreform“) –
mehr zum Rednerwettstreit finden Sie in der Rubrik des Forums bei
Kollegin Sirka Huber und die Umsetzung der vorgegebenen und frei
gewählten Themen dann auf dem Anwaltstag, wo wir uns diesmal
doch hoffentlich selbstverständlich sehen werden, um – neben 
Wissensvermehrung, Kontaktpflege und Erkundung Braunschweigs
– an unseren Leitbildern zu arbeiten. Zuvor treffen wir uns aber 
jedenfalls im Maiheft, also

bis zum Wiederlesen
Petra Heinicke
1. Vorsitzende

P.S. Schade, wenn Sie die Gemeinschaftsveranstaltung von ProJustiz,
Münchner Juristischer Gesellschaft und Münchener Anwaltverein
zum Thema Scoring am 24.03.09 verpasst haben. Der profunde 
Vortrag von Prof. Abel hat das Thema in vielen Facetten ausgewogen
ausgeleuchtet und auch verdeutlicht, wie leicht wir Juristen quasi 
im Elfenbeinturm wichtige gesellschaftliche Entwicklungen ver-
schlafen, weil sie eben so „technisch“ oder „mathematisch“ sind.
Absicherung von Prognoseentscheidungen über Zahlen gut und
schön – aber soll und darf man Menschen auf statistische Werte 
reduzieren ? Der Abend bot viel Stoff zum Weiterdenken. Das Thema
wird uns weiter begleiten. 

P.P.S. Auch den sonstigen, nicht genannten Autoren dieses Hefts gilt
wieder einmal mein herzlicher Dank und meine Vorfreude auf Ihre
weiteren Beiträge. 

D.O. 

MAV intern
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10:30 bis 11:45 Uhr | Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des AG Traunstein
Ausgewählte Probleme im neuen
Nachlassverfahrensrecht nach der FGG Reform
anschließend Diskussion 

11:45 bis 13.00 Uhr | Notar Dr. Frieder Krauß, LL.M., München
Ausgewählte Probleme beim Sozialhilferegress

5. Münchner Erbrechts- und
Deutscher Nachlassgerichtstag 2009

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

Freitag,19. Juni 2009: 9:00 bis 18:00 Uhr – München

Leitung: RA FAErb FAFam Dr. Michael Bonefeld, München,  und RA FAArb Michael Dudek, München
unter der Schirmherrschaft der Bayerischen Staatsministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Beate Merk.

Tagungsort: Akademischer Gesangverein
Ledererstraße 5 (Ecke Sparkassenstraße), 80331 München 

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) 
– für Nichtmitglieder: € 450,– zzgl. MwSt (= € 535,50)

10:30 bis 11:45 Uhr | N.N. 
Aktuelle Rechtsprechung – Die Rechtsbeschwerde in
Nachlasssachen

11:45 bis 13.00 Uhr | Dipl. RPfl. (FH) Christine Rohm, 
Bezirksrevisorin am AG München                    
Ausgewählte Probleme bei der Berechnung von Kosten
für das Nachlassverfahren 
insbes. die Bewertung von Immobilien
anschließend Diskussion

09:00 bis 09:15 Uhr | Begrüßung 
RA Anton Mertl, Präsident des Bayerischen AnwaltVerbandes

09:30 bis 10:15 Uhr | VRiLG Walter Krug, Stuttgart
Die Ausgleichung lebzeitiger Leistungen für den Erblasser in der Erbteilung 
Kritik an der bevorstehenden Erbrechtsreform – Zu Pflegeleistungen und die Neuregelung durch 
§ 2057 b BGB

10.15 bis 10.45 Uhr: Kaffeepause
im Anschluss: Parallelveranstaltungen:

:

13.00 bis 14.00 Uhr: Mittagspause

14:00 bis 15:30 Uhr | RiBGH Wendt (IV. Zivilsenat des BGH) 
Aus der Rechtsprechung des BGH: Regieren aus dem Grab – unbegrenzt? 
Zur Problematik der Dauertestamentsvollstreckung
anschließend: Erfahrungsaustausch von Nachlassrichtern, Rechtspflegern, Notaren und Rechtsanwälten

15:30 bis 16.00 Uhr: Kaffeepause

16:00 bis 16:45 Uhr | Dr. Ludwig Bergschneider, München 
Die Inhaltskontrolle von Eheverträgen und deren Auswirkung auf letztwillige 
Verfügungen

16:45 bis 17:30 Uhr | Dr. Angelika Seibt, Rottach-Egern, öffentlich bestellte Schriftsachverständige
Unterschriften und Testamente – Zu Testamentsfälschungen 

17.30 Uhr bis 18:00 | RA FAErbR FAFamR Dr. Michael Bonefeld, München,
Abschlussbericht und Verabschiedung des 5. Deutschen Nachlassgerichtstages
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Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (s.u.) an:

[   ] 5. Münchener Erbrechts- und Nachlassgerichtstag | 19. Juni 2009: 9.00 bis 18.00 Uhr
für DAV-Mitglieder: € 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) für Nichtmitglieder: € 450,– zzgl. MwSt (= € 535,50)

MAV GmbH
Herrn Dr. Martin Stadler
Amerikahaus, Zi. 207 
Karolinenplatz 3
80333 München 

ANMELDUNG   per Fax: 089. 552 633-98

Kanzlei / Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ]  ja               [  ]  nein

Rechnung an                       [  ]  mich        [  ]  die Kanzlei

Datum    Unterschrift

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München,  HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren sind begrenzt. Es gilt die
Reihenfolge der Anmeldungen.

Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend mitgeteilt
werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der
Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar nicht teilnimmt. 

Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von € 50,–
zzgl. MwSt. (= € 59,50) in Rechnung gestellt. 

Änderungen: Wird die Tagung kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche daraus 
ausgeschlossen. 

Fragen, Wünsche

Petra Rottmann
Telefon 08031. 90 894-33 | Fax 08031. 90 894-77 | eMail geschaeftsfuehrer@bayerischer-anwaltverband.de
Dr. Martin Stadler 
Telefon 089. 552 633-97 | Fax 089. 552 633-98 | eMail m.stadler@mav-service.de
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NACHRUF 

WINY CLEMENS

Am 02. Februar 2009 verstarb im 84. Lebensjahr unser Ehrenmitglied
Winy Clemens. Sie war mit Leib und Seele Anwältin, die dem Beruf nicht
nur mit profundem juristischen Wissen und Können, sondern auch mit
Leidenschaft und Herzblut nachging. Wer dieses anwaltliche Urgestein
bis zur erzwungenen Einstellung ihrer Tätigkeit im Frühsommer 2006
durch eine schwere Erkrankung kennenlernen durfte, konnte sich  kaum
vorstellen, dass sie jemals etwas anderes getan hatte. Rechtsanwältin
war sie aber „erst“ seit Januar 1971, ihre Kanzlei führte sie als Einzel-
anwältin in Gauting. 

Auf welchem Weg kam sie zur Anwaltschaft ? Winy Clemens wurde
als Winy Wiebke Weber am 25. Juli 1925 in Hamburg geboren. Ihre 
Eltern waren überzeugte Gegner des NS-Regimes, ihr Vater verlor 
bereits im April 1933 seine Stellung als Berufsbeamter. Die Familie
übersiedelte nach Jena, um ihren Kindern bessere Bildungs- und Aus-
bildungsmöglichkeiten zu geben. Die Jugend in NS-Zeit und der innere
Widerstand gegen das Regime prägten sie zeitlebens. Nach Abitur und
Arbeitsdienst begann sie in Jena mit dem Jurastudium, der verloren-
gehende Krieg eröffnete die Aussicht, als Frau in juristischen Berufen
wieder arbeiten zu können. Nachdem Jena im Sommer 1945 der 
sowjetisch-besetzten Zone zugeschlagen war, ging sie nach Berlin und
schloss dort ihr Studium an der Freien Universität ab. Nach den 
Examina trat sie in den Staatsdienst ein und war in der Entschädigung
tätig, später meines Wissens auch als Richterin. Ihre Erschütterung über
die Schicksale, die ihr damals „über den Schreibtisch liefen“ spürte
man noch Jahrzehnte später, wenn sie gelegentlich aus diesem Teil
ihrer Vergangenheit berichtete (seit dieser Zeit war sie auch mit Rechts-
anwältin Erna Proskauer, geb. 1903, gest. 2001 befreundet, der 
Autorin von „Wege und Umwege“). 1950 wurde dann die Tochter
Christine geboren. Ihr Mann Louis Ferdinand Clemens, zuvor jüngster
Kammergerichtsrat, wechselte als Unternehmensjurist zu Siemens nach
München und wurde dort schließlich Mitglied der Rechtsabteilung, die
Familie zog nach Bayern. Nachziehende Ehefrauen konnten – da man
hier auf dem Standpunkt stand, dass man sich „seine Leute selbst 
ausbilde“ – nicht in den bayerischen Staatsdienst übernommen 
werden. So wurde Winy schließlich 1971 Rechtsanwältin und Mitglied
unseres Verbandes. 

Unsere Wege kreuzten sich (einsetzend mit dem Ende der achtziger
Jahre) häufig, denn sie war nicht nur im Münchener Anwaltverein,
sondern auch im Deutschen Juristinnenbund und im Deutschen 
Akademikerinnenbund aktives Mitglied. Ob man ihr das erste 
Mal als Frischling entgegentrat oder schon als „gestandene/r“ 
Kollege/Kollegin begegnete, immer zeichnete sich Winy durch 
Kollegialität, Aufgeschlossenheit und waches Interesse aus. Sie teilte
ihr Wissen und ihre Erfahrung, war ungeheuer hilfsbereit, humorvoll
und warmherzig und regte unermüdlich viele Jüngere zum Kontakt
mit „ihren“ Verbänden an. Sich in den Dienst der Gemeinschaft zu
stellen, war für sie selbstverständlich, die aktive Teilnahme am 
Verbandsleben war ihr sozusagen innere Pflicht. Spontan steht mir als
Bild vor Augen wie sie effektiv, rasch und sicher die Stimmzettel bei
diversen Wahlen auszählte und lebhaft an den Diskussionen in der
Mitgliederversammlung des Vereins oder bei der jährlichen Kammer-
versammlung teilnahm. Zum Mitglied der schweigenden Mehrheit
oder zum konformen Herdentier war sie nicht geboren, Passivität 
passte einfach nicht zu ihr. Ihre barocke Persönlichkeit und ein 
gehöriges Maß an Selbstironie konnten täuschen – die „Provinz-
anwältin“ war in Wirklichkeit gar keine. 
Sie sah weit über den Tellerrand hinaus und engagierte sich bei-
spielsweise in der FIDA (Federation International de Abogadas) oder

bei der US-amerikanischen Stiftung Virginia-Guildersleeve-Fund, 
die Frauenprojekte in Entwicklungsländern fördert und in deren 
Vorstand sie saß.

In der Festschrift „12 Jahrzehnte MAV“ steuerte sie den Beitrag über
Frauen in der Münchner Anwaltschaft bei. Von Winy Clemens 
bleibt beim Münchener Anwaltverein aber viel mehr: Wir erinnern 
uns dankbar an eine engagierte Kollegin, eine Individualistin, die in
keine Schublade passte und doch vorbildlich Gemeinsinn und 
Kollegialität vorgelebt hat. Wir vermissen sie. 

Petra Heinicke

Neues vom 
Münchener Modell

Überwiegend positive 
Erfahrungen

Mit dem Münchner Modell wird ja nun
schon seit einiger Zeit hier durchaus
nachhaltig operiert. Auch wenn der 
Unterzeichner sicher nicht zu den 
vorbehaltslosen Fans dieses Modells
gehört, gibt es doch überwiegend 
Positives zu vermelden. 

So ist der Hauptvorteil primär darin 
zu sehen, dass bei Verfahren nach dem
Münchner Modell vergleichsweise kurzfristig terminiert wird. Nament-
lich in der Zeit unmittelbar nach der Trennung hat man somit weitaus
mehr Gestaltungen einer frühzeitigen Weichenstellung, als zu früheren
Zeiten vor dem Münchner Modell. Es kann der Gegenseite frühzeitig
eine gewisse Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit kommuniziert werden.
Ausdrücklich begrüßt wird natürlich die ebenfalls sehr frühzeitige 
Einschaltung psychosozialer Beteiligter außerhalb einer Begutachtung.

Letztendlich zeigen sich drei überwiegend zur Anwendung kommende
Fallgruppen, in welchen das Münchner Modell die Verfahrenszeit 
verkürzt und die Verfahrenseffizienz erhöht und damit mit Sicherheit
dem Rechtsfrieden dienlich ist: 

Die erste Fallgruppe sind Übergriffe auf Paarebene, in der Regel 
vorgenommen durch die Väter. Die zweite Fallgruppe sind Umgangs-
vorenthaltungen, in der Regel vorgenommen durch die Mütter. Die dritte
Fallgruppe sind heillose Kommunikationsstörungen auf Paarebene, 
besonders häufig bei beendeten nichtehelichen Lebensgemeinschaften
mit Kindern. 

Zur ersten Fallgruppe ist zu sagen, dass hier den Vätern durchaus 
vermittelt werden kann, dass sie bei entsprechendem eigenem Wohl-
verhalten den Kontakt zu ihren Kindern nicht verlieren. Jedem ist 
bekannt, dass bei gewalttätigen Übergriffen nicht immer, aber 
doch oftmals Alkohol eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Es gibt 
entsprechende Institutionen, in welchen sich die Väter in ihrer Gewalt-
bereitschaft etwas einbremsen lassen können. Der Unterzeichner hat
hier mehrere Angelegenheiten vertreten, in welchen es nach einem 
Verfahren nach dem Münchner Modell einerseits zur Aufrechterhaltung
des Umgangs zwischen Vätern und Kindern blieb, andererseits die 
mitunter durchaus berechtigten Befürchtungen der Mütter auf Wieder-
holung von Gewaltexzessen durch entsprechende Therapien der Väter

Maxgymnasium: Fassade der Turnhalle,
Sturystraße – Schwabing (1912) 
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beseitigt oder zumindest relativiert werden konnten. Die Erfahrungen
aus der Zeit vor dem Münchner Modell waren da deutlich negativer, 
da sich die Parteien im Verfahren wechselseitig blockiert haben, 
schlussendlich beide aus einer Angst heraus (die Mutter auf erneute
Übergriffe; der Vater auf Entzug des Kontakts zum Kind). Sorgerechts-
anträge oder dergleichen waren regelmäßig nicht geeignet, diese 
Befürchtungen zu zerstreuen, zumal die Gewalt eines Vaters gegenüber
der Mutter nicht unbedingt dazu führen muss, dass sich dieser Vater 
für das Sorgerecht nicht qualifiziert. Es wurde lang prozessiert, heraus
kam meist gar nichts („Schlacht gewonnen, Krieg trotzdem verloren“
oder aber: „Schlacht verloren und Krieg erst recht verloren“). Hier haben
wir also eine nachhaltige Verbesserung erstens der Verfahrensdauer und
zweitens der Ergebnisse. Dass sich dies dem Normzweck des Münchner
Modells entsprechend natürlich ganz nachhaltig positiv auf die Kinder
niederschlägt, spricht weiterhin für die Effizienz dieses Verfahrens. Dass
in derartigen Verfahren gelegentlich und namentlich durch den Unter-
zeichner vom vorgeschlagenen Kodex in der Terminologie abgewichen
wird, mag vor diesem Hintergrund nachgesehen werden. 

Die zweite Fallgruppe sind die Mütter, welche Schwierigkeiten haben,
die Paarebene von der Elternebene zu trennen. Getragen werden 
entsprechende Verhaltensstrukturen von der nur schwer nachvoll-
ziehbaren Erkenntnis, dass ein Mann, wenn er dann als Ehemann nicht
mehr in Betracht kommt, automatisch auch als Vater nicht mehr
„taugt“. So bestanden früher die Probleme, dass Umgangsverfahren
über entsprechende Begutachtungen etc. extrem in die Länge gezogen 
werden konnten und einstweilige Anträge der Väter entweder nicht 
verbeschieden wurden oder aber durch die Mütter nicht umgesetzt 
wurden. Dem Unterzeichner ist kein Fall einer Zwangsgeldverhängung
bekannt, lediglich die eine oder andere Zwangsgeldandrohung war
durchsetzbar. Faktisch hilft auch dies wenig. Hier sind wir mit dem 
Münchner Modell weitaus besser bestellt, weil über entsprechende 
Einschaltung von psychosozialen Verfahrensbeteiligten die Diskussion
deeskaliert und versachlicht werden kann. 

Die dritte Fallgruppe, der zweiten nicht ganz unähnlich, betrifft die 
kollabierten nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit einer nicht 
zwingend auf faktischen, als vielmehr auf rechtlichen Tatsachen 
beruhenden Majorität der Mütter (gemeint ist natürlich das Sorgerecht).
Insbesonders, wenn die Väter die Mütter „sitzen lassen“, war bei 
letzteren oftmals ein entsprechendes unpassendes Reaktionsverhalten
durch Vorenthaltung der Kinder erkennbar. Auch hier erscheint die 
zeitnahe Terminierung geboten und fördernd: Zum einen wird den 
Vätern signalisiert, dass sie nicht völlig recht- und chancenlos im 
Vakuum stehen, zum anderen werden frühzeitig die Psychosozialen 
beratend miteinbezogen und leisten doch sehr effizient Aufklärungs-
hilfe in der Differenzierung zwischen Paar- und Elternebene. Insbeson-
ders das erste Kriterium ist ein nachhaltiges, da aus der Not heraus
oftmals Akte der Verzweiflung generiert werden, welche dann die Sache
doch noch weiter verschärfen. Hier wirkt das Münchner Modell 
nachhaltig deeskalierend. 

Zusammenfassend muss man sagen: 
Die Erfahrungen sind positiv, auch und insbesonders die Erfahrungen
desjenigen Anwalts, der doch eine nicht unerhebliche Männerquote 
bei der Vertretung familienrechtlicher Mandate aufweist. Die restriktiven
Vorträge zur Antragsformulierung hält der Unterzeichner gleichwohl 
für überflüssig. Das Wesentliche des Münchner Modells ist die 
stringente Durchführung und die frühzeitige Beteiligung der Psycho-
sozialen; der semantische Kuschelkurs hingegen erscheint nicht als 
zwingend erforderlich. 

Christoph Lang, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Familienrecht, 
Fachanwalt für Strafrecht, Mediator 

Das FORUM 
Junge Anwaltschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in einem Monat ist es wieder soweit
und der Deutsche Anwaltstag (DAT),
der dieses Jahr in der Zeit vom 20. – 23.
Mai in Braunschweig stattfindet, jährt
sich zum 60. Mal. Wie jedes Jahr ist das
FORUM Junge Anwaltschaft aktiv an
der Gestaltung des Programms beteiligt
und ich will die Gelegenheit nutzen, auf
die eine oder andere Veranstaltung
schon jetzt aufmerksam zu machen:

Hervorheben will ich zu allererst unsere Mitgliederversammlung am
Donnerstag den 22.05.2009 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, in deren
Rahmen unter anderem Neuwahlen unseres Vorstandes, des Ge-
schäftsführenden Ausschusses, stattfinden.  

Wer schon immer einmal testen wollte, ob er sich als Redenschreiber
oder gar als Redner eignet, dem lege ich den mittlerweile etablierten
Rednerwettstreit nahe, der nicht nur Spaß bringen kann, sondern die ge-
lungensten drei Reden bzw. Redner mit einem zwischen € 2.500,00
und € 500,00 prämiert. Teilnehmen können Rechtsanwälte und Rechts-
anwältinnen, die bis zum 20.05.2009  das 39. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Zur Auswahl stehen die Themen 

→ Mauerfall und Grundgesetz – 
Hat der Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik und 
damit zum Grundgesetz die Erwartungen erfüllt?

→ Deutsch oder multikulti – 
Soll die deutsche Sprache durch das Grundgesetz geschützt werden?

→ Losentscheid statt Instanzenzug – 
Die ultimative Prozessreform 

oder ein von den Teilnehmern selbst bestimmtes Thema.

Der Sieger erhält die Gelegenheit, seine Rede vor großem Publikum an
der Zentralveranstaltung des DAT vorzutragen. Näheres über die Aus-
schreibung und Teilnahmebedingungen können Sie der Homepage des
DAV unter http://www.anwaltverein.de/DAT/dav-rednerwettstreit ent-
nehmen. In jedem Fall handelt es sich um eine Veranstaltung, die sich
für Redner wie Zuhörer gleichermaßen lohnt.

Eine Fachveranstaltung zu dem Thema „Sportrecht – ein Tätigkeitsfeld
für junge Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte“ findet am Donners-
tag, den 21.05.2009 statt. Für diese konnten wir Herrn Rechtsanwalt Dr.
Mario Nöll gewinnen, der Fußballbegeisterten als ehemaliger Präsident
des SV Waldhof Mannheim bekannt sein dürfte.

Über das Thema „60 Jahre Grundgesetz – und noch lange nicht in
Rente“ referiert am Freitag, den 22.05.2009 Herr Kollege Thomas Tro-
idl aus Regensburg, der sein berufliches Zuhause vor allem im Verfas-
sungsrecht gefunden hat und viele Jahre als Regionalbeauftragter für
den LG Bezirk Regensburg engagiert war. 

http://www.davforum.de
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Verdiente Erholung finden wir sodann im Rahmen unserer „Advodisco“
am Freitag, den 22.05.2009 ab 22:00 Uhr in der Schloss Lounge - eine
Veranstaltung, die sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit
erfreut und das bei „Jung“ und „Alt“ gleichermaßen. 

Auch dieses Jahr wartet der DAT mit einem äußerst abwechslungsrei-
chen und interessanten Programm auf, der neben Fach- und Informati-
onsveranstaltungen genügend Raum zum Knüpfen neuer Kontakte lässt
und Begleitpersonen ein buntes Rahmenprogramm bietet. Das Pro-
gramm, Hinweise zu den Veranstaltungsorten und Angaben zur Orga-
nisation finden Sie unter http://www.anwaltverein.de/DAT.

Mich selbst werden Sie regelmäßig am Informationsstand des FORUM
Junge Anwaltschaft antreffen und ich freue mich schon jetzt, Sie an un-
serem Stand beim DAT in Braunschweig begrüßen zu dürfen. An diesem
finden Sie vielfältiges Informationsmaterial über unsere Arbeitsgemein-
schaft und Regionalbeauftragte der verschiedenen LG Bezirke geben
Ihnen gerne Auskünfte über die Vorteile einer Mitgliedschaft.

Abschließend lade ich unsere Mitglieder und diejenigen, die es noch
werden wollen, herzlich zu unserem monatlichen Stammtisch ein 

und verbleibe mit den besten Wünschen

Sirka Huber
Rechtsanwältin und Mediatorin
FORUM Junge Anwaltschaft
Regionalbeauftragte der LG Bezirke München I und II
muenchen@davforum.de

Neues Serviceangebot
Neuer Service des MAV -
Berufsrechtliche Beratung für Mitglieder

Ab Mai 2009 bietet der Münchener AnwaltVerein e.V.
seinen Mitgliedern einen neuen kostenfreien Service
an. Bei allen berufsrechtlichen Fragen, wie z.B.
Interessenskollisionen,  Sozietätskonflikten, Problemen
mit der Werbung u.a. können sich MAV-Mitglieder
künftig von unserem Ehrenmitglied, Herrn Rechtsanwalt
Dr. Wieland Horn, Geschäftsführer der Rechtsanwalts-
kammer beim BGH und Herausgeber der Textsammlung
“Berufsrecht der Anwaltschaft”, beraten lassen. 

Die Berufsrechtliche Beratung findet statt

jeden ersten Dienstag im Monat
um 15.00 Uhr im AnwaltServiceCenter, 
Prielmayerstr. 7 / Zimmer 63

Um den Service in Anspruch nehmen zu können, ist eine
vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich. 

Nähere Informationen bzw. Anmeldung:
Münchener AnwaltVerein e.V.
Frau Sabine Grüttner, Tel. 089 – 55 86 50 
Montag - Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Stammtisch FORUM Junge Anwaltschaft München
an jedem ersten Mittwoch des Monats um 19:30 Uhr 
im Marktwirt, Heiliggeiststraße 2!

Die Kanzlei als Ausbilder

Gebührenrecht

Keine Anrechnung der Geschäftsgebühr 
bei Anwaltswechsel

Gleich in zwei Fällen hatte sich das OLG Koblenz mit der Frage zu 
befassen, ob auch dann die Anrechnung der Geschäftsgebühr nach Vor-
bem. 3 Abs. 4 VV RVG im Kostenfestsetzungsverfahren zu berücksich-
tigen sei, wenn die Partei im Rechtstreit einen anderen Anwalt 
beauftragt als außergerichtlich. 

Im ersten Fall des OLG Koblenz hatte der spätere Kläger nach Abschluss
der außergerichtlichen Tätigkeit seines Rechtsanwalts einen anderen 
Anwalt mit der Durchführung des Rechtsstreits beauftragt. Der Beklagte
hatte daraufhin im späteren Kostenfestsetzungsverfahren eingewandt,
die auf Klägerseite vorgerichtlich entstandene Geschäftsgebühr müsse
ungeachtet dessen nach Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG auf die Verfahrens-
gebühr des Rechtstreits angerechnet werden, so dass nur noch 0,65 der
Verfahrensgebühr festgesetzt werden dürften. Das OLG Koblenz ist dem
nicht gefolgt:

Die Anrechnungsregelung der Vorbem. 3 Abs. 4 VV (Kürzung 
um die Hälfte einer zuvor entstandenen Geschäftsgebühr) ist 
nicht anzuwenden, wenn der Erstattungsberechtigte vorpro-
zessual von einem anderen Anwalt vertreten war. 
§ 91 Abs. 2 S. 2 ZPO gilt nur für den innerprozessualen 
Anwaltswechsel.

OLG Koblenz, Beschl. v. 20. 8. 2008 - 14 W 524/08 = AGS 2009,
105 m. Anm. Onderka

Vertiefungskurse
zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung 
für Rechtsanwaltsfachangestellte 2009

Ort: Rechtsanwaltskammer München,
Tal 33, 80331 München

Zeit: Montag, den 06. April 2009, 16.30 Uhr

Dienstag, den 14. April 2009, 16.30 Uhr

Montag, den 20. April 2009, 16.30 Uhr

Montag, den 27. April 2009, 16.30 Uhr

Montag, den 04. Mai 2009, 16.30 Uhr

Montag, den 11. Mai 2009, 16.30 Uhr

Dienstag, den 19. Mai 2009, 16.30 Uhr

Montag, den 25. Mai 2009, 16.30 Uhr

Dienstag, den 02. Juni 2009, 16.30 Uhr

Die Veranstaltung ist kostenlos, 
eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Wilhelmsgymnasium: Blick von der
Maximilianstraße – Lehel
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In einer weiteren Entscheidung war es der Beklagte, der sich außerge-
richtlich durch einen anderen Anwalt hatte vertreten lassen als im 
späteren Rechtstreit. Auch hier hat das OLG Koblenz den Anrech-
nungseinwand im Kostenfestsetzungsverfahren zurückgewiesen:

Die Anrechnungsregelung der Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG 
(Kürzung um die Hälfte einer zuvor entstandenen Geschäfts-
gebühr) ist auch auf Beklagtenseite nicht anzuwenden, wenn
dieser vorprozessual von einem anderen Anwalt als im Rechts-
streit vertreten war. § 91 Abs. 2 S. 2 ZPO erfasst auch in diesem
Fall nur den innerprozessualen Anwaltswechsel.

OLG Koblenz, Beschl. v. 17. 10. 2008 - 14 W 625/08 

Das OLG Koblenz weist zu Recht in beiden Fällen darauf hin, dass 
hier eine unmittelbare Anrechnung ausgeschlossen ist. Zwar ist eine 
vorgerichtlich entstandene Geschäftsgebühr der Nr. 2300 VV RVG gem.
Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG zur Hälfte, höchstens jedoch zu 0,75, auf die
Verfahrensgebühr eines nachfolgenden Rechtstreits anzurechnen. Dies
gilt aber nur dann, wenn der Anwalt, bei dem die Verfahrensgebühr
nach Nr. 3100 VV RVG anfällt, auch zuvor die Geschäftsgebühr verdient
hat. Anzurechnen ist in allen Fällen des RVG nur eine Gebühr, die der
Anwalt selbst verdient hat. Das Gesetz sieht keine Anrechnung der 
Gebühren anderer Anwälte vor. 

Damit stellt sich nur noch die Frage, ob sich die jeweils erstattungsbe-
rechtigte Partei nicht hätte so behandeln lassen müssen, als hätte sie
vorgerichtlich denselben Anwalt beauftragt wie im gerichtlichen 
Verfahren. Insoweit hatten die erstattungspflichtigen Parteien jeweils
auf die Vorschrift des § 91 Abs. 1 S. 2 ZPO abgestellt, wonach
grundsätzlich nur die Kosten eines Anwalts erstattungsfähig seien. Hätte
die jeweilige erstattungspflichtige Partei vorgerichtlich und gerichtlich
denselben Anwalt beauftragt, dann wäre im Rechtstreit nur noch die
um die Anrechnung verminderte Verfahrensgebühr angefallen. Insoweit
weist das OLG Koblenz jedoch zu Recht darauf hin, dass § 91 Abs. 2 S.
2 ZPO nur für den innerprozessualen Anwaltswechsel gilt, wenn also
eine Partei während des gerichtlichen Verfahrens den Anwalt wechselt.
Die hierdurch entstehenden Mehrkosten sind grundsätzlich nicht er-
stattungsfähig, es sei denn, es bestand ein nachvollziehbarer Grund,
den Anwalt zu wechseln (z. B. Tod des Anwalts). Für den Anwalts-
wechsel zwischen außergerichtlicher und gerichtlicher Tätigkeit gilt 
§ 91 Abs. 2 S. 2 ZPO jedoch nicht. 

Auch im Übrigen sah das OLG Koblenz keine Verletzung der Obliegen-
heit, die Kosten im Rechtstreit so gering wie möglich zu halten. Es sei
vielmehr einer jeden Partei freigestellt, ob sie zwischen außergerichtli-
cher und gerichtlicher Vertretung den Anwalt wechsele. Dies sei das
gute Recht einer Partei, etwa wenn sie feststellt, dass der Anwalt, den
sie bislang außergerichtlich beauftragt hat, möglicherweise nicht der
Richtige ist, um den anschließenden Rechtstreit zu führen. Einer Partei

kann nicht verwehrt werden, sich für das gerichtliche Verfahren einen
anderen Anwalt auszusuchen, den sie für besser geeignet hält. 
Lediglich dann, wenn der Anwaltwechsel schikanös sei oder aus-
schließlich dazu diene, der Gegenseite Mehrkosten zu verursachen,
käme eine Beschränkung der Kostenerstattung in Betracht. Ein solcher
Fall habe hier jedoch nicht vorgelegen. 
In beiden Fällen hat das OLG Koblenz die Rechtsbeschwerde zugelassen.
Sie wurde jedoch in beiden Fällen nicht eingelegt. 

Ähnlich entschieden hatte bereits das AG Saarbrücken (AGS 2008, 365)
und ebenfalls bei einem Anwaltswechsel zwischen außergerichtlicher
und gerichtlicher Vertretung die volle Verfahrensgebühr für erstat-
tungsfähig angesehen. 

Norbert Schneider, Rechtsanwalt, Neunkirchen

Personalia

Verdienstkreuz am Bande für Rechtsanwalt Anton Mertl

Staatsministerin Dr. Beate Merk hat am 10. März im Münchner Justiz-
palast das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland an Herrn Anton Mertl ausgehändigt. Das
Verdienstkreuz wird von Herrn Bundespräsidenten Horst Köhler verliehen.

Herr Rechtsanwalt Anton Mertl aus Rosenheim, Vorsitzender des An-
waltsvereins Rosenheim und des Bayerischen Anwaltsverbands sowie
Vizepräsident des Deutschen Anwaltsvereins, wurde insbesondere für
seinen jahrzehntelangen Einsatz zum Wohl seines Berufsstandes aus-
gezeichnet. Merk: "Ihr guter Ruf und Ihr hohes Ansehen eilen Ihnen
voraus und dies weit über den örtlichen Bereich des Anwaltvereins Ro-
senheim hinaus." Rechtsanwalt Mertl habe mit Fingerspitzengefühl und
Ideenreichtum den rechtspolitischen Meinungsaustausch gefördert und
sich um das Ansehen der Anwaltschaft verdient gemacht. Ein besonde-
res Anliegen sei dem Ausgezeichneten stets die Fort- und Weiterbildung
der Anwaltschaft, aber auch die gute Ausbildung von Rechtsanwalts-
fachangestellten gewesen. "Sie haben durch Ihre langjährige, ehren-
amtliche Tätigkeit für die Anwaltschaft Vorbildliches geleistet. Für das
außerordentlich gute Miteinander und Ihre verlässliche Unterstützung
danke ich Ihnen von Herzen", so die Ministerin. (PM 41/08 v. 11.3.2009)

Der Münchener Anwaltverein gratuliert Herrn Rechtsanwalt Anton
Mertl herzlich zur Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande. Den
bayerischen Kollegen ist er nicht nur durch die Rechtstage des Bayeri-
schen Anwaltverbandes bestens bekannt, die er in seiner Funktion als
dessen Präsident initiiert hat. Er nutzt seine Position als Präsident  des
Landesverbands, als Vorsitzender des Anwaltvereins Rosenheim und 

Wilhelmsgymnasium: Blick von der 
Maximilianstraße – Lehel (1877)

Wilhelmsgymnasium: Blick von der 
Maximilianstraße – Lehel (1877)
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Vizepräsident des DAV, um nachdrücklich und beharrlich
für die Interessen der Anwaltschaft und der Recht-
suchenden einzutreten. 
Hier setzt er ein einprägsames Zeichen mit der jährlichen
Verleihung des Max-Friedlaender-Preises des Bayerischen
Anwaltverbandes, der besondere Verdienste zur Wah-
rung der Rechtskultur unserer Gesellschaft würdigt.

Wechsel an der Spitze des 
Landgerichts Ingolstadt - 

Justizministerin Merk verabschiedet Präsident des Landgerichts 
Ingolstadt Dr. Thomas Dickert und führt Nachfolgerin 
Sibylle Dworazik in ihr Amt ein

Mit einem Festakt im Fahnensaal des Bayerischen Armeemuseums in In-
golstadt hat Bayerns Justiz- und Verbraucherschutzministerin Dr. Beate
Merk heute den Präsidenten des Landgerichts Ingolstadt, Dr. Thomas
Dickert (50), feierlich verabschiedet. Dieser wechselte zum 1. Dezem-
ber 2008 in das Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
und hat dort die Leitung der neuen Abteilung "Verbraucherschutz und
Grundsatzfragen" übernommen. Als seine Nachfolgerin begrüßte die
Ministerin Sibylle Dworazik (51), die zuvor als Vorsitzende Richterin am
Oberlandesgericht München tätig war. Beide erhielten viel Lob und Dank
von der Ministerin. 

Dr. Thomas Dickert stand zwei Jahre an der Spitze des Landgerichts. Er
begann seine Justizkarriere 1990 als Regierungsrat im Staatsministerium
der Justiz. Danach war er Staatsanwalt in Ingolstadt und Richter am
Amtsgericht Pfaffenhofen, bevor er 1994 als Mitarbeiter in die Perso-
nalabteilung des Staatsministeriums der Justiz zurückkehrte. Von 1999
bis 2006 war er dort als Referatsleiter für den einfachen, mittleren und
gehobenen Justizdienst zuständig sowie für den Notardienst und die
Angelegenheiten der Rechtsanwälte. Am 1. November 2006 wurde er
Präsident des Landgerichts Ingolstadt. Ministerin Merk lobte: "Sie haben
in Ingolstadt Akzente so gesetzt, dass man Sie nicht so schnell verges-
sen wird. Für das Justizministerium war Ihr Weggang 2006 nach Ingol-
stadt ein schwerer Verlust, für das Landgericht Ingolstadt ein großer
Gewinn. Um so mehr freue ich mich, dass ich Sie für eine sehr wichtige
Aufgabe zurück in den Münchner Justizpalast holen konnte. Für den

Aufbau und die Leitung der neuen Abteilung "Verbrau-
cherschutz und Grundsatzfragen". 

Die neue Präsidentin Sibylle Dworazik kennt das Land-
gericht Ingolstadt bereits, da sie dort viele Jahre als Rich-
terin tätig war. Ihre Karriere in der bayerischen Justiz hat
sie 1984 in Ingolstadt begonnen. Als Staatsanwältin zwar
formal bei der Staatsanwaltschaft München II, aber von
Anfang an abgeordnet an die Zweigstelle Ingolstadt.
1988 ist sie als Richterin an das Landgericht Ingolstadt
gewechselt. Von 1991 an war sie neun Jahre lang als
hauptamtliche Arbeitsgemeinschaftsleiterin für Rechts-
referendare tätig. 1998 wurde sie Richterin am Oberlan-
desgericht München und nahm dort zusätzlich das Amt
der Referentin für Personalangelegenheiten der Rechts-
referendare sowie Ausbildungs- und Prüfungswesen für
den höheren Dienst war. Seit 1. September 2008 war
Frau Dworazik Vorsitzende Richterin am Oberlandesge-
richt München. Merk: "Ich weiß das Landgericht Ingol-
stadt bei Ihnen in den besten Händen. Persönlich freue
ich mich sehr, dass es weibliche Hände sind, in die wir
das Landgericht Ingolstadt gegeben haben. Ich wünsche
Ihnen viel Erfolg."

Im rechtspolitischen Teil ihrer Rede widmete sich die Mi-

nisterin dem Thema Verbraucherschutz und sprach dabei insbesondere
den aktuellen Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richt-
linie über die Rechte der Verbraucher an. Mit dem Richtlinienvorschlag
vom 8. Oktober 2008 will die Europäische Kommission die vier be-
stehenden EG-Richtlinien über Verbrauchsgüterkauf, Fernabsatz- und
Haustürgeschäfte sowie missbräuchliche Vertragsklauseln zusammen-
fassen. Die Richtlinie sieht darüber hinaus eine Vollharmonisierung der 
Verbraucherschutzrechte vor. Das bedeutet, die europäischen Standards 
würden zu zwingenden Vorgaben, von denen die Mitgliedstaaten nicht
abweichen dürften und das auch nicht zu Gunsten der Verbraucher.
Merk: "Für das deutsche Recht und den deutschen Verbraucher wird
die Vollharmonisierung in einigen Punkte zu deutlichen Absenkungen
des geltenden Schutzniveaus führen. Hier sehe ich die Gefahr, dass das
Verbrauchervertrauen eher geschwächt als gestärkt wird. Um tatsächlich
positive Impulse für den Binnenmarkt zu bewirken, müssen Verbrau-
cher- und Unternehmerinteressen in gleichem Maße berücksichtigt 
werden." (Quelle: Bay. Staatsministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz)

Aus dem Ministerium der Justiz
und für  Verbraucherschutz

Revolving-Kreditkarten
(PM 38/09 vom 09.03.09)

Bayerns Verbraucherschutzministerin
Beate Merk warnt: "Revolving-
Kreditkarten reiten Verbraucher in
die Schuldenfalle!"

Finanzkrise, Wirtschaftstief, Kurzarbeit:
Immer mehr Verbraucher geraten in
Krisenzeiten in Zahlungsprobleme.
Knapp 100.000 Privatleute meldeten im
Jahr 2008 in der Bundesrepublik
Deutschland Insolvenz an, die Zahl der
Verbraucher auf der Suche nach güns-

tigen Finanzierungsmöglichkeiten dürfte noch höher sein. In diesem 
Zusammenhang hat Bayerns Justiz- und Verbraucherschutzministerin 
Dr. Beate Merk heute vor einer in Deutschland verstärkt um sich greifen-
den Schuldenfalle gewarnt: "Immer mehr Banken locken mit auf den 
ersten Blick vermeintlich kostenfreien Kreditkarten, deren Zahlungssystem
den Kunden aber tatsächlich oft die Pistole auf die Brust setzt: Die Rede
ist von sog. Revolving Kreditkarten."

Das dahinter stehende Zahlungssystem funktioniert so: Während bei
den in Deutschland üblichen "Charge" oder "Debit"-Karten der Geld-
betrag, der mit der Karte ausgegeben wurde, meist innerhalb eines 
Monats vom Girokonto abgebucht wird, muss bei einer Revolving-
Kreditkarte jeden Monat nur ein bestimmter Betrag zurückgezahlt 
werden. "Die Ausgaben des Verbrauchers, die diese Summe überstei-
gen, werden als Schulden auf einem eigenen Kreditkonto gesammelt,
für welches natürlich sehr hohe Zinssätze -nämlich teilweise über 
20 % - anfallen. Revolving-Kredite sind damit häufig noch teurer als
Überziehungskredite beim Girokonto!" erklärte Merk.

Merk weiter: "Besonders problematisch wird das System dann, wenn
der Verbraucher mehrere Revolving-Kreditkarten benutzt. Viele 
Verbraucher sind damit überfordert, den Überblick über mehrere Karten
und damit Kredite zu bewahren. Sie verstricken sich dadurch immer 
tiefer in die Fänge der Kreditgeber, wie Beispiele aus den USA und Groß-

(Fortsetzung Seite 12)
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Veranstaltungsort
Paulaner am Nockherberg, 
Tagungszentrum
Hochstr. 77, 81541 München 

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: 

€ 350,– zzgl. MwSt 
(= € 416,50) 

– für Nichtmitglieder: 
€ 390,– zzgl. MwSt 
(= € 464,10)

Fragen, Wünsche
Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 
Fax 089. 552 633-98 
eMail m.stadler@mav-servi-
ce.de

5. Bayerischer Arbeitsrechtstag 2009
Arbeitsrecht in der Wirtschaftskrise

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Die voraussichtlichen Themen

1. Kündigungsrechtschancen für Zeitarbeitnehmer
Kündigungsrechtliche Besonderheiten beim Verleiher (Sozialauswahl) – Andocken beim Entleiher 
(§ 10 AÜG), Arbeitsverhältnis durch Leistungsgewährung

2. Krisenbewältigung durch Verkürzung der Arbeitszeit
Kurzarbeit: das praktisches Verfahren – Tarifvertrag: TV Beschäftigung Metall, direkte Verhandlungen
mit der Gewerkschaft, Reichweite tarifvertraglicher Arbeitszeitverkürzungen, tarifpolitischer Preis –
durch Arbeitsvertrag und Änderungskündigung

3. Beschäftigungsgesellschaften – auch für den Mittelstand

4. Insolvenz: Arbeitsrecht
Effektives Krisenmanagement: Eigenverwaltung, Sanierungsperspektive, Sanierungsprivilegien –
Sanierungsvorzüge des Insolvenzarbeitsrechtes

Veranstaltet vom 
Bayerischen AnwaltVerband und dem Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, München

Freitag, 3. Juli 2009:  9:30 bis 18:45 Uhr – München

Moderation: RA FAArb Anton Mertl, Präsident des Bayerischen AnwaltVerbandes, 
und Prof. Dr. Volker Rieble, Direktor des Zentrums für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, LMU München

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Registergericht: Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen an:

[   ] 5. Bayerischer Arbeitsrechtstag | 3. Juli 2009: 9.30 bis 18.45 Uhr
für DAV-Mitglieder: € 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) für Nichtmitglieder: € 390,– zzgl. MwSt (= € 464,10)

MAV GmbH
Herrn Dr. Martin Stadler
Amerikahaus, Zi. 207 
Karolinenplatz 3
80333 München 

ANMELDUNG per Fax: 089. 552 633-98

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Kanzlei / Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

Rechnung an                       [  ] mich        [  ] die Kanzlei

Datum    Unterschrift
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britannien, in denen Revolving-Kreditkarten Standard
sind, belegen. Das gilt umso mehr, wenn man sich auf
das sog. "Flipping" einlässt: Die Schulden der einen Kre-
ditkarte werden mit dem Kredit aus der nächsten begli-
chen - die Kette lässt sich dabei lange fortsetzen,
praktisch bis zur Insolvenz. Hinzu kommt, dass die Kar-
tenanbieter auch in Deutschland nicht nur seriöse Un-
ternehmen sind." 

Da Revolving-Kreditkarten oft nicht gleich als solche zu 
erkennen sind, rät Merk allen Verbrauchern: "Die 
Vertragsunterlagen, insbesondere die allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen vor Vertragsabschluss genau lesen! Ergibt sich 
daraus, dass monatlich nur ein Teilbetrag zurück zu zahlen ist, handelt es
sich um eine Revolving Kreditkarte. Ein solches Angebot nur in Ausnah-
mefällen in Anspruch nehmen, wenn man das Risiko als selbstkritischer
Verbraucher in Schach halten kann! Erst andere Möglichkeiten zur Lö-
sung finanzieller Engpässe abklären, sich ggf. von der Hausbank umfas-
send beraten lassen! Oftmals ist ein herkömmlicher Konsumentenkredit
billiger - gerade in Zeiten niedriger Zinsen. Hierfür ein seriöses Kreditinsti-
tut auswählen! Wer bereits im Besitz einer Revolving-Kreditkarte ist, sollte
möglichst zum Monatsende die restlichen Sollbeträge durch eine 
Sondertilgung ausgleichen! Und grundsätzlich gilt natürlich auch: Vor
einer Anschaffung erst überlegen, ob diese überhaupt notwendig ist!"

Spatenstich für "Memorium Nürnberger Prozesse"
(PM 44/09 vom 13.03.09)

Ministerin Merk: "Nürnberger Prozesse waren Ursprungsort 
der internationalen Strafgerichtsbarkeit"

Die bayerische Justizministerin Dr. Beate Merk führte heute in Nürnberg
gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly sowie dem Staats-
minister und Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
Dr. Bernd Neumann und in Anwesenheit von Bundesminister a.D. 
Dr. Oscar Schneider den 1. Spatenstich zum "Memorium Nürnberger
Prozesse" aus. Am Originalschauplatz des Verfahrens gegen die Haupt-
kriegsverbrecher, im historischen Sitzungssaal 600 des Nürnberger 
Justizpalastes, beginnen nun die Bauarbeiten zur Errichtung der neuen
Informations- und Dokumentationsstätte.

Merk stellte in ihrem Grußwort die historische Bedeutung
der Nürnberger Prozesse heraus. Nach dem Ende des 
kalten Krieges sei der Gedanke einer internationalen Straf-
gerichtsbarkeit, der in Nürnberg zum ersten Mal Gestalt
angenommen habe, zunächst durch die internationalen
Strafgerichtshöfe für Ruanda und das ehemalige Jugosla-
wien fortgeführt worden. Im Jahr 2003 habe sich diese 
Entwicklung in der Einrichtung eines ständigen Internatio-
nalen Gerichtshofs in Den Haag weiter verfestigt. 

Nach dem Abschluss der Arbeiten im Jahr 2010 können
sich noch mehr Besucher aus aller Welt (derzeit bereits
jährlich über 20.000) im Rahmen einer Dauerausstellung
im Dachstuhl oberhalb des Schwurgerichtssaals 600 über
die Nürnberger Prozesse informieren. Die künftigen Be-
sucher des Memoriums werden durch eine Fensterfront
im Dachgeschoss in etwa die Stellung der damaligen
Presseberichterstatter einnehmen können. Hierfür wer-
den im Rahmen der Umbauarbeiten unter anderem Ge-
schossdecken sowie die Wand zum Schwurgerichtssaal
durchbrochen. Die anfallenden Baukosten von rund 4,7
Mio EUR teilen sich der Freistaat Bayern und der Bund.
Für die Einrichtung selbst und den Betrieb des Memori-
ums wird die Stadt Nürnberg aufkommen.

Pension Zumwinkel (PM 45/09 vom 16.03.09)

Justizministerin Merk zu den Pensionszahlungen an Klaus Zumwinkel 
"Die Vergütung von Managern muss sich an der Qualität der Arbeit
orientieren"

Laut der bayerischen Justizministerin und stellvertretenden CSU-Vorsit-
zenden Dr. Beate Merk zeigt der Fall der Millionen-Pension an den Ex-
Post-Chef Klaus Zumwinkel die bestehenden Schwächen bei der
Managervergütung und Managerhaftung.

Merk: "Einen Arbeitsvertrag, der dazu führt, dass ein Vorstandsvorsit-
zender, der wegen Steuerhinterziehung gehen musste, eine 20 Mio. €-
Pension einstreicht, darf es nicht geben. Bei der Höhe der Vergütung
muss die Qualität der Arbeit entscheidend sein. Bei einem Vorstands-
Chef gehört dazu auch das persönliche Handeln, das für das Ansehen
des Unternehmens von großer Bedeutung ist. Der Aufsichtsrat muss
stärker kontrollieren. Dazu muss die personelle Verflechtung zwischen
Aufsichtsrat und Vorstand aufgebrochen werden."

Merk weiter: "Herr Zumwinkel hat nichts verstanden. Zuerst Steuerhin-
terziehung in Millionenhöhe, jetzt die maß- und instinktlose Auszah-
lung seiner Pensionsansprüche. Er hört nicht auf, seinen Berufstand in
Misskredit zu bringen. Wenn jemand, der wegen einer Straftat den Hut
nehmen musste, 20 Mio. € einstreicht, stößt das auf Befremden. Wer
das nicht erkennt, sondern für einen ganz normalen Vorgang hält, hat
jede Bodenhaftung verloren und vergisst jede Verantwortung.

Leserbriefe

Bekommen wir italienische Verhältnisse?

Als Urlaubsland ist Italien wunderbar – als Geschäftspartner schwierig –
als Rechtsstaat eine Katastrophe. So sieht es jedenfalls aus sicherer Ent-
fernung von nördlich der Alpen aus.

In einem Punkt scheinen sich in der deutschen Justiz italienische 
Verhältnisse einzuschleichen: alles dauert immer länger. Das Schreiben
eines kurzen Sitzungsprotokolls kann schon mal 4 Wochen dauern, das
(kurze) Urteil dauert dann noch einmal vier Wochen.
Grund: Personalabbau auch bei den externen Schreibkräften. Die Dame
von der Geschäftsstelle beim LG München II enthüllt: Wir haben nur
noch 2 Schreibkräfte, die wir beauftragen können.

Aber auch die Richterplanstellen werden immer weniger. Das ist selbst-
verständlich viel gravierender. 
Wenn man Pech hat, dauert das Besetzungsverfahren und die 
anschließende Einarbeitung des neuen Richters so lange, dass dadurch
erhebliche Nachteile für die Durchsetzung der eingeklagten Forderungen
eintreten können.

Was kann der “kleine Anwalt” wie Sie oder ich hier tun?

Ich bin der Meinung: Einiges.
Schon mit 5-10 Minuten Arbeitseinsatz können Sie Erhebliches in Gang
setzen. Ein kurzer Beschwerdebrief an das Bayerische Justizministerium
erzeugt einen ‚Vorgang’ der einige Menschen eine Weile im Justiz-ap-
parat beschäftigt.

Beispiel:
Ich habe am 21.10.2008  eine Beschwerde an Frau Dr. Merk über ein
sehr verzögertes Verfahren  beim LG Memmingen geschrieben.
Schon 1 Woche später rief mich der Präsident des Landgerichts an, um

Oskar-v.-Miller-Gymnasium:
Ernst-Toller-Platz – Schwabing

(1912)

Maxgymnasium:
MorawitzkystraßeSchwabing (1912)
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das Aktenzeichen des zugrunde liegenden Falles zu erfragen. Er musste
den Sachverhalt aufklären und zügig einen Bericht an das Ministerium
schreiben. Am 8. Dezember bekam ich bereits den Bericht vom 
Ministerium. 

Tenor: 
Der Landgerichtspräsident hatte zwar herausgefunden, dass die
Belastung des Landgerichts Memmingen im richterlichen Bereich‚
mit 100% jedoch vergleichsweise günstig wäre. Die gerügte 
Verzögerung wäre völlig im Ordnung und würde nicht am 
Gericht liegen – inzwischen war die Beklagte, die in einem 
gleichzeitig begonnen Parallelverfahren bereits verurteilt worden
war, leider erkrankt –, weshalb wir bis heute immer noch kein 
Urteil haben.

Ich hatte mich außerdem über die mehrfache telefonische Uner-
reichbarkeit des Gerichts während der Kernzeiten beschwert.
Laut präsidialem Bericht war auch hier alles im „grünen Bereich“,
nicht nur das, es sei hier sogar eine „leichte Überbesetzung“ zu
verzeichnen. 

„Allerdings ist es in der Vergangenheit verschiedentlich zu Aus-
fällen infolge von Urlaub oder Krankheit gekommen. Solche Aus-
fälle können dazu führen, dass einzelne Telefone ausnahmsweise
während der üblichen Geschäftszeiten nicht immer besetzt sind. In den
letzten Jahren hat es bezüglich der Erreichbarkeit der Geschäftsstellen
jedoch keinerlei weitere Beschwerden gegenüber dem Landgerichts-
präsidenten gegeben.“

Den letzten Satz sollten wir uns als wichtigen Hinweis und Auffor-
derung zu Herzen nehmen. Natürlich, wenn sich niemand be-
schwert, muss ja alles in Ordnung sein!

Stellen Sie sich vor, was los wäre, wenn in einem Monat 100 – 200 
Beschwerdebriefe von bayerischen Anwälten im Ministerium eingehen
würden.  200 Vorgänge! Mit steigender Tendenz hoffentlich. Wie lange
würde es dauern, bis Frau Dr. Merk  weinend zu Füssen
des Ministerpräsidenten Seehofer liegen würde, der dann
nicht umhin könnte,  in seiner unvergleichlich demokra-
tischen Art, für umgehende Vermehrung der Stellen im
richterlichen und Servicebereich  bei der Bayerischen Ju-
stiz  sorgen würde.

Eines ist sicher: Wenn wir als Anwälte nichts tun, haben
wir die Justiz, die wir verdienen. 

Die personelle Unterbesetzung  ist nicht nur ein bayeri-
sches Phänomen.

Eine Kammer des Landgerichts Köln hat vergangenes
Jahr die Unterbesetzung des Gerichts offensiv als Grund
für die verzögerte Terminierung in einem Fall beschluss-
mäßig  bekannt gemacht.

„Das Landgericht Köln ist unter Zugrundelegung der im
Geschäftsverteilungsplan für das Jahr 2008 vorgesehe-
nen Kammerstruktur seit Juli 2008 unterbesetzt, seit Anfang Oktober
fehlen 5,0 Richterarbeitskraftanteile. Gemäß Beschluss des Präsidiums
vom 26.06.2008 ist die 37. Zivilkammer seit dem 01.07.2008 statt mit
4,0 nur mit 3,5 Richterarbeitskraftanteilen besetzt.

Durch den Wechsel der Vorsitzenden Richterin (...) am Landgericht 
zur Kammer für Handelssachen gemäß Präsidiumsbeschluss vom
30.09.2008 ist die Kammer seit dem 01.10.2008 nur noch mit 
3,0 Richter arbeitskraftanteilen besetzt. Aufgrund der aktuellen Unter-
besetzung - des Landgerichts Köln ist die Vollbesetzung, der Zivilkammer

- ebenso wie auch bei mehreren anderen Kammern - in diesem Ge-
schäftsjahr nicht mehr möglich. Dies hat zur Folge, dass die verbliebe-
nen Kammermitglieder das derzeit nicht besetzte Dezernat vertreten 
müssen. Aufgrund der Tatsache, dass die Kammermitglieder schon bis
Januar/Februar 2009 terminiert haben, ist eine zeitnahe Verlegung des
Termins nicht möglich."

Mitgeteilt von einem Kölner Kollegen auf der In-
ternetplattform für Rechtsanwälte:  ANWALT -
Die Mailing-Liste der Rechtsanwälte Unterstützt
von der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer
Hamburg (http://www.rechtsan waltskammer-
hamburg.de).

Gebrauchsanweisung der Liste und weitere Hin-
weise: http://www.anwalt-liste.de

Ich bin seit vielen Jahren Mitglied bei dieser Liste,
die ich als große Unterstützung empfinde. 
Besonders Literatur- und Urteilswünsche werden
in der Regel umgehend von einem der Kollegen
durch Übersendung per Fax oder per Mail erfüllt.
Gerade für Einzelanwälte wie mich eine 
unschätzbare Hilfe.

Liebe Kollegen, nehmen Sie sich die Zeit und schreiben Sie eine kurze 
Beschwerde an die Justizministerin, wenn Sie konkret auf derartige 
Unzulänglichkeiten der Ausstattung unseres Rechtsstaats treffen. 

Wir alle haben den Rechtsstaat, den wir verdienen. Und der Zustand 
ist zum 60sten unseres Grundgesetzes nicht gerade rosig. Ohne 
unser Zutun auf allen Ebenen wird er sich auch weiter in diese Richtung
bewegen.

Dagmar Schön, Rechtsanwältin

Zum Bericht über die Bayerischen Justizskimeister-
schaften am Sudelfeld in der März-Ausgabe der Mit-
teilungen erreichte uns der nachfolgend abgedruckte
Leserbrief von unserem Kollegen Roth.

Grüß´ Sie Gott, Kolleginnen und Kollegen,

in den letzten (März-)Mitteilungen fand ich unter der 
Rubrik "Interessantes" (S. 10) einen Bericht über die 
juristische Elite Bayerns, die sich offenbar am 24. Januar d.J.
auf dem Sudelfeld zusammengefunden hatte, um "den
Justizmeister im Riesenslalom auszufahren".

Da seit Jahrzehnten zu dieser Elite gehörig begann ich,
ein bißchen mit mir grantelnd, in alten Ausgaben der
"Mitteilungen" (einschließlich November 2008) zu stö-
bern, wann mir denn die Ankündigung dieser Veranstal-
tung entgangen sei, und fand - nichts. 

Der einizge Trost war, daß auch noch andere Eliten aus demselben
Grund an der Teilnahme gehindert worden sein dürften, was die mit-
fahrenden solchen natürlich um so mehr ... honni soit qui mal y pense.

Für den Fall aber, daß Interesse bestehen sollte, die wirkliche Elite 
herauszufinden, könnte das Event das nächste Mal vorab in den 
"Mitteilungen" bekanntgegeben werden. Aber vielleicht funktioniert
das mit den "Eliten" ja auf ganzer Linie und allen Ebenen so, wie 
vorstehend angedeutet.

Grundschule Dom -Pedro-Platz (1900)

Grundschule am Dom-Pedro-Platz
Neuhausen (1900)
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Vom Schreibtisch des nachseh(e)n(en)den 

Jorg Roth, Rechtsanwalt

Recht hat der Kollege Roth und wir sind jetzt proaktiv geworden
und hoffen, dass wir im Dezemberheft den nächsten Termin, der
im November festgelegt wird, veröffentlichen können. Zur sportli-
chen Ertüchtigung zwischendurch empfehlen wir die Anwaltswer-
tung beim München Marathon, siehe Seite 17.

Interessantes

Vergütungsbarometer

Das große Interesse, das die Studie "Vergütungsvereinbarungen der
deutschen Anwaltschaft“ bei Rechtsanwälten, aber ebenso bei Kam-
mern, Verbänden, Ministerien und in der Presse gefunden hat, ist für
das Soldan Institut für Anwaltmanagement Anlass, das Thema der an-
waltlichen Vergütung dauerhaft zum Gegenstand der empirischen For-
schung zu machen. Daher hat das Institut im Jahr 2007 ein so genanntes
„Vergütungsbarometer“ etabliert, das jährlich wiederkehrend Kernfra-
gen der anwaltlichen Vergütungspraxis (z.B. die üblichen Stundenho-
norare, präferierte Vergütungsmodelle sowie die Gegenstandsbereiche
von Vergütungsvereinbarungen) auf Bundesebene durch eine Fax-Be-
fragung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten beleuchten wird.

Das Vergütungsbarometer bietet darüber hinaus die Möglichkeit,  Aus-
sagen nicht nur auf Bundesebene zu treffen, sondern das Datenmate-
rial auch auf Ebene der Kammern zu differenzieren. Dies ermöglicht den
Rechtsanwaltskammern zum Beispiel, in Gebührengutachten empirisch
fundierte Aussagen über die Üblichkeit der anwaltlichen Vergütung im
Sinne von § 612 Abs. 2 BGB zu treffen oder die Kammermitglieder über
die Vergütungsstandards im Kammerbezirk zu unterrichten.

Im Rahmen des aktuellen Vergütungsbarometers 2008 haben sich 
dreizehn Kammern beteiligt. Sie haben ihre Berichte auf ihrer Internet-
präsenz zum Download zur Verfügung gestellt. Das Vergütungs-
barometer der Kammer München finden Sie unter:

http://www.rak-muenchen.de/fileadmin/downloads/
05-Verguetungsrecht/01-Verguetung recht/Verg%FCtungs
barometer.pdf?PHPSESSID =t3npd0pjd8ks3li39oer4gmpn4.
(Quelle: Soldaninstitut f. Anwaltsmanagement)

Redaktionsstab Rechtssprache sorgt für 
verständlichere Gesetze

Im Bundesministerium der Justiz nimmt zum 1. April 2009
der Redaktionsstab Rechtssprache seine Arbeit auf. Sprach-
wissenschaftler werden künftig die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aller Bundesministerien bei der Formulierung von
Rechtsvorschriften fachkundig beraten. Damit wird das vor
zwei Jahren in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für
deutsche Sprache begonnene Pilotprojekt "Verständliche
Gesetze" fortgeführt und ausgeweitet.

"Die Sprachberatung im Modellprojekt "Verständliche
Gesetze" war ein voller Erfolg. Das Projekt hat bewiesen,
dass Gesetze selbst bei engen Zeitvorgaben sehr viel 
besser formuliert werden können, wenn sprachwissen-
schaftlicher Sachverstand - fachlich und juristisch 
neutral - herangezogen wird. Ich denke hierbei zum 

Beispiel an das neue Versorgungsausgleichsgesetz und das neue Wohn-
geldgesetz", sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries in Berlin.
"Natürlich enthalten die Gesetze auch künftig viel Fachsprachliches, das
ist weitgehend unvermeidlich. Kein Laie wird je nach einem Blick in das
Bundesgesetzblatt einen Prozess führen können. Aber gerade dort, wo
das Recht vom Bürger ein bestimmtes Verhalten verlangt, sollten die
Vorschriften doch so verständlich wie möglich sein."

Das erfolgreiche Pilotprojekt wird deshalb jetzt in größerem Rahmen
fortgeführt: Das Bundesministerium der Justiz stellt zwei Sprach-
wissenschaftlerinnen bzw. Sprachwissenschaftler ein. Sie werden von
einer mindestens sechsköpfigen externen Sprachberatungsgruppe 
unterstützt. Dieser neue "Redaktionsstab Rechtssprache" beim 
Bundesministerium der Justiz soll von allen Bundesministerien möglichst
frühzeitig einbezogen werden, wenn Gesetze entworfen werden. 
Spätestens im Rahmen der Prüfung der Rechtssystematik und der rechts-
förmlichen Einheitlichkeit durch das Bundesministerium der Justiz wird
der Redaktionsstab bei allen wichtigen Gesetzgebungsvorhaben auf die
Verständlichkeit achten.

Der Redaktionsstab Rechtssprache soll die Gesetzestexte analysieren und
Vorschläge unterbreiten, wie sie verständlicher gefasst werden können.
Oft werden durch eine Außensicht bislang unentdeckte inhaltliche 
Probleme eines Entwurfs offenbar. Die zuständigen Fachleute müssen
sich dann mit den Juristen und den Sprachberatern gemeinsam auf eine
treffende Formulierung verständigen, die sowohl fachlich und juristisch
einwandfrei als auch sprachlich richtig und verständlich ist.

In der öffentlichen Ausschreibung für die Sprachberatungsleistungen
hat die Gesellschaft für deutsche Sprache mit ihrem Konzept für die
künftige Sprachberatung den Zuschlag erhalten und wird den Redak-
tionsstab Rechtssprache stellen. Sie hat mit ihrem Redaktionsstab beim
Deutschen Bundestag seit mehr als 40 Jahren Erfahrung mit der sprach-
lichen Prüfung und Bearbeitung von Gesetzentwürfen gesammelt. 
Eine wesentliche Erkenntnis ihrer Arbeit ist, dass Sprachberatung ein-
setzen muss, solange ein Gesetzentwurf noch veränderbar ist - das heißt
möglichst frühzeitig und nicht erst kurz vor Einbringung in den Bun-
destag. (Quelle: BMJ Newsletter v. 17. März 2009)

Nützliches und Hilfreiches

- Termine, Broschüren, Ratgeber, Internetadressen 

1. Jahrestagung Multidisziplinäre 
Zusammenarbeit
in Kooperation mit dem Berliner Anwaltsverein

am 24. und 25. April 2009 in Berlin, DAV Haus Littenstrasse

Wege zur anwaltlichen Systemführerschaft auf dem
Markt freiberuflicher Dienstleistungen

Freitag Nachmittag geht es zunächst um den Anwalt als Spezialisten
für die multidisziplinäre Zusammenarbeit, anschließend werden an-
waltliche Vergütungsvereinbarungen einschließlich Rechtsschutzversi-
cherungen und Aspekte der Rechtspolitik behandelt.

Arbeitsgemeinschaft Allgemeinanwalt
im Deutschen Anwaltverein

Wilhelmsgymnasium: Blick von der
Maximilianstraße – Lehel
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Samstag Vormittag geht es in Vorträgen um das Bild des Anwaltes im
Spiegel der Zeiten und in den Medien sowie die multidisziplinäre 
Zusammenarbeit als anwaltliche Herausforderung. Anschließend disku-
tieren Generalisten mit Spezialisten über Wege zur anwaltlichen 
Systemführerschaft auf dem Markt freiberuflicher Dienstleistungen.

Die Tagung mit 6,5 Fortbildungsstunden richtet sich an die gesamte An-
waltschaft einschließlich der Fachanwälte; um baldige Anmeldung und
rege Teilnahme wird gebeten. Wegen der weiteren Details wird auf die
separate Anzeige mit Programm und Formular für die Anmeldung ver-
wiesen. 

Unabhängig davon sind Kollegen mit generalistischer bzw. multidiszi-
plinärer Strategie als Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft Allgemein-
anwalt des Deutschen Anwaltvereins (www.davgeneral.de) willkommen
und zur aktiven Mitarbeit herzlich eingeladen. 

Nähere Informationen und ein Anmeldeformular zum Ausdrucken 
finden Sie unter: http://www.anwaltverein.de/downloadsArbeitsgemein-
schaften/JahrestagungAllgemeinanwalt-9.3.pdf

König Mandant
5 - Sterne - Standards für Anwaltbüros

30.04. bis 02.05.2009, Achensee in Tirol / Österreich

Sie wünschen sich begeisterte Mandanten? Mit einem auf 25 Personen
begrenzten Teilnehmerkreis wird das Thema Servicequalität von Anwalts-
büros in Vorträgen und Arbeitsgruppen einer intensiven Betrachtung un-
terzogen. Der begrenzte Teilnehmerkreis und das interaktive Konzept der
Tagung stellen eine intensive und praxisorientierte Erarbeitung des Themas
sicher.Ziel der Veranstaltung ist es,allen Teilnehmern für den beruflichen
Alltag praktisch umsetzbare Erkenntnisse und Werkzeuge an die Hand zu
geben. Die Fähigkeit, die tatsächlichen Bedürfnisse des Mandanten zu er-
kennen,wird dabei ebenso vermittelt werden wie die, Serviceleistungen
eines Anwaltsbüros auf diese Bedürfnisse abzustimmen und über alle Mit-
arbeiter des Büros nach außen zu transportieren. 

Zu den Referenten und Arbeitsgruppenleitern zählen Anwälte und 
Vertreter führender deutscher Dienstleistungsunternehmen.

1. Reimer Nagel, Corporate Headquarters, 
Miles & More International GmbH

2. Christine Gärtner, Leiterin der Niederlassung München, 
BERENBERG BANK, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

3. RAin Anna - Maria Rumitz, Rechtsanwältin, 
Mediatorin, München

Die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement 
lädt zu ihrer exklusiven Frühjahrstagung

Zum Konzept der Veranstaltung gehört es auch,Sie völlig aus dem 
beruflichen Alltag herauszulösen. Deshalb findet sie im Ausland statt.

Das Tagungshotel liegt unmittelbar am Achensee inmitten der Tiroler
Berge.Die ruhige Lage, der Panoramablick, der 3.000 m² große 
Well-nessbereich sowie die Möglichkeit zu sportlichen Aktivitäten wie
Wandern und Golf erlauben nicht nur ein konzentriertes und ent-
spanntes Arbeiten,sondern laden auch dazu ein, Partner oder Familie
für einen Kurzurlaub einzubinden.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 30. April 2009 um 
14 Uhr mit einem ersten Arbeitsblock aus Vortrag und Workshop. Am 
Freitag, dem 1. Mai 2009 werden die Vorträge und Workshops 
zwischen 9 und 18 Uhr dadurch ergänzt, dass ausgewählte Mandanten
ihre Erwartung an die Servicequalität von Anwaltsbüros darstellen. Die
Tagung endet am Samstag, dem 2.Mai um 15 Uhr mit der Zusammen-
fassung und Verabschiedung.

Tagungsleitung: RAFAArbR Ralph Binder, 
Binder und Partner Rechtsanwälte, Passau

Teilnehmergebühren: 980,00 € für Mitglieder der ARGE Anwalts-
management 1.100,00 € für Nichtmitglieder 
(excl. Unterbringung).

Anmeldung: DeutscheAnwaltAkademie, Mareen Uhl, Littenstraße 11,
10179 Berlin, Tel.:030 / 72 61 53 182, Fax:030 / 72 61 53 188. 

Europarechtliches Symposion 2009, 
14. - 15. Mai 2009 
beim Bundesarbeitsgericht, Erfurt

Bereits zum sechsten Mal veranstalten das Bundesarbeitsgericht und der
Deutsche Arbeitsgerichtsverband  e. V. ein Europarechtliches Symposion
im Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Mit der Veranstaltung wird eine im
Jahre 1995 begründete Tradition fortgesetzt, auf hohem wissenschaft-
lichen Niveau aktuelle Rechtsfragen des Gemeinschaftsrechts mit 
arbeitsrechtlichem Bezug zu diskutieren. Die Vorträge und Diskussions-
beiträge werden in einer Sonderbeilage der Zeitschrift „Recht der 
Arbeit“ veröffentlicht. 

Veranstaltungsort:
Bundesarbeitsgericht, Hugo-Preuß-Platz 1 99084 Erfurt 

Veranstalter:
Bundesarbeitsgericht, Deutscher Arbeitsgerichtsverband e. V. 

Gesellschaftsabend:
Kaisersaal zu Erfurt Futterstraße 15/16,  99084 Erfurt 

Tagungsgebühr: 180,00 Euro brutto. 

Bei Teilnahme am Gesellschaftsabend im Kaisersaal (Büfett) ist ein 
weiterer Kostenbeitrag von 21,00 Euro brutto zu entrichten. 

Anmeldeschluss : 20. März 2009

Ausführliche Informationen, den Tagungsablauf sowie die Möglichkeit
der Online-Anmeldung finden Sie im Internet auf der BAG Homepage
unter http://bag-symposion.de

Luisengymnasium, Neubau: Elisenstraße – Bahnhofsviertel (1987)
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EIDOS PROJEKT MEDIATION

Grundlagenseminar Mediation
an Hand von Beispielfällen aus Trennung und Scheidung

Zeit: Dienstag, den 19. Mai 2009, 14.00 Uhr, bis
Samstag, den 23. Mai 2009, 13.00 Uhr.

Zeitdauer: 30 Stunden

Ort: Eidos-Haus an der Resterhöhe (ca. 20 km hinter Kitzbühel)

Leitung: Gisela Mähler und Hans-Georg Mähler

Kosten: € 690,– (zzgl. Kosten f. Unterbringung u. Verpflegung)

Das Grundlagenseminar wendet sich an Personen mit abgeschlossener
Ausbildung und Praxiserfahrung, die Mediation kennenlernen wollen,
vor allem an Anwälte und Anwältinnen, die im Bereich Familien-, Erb-
und Wirtschaftsrecht tätig sind, Wirtschaftsfachleute, Therapeuten, Be-
rater und Fachkräfte aus psychosozialen Berufsgruppen sowie Führungs-
kräfte aus Betrieben und Organisationen.

Aufbauseminar zur Wirtschaftsmediation
zwischen Unternehmen / Personen

– Challenging Conflict –

Zeit: Donnerstag, den 11. Juni 2009, 14.00 Uhr 
bis Sonntag, den 14. Juni 2009, 12.00 Uhr

Zeitdauer: 22 Zeitstunden

Ort: Hotel Aurachhof in 
83730 Fischbachau  

Leitung: Gary Friedman, San Francisco

Organisatorische Assistenz: 

Dr. Gisela Mähler
Dr. Hans-Georg Mähler

Dolmetscherinnen: 

Cornelia Leibinger, 
Rechtsanwältin und Mediatorin

Christine Leibinger

Kosten: € 690,–
Hinzu kommen Kosten für die Unterbringung 
sowie die Verpflegung.

Zielgruppe: Das Seminar richtet sich an Personen, die
eine Mediationsausbildung abgeschlossen oder zumin-
dest begonnen haben und das von Gary Friedman und
Jack Himmelstein entwickelte Mediationsmodell aus er-
ster Hand kennenlernen wollen. 

Gary Friedman und Jack Himmelstein waren vor 20 Jah-
ren die ersten Trainer, die uns hier in der BRD mit Me-
diation vertraut gemacht haben. Ihre Denkweise, ihr
Stil und ihre Haltung waren prägend für unser Ver-

ständnis von Mediation. Damals beschäftigten sich beide intensiv mit
Familienmediation. Seit mehr als zehn Jahren haben sie ihren Schwer-
punkt auf Wirtschaftsmediation verlagert. Ihr Modell, das sie während
der letzten dreißig Jahre gemeinsam erarbeitet haben, haben sie in
einem kürzlich veröffentlichten Buch zusammengefasst: Challenging
Conflict: Mediation Through Understanding. Das Buch ist kürzlich vom
International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR) preis-
gekrönt worden. 

Gary Friedman und Jack Himmelstein sind Mitgründer und Leiter des
Center for Mediation in Law, das in San Francisco und New York be-
heimatet ist. Während des letzten Vierteljahrhunderts haben sie tau-
sende von Anwälten, Hochschullehrern, Richtern und Angehörigen
Psychosozialer Berufsgruppen in USA, Europa und Israel trainiert. Sie
lehren u.a. in Harvard’s Program of Instruction for Lawyers und für die
American Bar Association.

Bei Interesse an dem Seminar bitten wir aus organisatorischen Gründen
um baldmöglichste Anmeldung. Die Teilnehmer werden nach dem zeit-
lichen Eingang ihrer Anmeldung berücksichtigt.

Weitere Informationen und die Anmeldeformulare finden Sie unter:
http://www.eidos-projekt-mediation.de/

Nordkolleg Rendsburg

5. Tagung zu "Recht und Literatur" 
vom 18. bis 20.9.2009

Das Nordkolleg in Rendsburg veranstaltet vom 18. bis 20. 9. 2009 in
Zusammenarbeit mit Professor Dr. Hermann Weber, dem früheren
Schriftleiter der NJW, zum fünften Mal eine Tagung zu "Literatur und
Recht". Themenkreis ist diesmal "Recht, Literatur und Religion". 

Als Referenten konnten gewonnen werden: 

Professor Dr. Josef Isensee, Bonn 
("Blasphemie im Koordinatensystem des säkularen Staates"); 

Professor Dr. Thomas Vormbaum, Hagen 
("Recht und Religion in Dantes Göttlicher Komödie"); 

Pfarrer a. D. Dr. theol. Ulrich Knellwolf, Zollikon 
("Recht und Theologie im Kriminalroman"); 

Wiss. Mitarbeiterin Judith Schepers, Münster, 
DFG-Forschungsprojekt "Römische Inquisition und Indexkongregation"
("Religiöses Bücherverbot: Der Römische Index"); 

N.N. 
("Jüdisches Recht und Jüdische Religion im ,Prozeß' von Franz Kafka"); 

Richter a. Bundesarbeitsgericht Christoph Schmitz-Scholemann, Erfurt
("Inquisition, Hexen-, Ketzer-und Märtyrerprozesse in der Literatur"). 

Als renommierte Autoren werden Friedrich Christian Delius und Herbert
Rosendorfer an der Tagung teilnehmen. Rosendorfer ist nicht nur Schrift-
steller, sondern auch ausgebildeter und früher praktizierender Jurist; 
Delius hat sich in seinem Werk mehrfach mit Fragen des Rechts befasst
und hat darüber hinaus als Autor auch persönliche Erfahrungen mit
Recht und Rechtsprechung gemacht. Beide werden im Rahmen einer
öffentlichen Veranstaltung aus ihren Büchern lesen und zudem für eine
Podiumsdiskussion zur Verfügung stehen. Komplettiert wird das Pro-
gramm durch eine Exkursion zum Bordesholmer Altar im Schleswiger
Dom, einem der wichtigsten sakralen Kunstwerke Schleswig-Holsteins. Elisabethplatz

Schwabing
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Die Veranstaltung kostet 250 € (Studierende 185 €), hinzu kommen
die Kosten für Übernachtung im Doppelzimmer und Vollverpflegung:
70 € (Einzelzimmerzuschlag: 13 € pro Nacht/Person). Bitten um nähere
Auskünfte und Anmeldungen können an das Nordkolleg Rendsburg -
Fachbereich Literatur & Medien -, Am Gerhardshain 44,24768 Rends-
burg, Tel. 04331/143821, literatur@nordkolleg.de gerichtet werden.

Der MAV auch 2009 beim München Marathon
Teilnahme in der Anwaltswertung

München Marathon
am 11. Oktober 2009

Auch in diesem Jahr möchte der Münchener AnwaltVerein e.V. in einer 
Anwaltswertung am München Marathon teilnehmen und seine 
Mitglieder auf die Strecke schicken. Möglich ist eine Meldung sowohl für
den Marathon als auch für den 10 km - Lauf.
Die Anmeldung für die Anwaltswertung muss  bis spätestens zum 
15. September 2009 über den Münchener AnwaltVerein erfolgen. 

Ansprechpartnerin ist Frau Grüttner im ASC, im Justizpalast, Prielmay-
erstr. 7, Zimmer 63. Die Startgebühren liegen bei 59 Euro für den Ma-
rathon, 25 Euro für  den M-Lauf 10 KM und 105 Euro für die Staffel.
Die Teilnahmegebühr ist an den MAV zu entrichten. Allgemeine Informa-
tionen zum Marathon erhalten Sie auf der Homepage des Veranstalters
unter: http://www.muenchenmarathon.de 

Verkehrsanwälte Info

24.-26. April 2009 in Weimar: 
30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des DAV -
Mitgliederversammlung 2009

Aufgrund der 30-Jahrfeier der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht wurde
der Ablauf der Frühjahrstagung 2009 verändert. Die traditionelle Fort-
bildungsveranstaltung "Die Rechtsprechung des BGH in Verkehrssachen
im Jahr 2008" mit den Referenten Vors. RiBGH Wolfgang Ball, RiBGH
Angela Diederichsen, Vors. RiBGH Dr. Ingeborg Tepperwien sowie Vors.
RiBGH Wilfried Terno wurde auf Freitag-Nachmittag, 24. April 2009
(13.30-17.00 Uhr) und Samstagvormittag, 25. April 2009 (09.00 - 12.45

Uhr) aufgeteilt. Die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft fin-
det am 24. April 2009 von 17.30 - ca. 19.00 Uhr im Hotel Elephant in
Weimar statt. Daran schließt sich der traditionelle Begrüßungsabend im
historischen Elephantenkeller an. Der Samstagnachmittag, 25. April
2009, ist einem kulturellem Rahmenprogramm vorbehalten. Den feier-
lichen Abschluss der Frühjahrstagung bildet dann am 25. April 2009 um
19.00 Uhr, der Empfang zum 30. Jahrestag der Arbeitsgemeinschaft
Verkehrsrecht im Hotel Elephant, hieran schließt sich ein festliches
Abendessen an. Nähere Einzelheiten sowie eine Online-Anmeldung fin-
den Sie hier. Es wäre schön, wenn wir die Feierlichkeiten gemeinsam in
großer Runde begehen könnten.

Ersatz der Mietwagenkosten auf Basis gängiger 
Normaltarife 

Das Amtsgericht Hersbruck kommt in seiner Entscheidung vom
02.01.2009 - Az: 3 C 0059/08 - zu dem Ergebnis, dass der Geschädigte
berechtigt ist, Mietwagenkosten auf Basis gängiger Normaltarife vom
Schädiger bzw. dessen Haftpflichtversicherer ersetzt zu verlangen. Zur
Gewinnung einer zutreffenden Marktübersicht sind nach Auffassung
des Amtsgerichts Hersbruck die Werte der Schwacke-Liste generell eher
geeignet als andere Marktpreisspiegel.
http://verkehrsanwaelte.de/news/news03_2009_punkt2.pdf, PDF-Datei 

Erstattung von Sachverständigenkosten

Das Amtsgericht Schwetzingen hat
mit Urteil vom 28.01.2009 - Ge-
schäftsnummer: 4 C 249/08 - ent-
schieden, dass der Geschädigte den
Ausgleich der Sachverständigenko-
sten verlangen kann, solange für
ihn als Laie nicht erkennbar ist, dass
der Sachverständige sein Honorar
geradezu willkürlich festsetzt, Preis
und Leistungen in einem auffälligen
Missverhältnis zueinander stehen
oder dem Geschädigten selbst ein
Auswahlverschulden zur Last fällt.
Diese Grundsätze gelten gleicher-
maßen, wenn der Geschädigte sei-
nen Anspruch gegen die
Versicherung an den Sachverstän-
digen abtritt. Nach Auffassung des
Gerichts muss der Geschädigte vor
Erteilung des Gutachtenauftrags keine "Marktforschung" betreiben und
mehrere Kostenvoranschläge einholen, denn ein vorheriger Preisver-
gleich dürfte mangels einheitlicher Tarifübersichten nur schwer möglich
sein. http://verkehrsanwaelte.de/news/news03_2009_punkt3.pdf

Selbstbeteiligungsklausel bei einem selbstverschuldeten
Unfall im Dienstwagen - Überlassungsvertrag

Das Arbeitsgericht Hamburg hat durch Urteil vom 22. April 2008 - 
Geschäftszeichen: 20 Ca 174/07 - entschieden, dass eine Vereinbarung
in einem Dienstwagen - Überlassungsvertrag, die vorsieht, dass der
Dienstwagenfahrer bei einem selbstverschuldeten Unfall mit dem voll-
kaskoversicherten Dienstwagen eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500
€ zu tragen hat, zulässig ist. Die vereinbarte Selbstbeteiligung wird 
fällig, wenn eine Schadensregulierung aus dem Vollkaskodeckungsbe-
reich bezahlt wird. Nach Auf- fassung des Arbeitsgerichts Hamburg han-
delt es sich hierbei um eine keine Vertragspartei in unverhältnismäßiger
Weise belastende Vereinbarung. Der Arbeitgeber habe mit der Vollkas-

Oskar-v.-Miller-Gymnasium:
Eingang Karl-Theodor-Straße – Schwabing

(1912)
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koversicherung des vom Arbeit- nehmer genutzten Dienstfahrzeuges
eine angemessene Vorsichtsmaßnahme zum Ersatz bzw. zur Reduzie-
rung etwaiger Unfallschäden an dem Fahrzeug getroffen. Durch die
Selbstbeteiligungsklausel werde die Haftung des Arbeitnehmers auf
einen maßvollen Umfang beschränkt. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news04_2009_punkt2.pdf, 

Messung einer Geschwindigkeitsübertretung auch 
dann verwertbar, wenn gegen das Arbeitszeitgesetz 
verstoßen wurde

Das Amtsgericht Strausberg kommt in seinem Urteil vom 12.08.2008 -
Geschäftsnummer: 14 OWi 271 Js - Owi 46794/07 (735/07) - zu dem
Ergebnis, dass eine Messung auch dann verwertbar ist, wenn sie 
unter Verstoß gegen § 3 Arbeitszeitgesetz durchgeführt worden ist,
denn das Gesetz dient dem Schutz der Arbeitnehmer und nicht dem 
Interesse desjenigen, der eine Geschwindigkeitsüberschreitung begeht.
Das Gericht hat auch verneint, dass die Messung nicht im "aufmerk-
samen Messbetrieb" erfolgt ist. Der Umstand, dass der Messbe-
dienstete ersichtlich Freude an seiner Arbeit habe und - wie im vor-
liegenden Fall - im Falle von zahlreichen Messerfolgen seine Arbeitszeit
überziehe, biete keinen Anlass, an seiner Zuverlässigkeit und Sorgfalt zu
zweifeln. http://verkehrsanwaelte.de/news/news04_2009_punkt3.pdf

Verbringungskosten, UPE-Aufschläge und Kosten einer
markengebundenen Werkstatt

Nach dem Urteil des Amtsgerichts Rosenheim vom 29.01.2009 - Ge-
schäftszeichen: 9 C 1377/08 - kann der Geschädigte die Stundenver-
rechnungssätze einer markengebundenen Reparaturwerkstatt auch
dann ersetzt verlangen, wenn er seinen Schaden auf Gutachterbasis ab-
rechnet. Auch UPE-Aufschläge auf Ersatzteile sowie Verbringungskosten
sind ersatzfähig, wenn eine Abrechnung auf Gutachterbasis vorgenom-
men wird. http://verkehrsanwaelte.de/news/news04_2009_punkt4.pdf

Weitere Informationen der ARGE Verkehrsrecht finden Sie auf
deren Homepage unter: www.verkehrsanwaelte.de

.
Die Verbraucherzentrale 
informiert

Ratgeber: Mutterschutz, Elternzeit, Teilzeit 
Wie Mütter und Väter Kind und Beruf vereinbaren können

Wird Nachwuchs erwartet, stellt sich in
vielen Fällen für beide Elternteile die
Frage, wie sich Familie und Beruf unter
einen Hut bringen lassen. Viele neue 
Gesetze sollen Müttern und Vätern 
helfen, Kind und Karriere erfolgreich zu
verbinden. Der neue Ratgeber "Mutter-
schutz, Elternzeit, Teilzeit" der Verbrau-
cherzentralen zeigt die rechtlichen
Grundlagen und gibt zahlreiche prakti-
sche Anregungen.

Behandelt werden die Rechte und Pflich-
ten schwangerer Arbeitnehmerinnen
sowie die finanziellen und rechtlichen Aspekte des Mutterschutzes bis
hin zu den Regelungen von Elterngeld und Elternzeit. Dazu kommen

noch Informationen für Arbeitnehmer zu wichtigen Themen wie Teil-
zeitarbeit, befristete Beschäftigung, Umgang mit Diskriminierung und
der Vereinbarkeit von familiärer Pflege und Beruf. Viele Tipps, Rechen-
beispiele und Musterformulierungen bieten werdenden Eltern zusätzli-
che Hilfe. Zu bestellen ist der Ratgeber "Mutterschutz, Elternzeit,
Teilzeit" unter Tel. (0211) 3809-555 oder per Internet unter www.vz-
ratgeber.de.

Neue Fördergelder für die Gebäudemodernisierung

Energiesparmaßnahmen an bestehenden Wohngebäuden können so
günstig wie nie finanziert werden. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) hat erneut die Zinssätze in vielen Förderprogrammen gesenkt. Der
günstigste Zinssatz im CO2-Gebäudesanierungsprogramm liegt bei 
1,4 Prozent für einen Kredit mit 20 Jahren Laufzeit. Wer keinen Kredit
aufnehmen möchte, kann alternativ bei der KfW-Bank einen Zuschuss
beantragen. Das ist zum Beispiel für eine Dämmung der Außenwände,
eine Fenstererneuerung oder den Einbau einer neuen Heizungsanlage
möglich. "Neu ist, dass man jetzt auch bei ein oder zwei Maßnahmen,
die zusammen mindestens 6000 Euro kosten, eine Beihilfe erhält", 
betont Hanno Lang-Berens, Energieberater bei der Verbraucherzentrale
Bayern. Diese beträgt 5 Prozent der Investitionssumme. Wer mindestens
drei Maßnahmen durchführt, bekommt einen Zuschuss von 7,5 Prozent.
Erhält jemand allerdings Gelder aus anderen öffentlichen Mitteln, kann
nur ein KfW-Kredit beantragt werden und kein KfW-Zuschuss.

"Anträge auf Kredite sind über die Hausbank, Anträge auf Zuschüsse 
direkt bei der KfW-Bank zu stellen", so die Verbraucherzentrale. Vom
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gibt es zusätz-
lich Fördergelder, wenn man die Heizungstechnik in Kombination mit
einer thermischen Solaranlage, Pellet- oder Holzheizung, Wärmepumpe
oder einem Blockheizkraftwerk erneuern möchte. Wer mehr wissen will
zu den neuen Förderkonditionen, kann sich an die Energieberatung der
Verbraucherzentrale Bayern wenden (Kosten 5 Euro).
Die Adressen der Energieberatungsstellen sind im Internet zu finden
unter www.verbraucherzentrale-bayern.de.

Neues vom DAV

60. Deutscher Anwaltstag in Braunschweig – 
Schwerpunktveranstaltung

Der 60. Deutsche Anwaltstag in Braunschweig steht unter dem Motto
„60 Jahre Grundgesetz – den Rechtsstaat gestalten“. Das Motto wird
eine Schwerpunktveranstaltung aufgreifen: 

Mit einem Blick auf die bewegte Geschichte des Grundgesetzes befasst
sich der  Rechtshistoriker Prof. Dr. Uwe Wesel („Investition in die Zu-
kunft: 60 Jahre Grundgesetz“, Freitag, 22. Mai 2009, 14.00 Uhr). 

Über die mehr denn je aktuelle Frage der Rolle des Grundgesetzes in
Europa diskutieren der Bundestagsabgeordnete Dr. Peter Gauweiler, die
Generalanwältin beim EuGH Prof. Dr. Juliane Kokott und der Vorsitzende
des DAV-Verfassungsrechtsausschusses Prof. Dr. Thomas Mayen („So-
lange. So gut. Welche Rolle wird das GG noch in Europa spielen?“, Frei-
tag, 22. Mai 2009, 15.00 Uhr). 

Den Abschluss bildet das nicht minder spannungsgeladene Thema des
Verhältnisses von Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht, über das
die Bundestagsabgeordneten Jerzy Montag und Peter Altmaier, die Rich-
terin am Bundesverfassungsgericht Dr. Christine Hohmann-Dennhardt,
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der Politikwissenschaftler Dr. Uwe Kranenpohl sowie der Journalist Dr.
Heribert Prantl diskutieren („Berlin oder Karlsruhe? Wer macht das
Grundgesetz?“, Freitag, 22. Mai 2009, 16.30 Uhr). 

= ?

Dieses Jahr hat der Deutsche Anwaltstag das Motto „60
Jahre Grundgesetz – den Rechtsstaat gestalten“. Klar, dass
die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen dieses Motto zum
Anlass nimmt, sich mit Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz zu be-
schäftigen. Dieser Artikel ist „Aktuell wie eh und je“, was
sich auch daran zeigt, dass die ungleiche Behandlung von
Frauen, insbesondere auch bei der Entlohnung – ständig
von den Medien aufgegriffen wird. Um sich intensiv mit
diesem Thema zu befassen, finden am Donnerstag, dem
21. Mai 2009 zwei Vorträge zu diesem Thema statt. Des
Weiteren wird auf einer Podiumsdiskussion das Thema
„Gleichbehandlung im Anwaltsberuf und anderswo: Quo-
ten – Entgeltgleichheit – AGG“ thematisiert. Diese Veran-
staltung richtet sich an alle interessierten Anwältinnen, aber
auch an alle interessierten Anwälte. 

Weitere Informationen zum Anwaltstag finden Sie unter
www.anwaltstag.de. Das Programmheft des DAT finden
Sie als Beilage der Märzausgabe des Anwaltsblatts und
unter www.anwaltstag.de.

Bundesverfassungsgericht: 
Die Menschenwürde ist unantastbar

Es stellt einen schwerwiegenden Eingriff in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht dar, wenn bei einem unter dem Verdacht der Bestechlichkeit
und Untreue zum Nachteil eines Versorgungswerks festgenommenen
Steuerberater zur Aufnahme in die Untersuchungshaft eine Anusin-
spektion auf Drogen durchgeführt wird, obwohl konkrete Verdachts-
momente fehlen. Das hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss
vom 4. Februar 2009 (2 BvR 455/08) festgestellt. Der Steuerberater war
morgens festgenommen worden als er seine Kinder zur Schule brachte.
Den Beschluss veröffentlicht das Anwaltsblatt im April-Heft und vorab
unter www.anwaltsblatt.de.

Es gibt über 150.000 Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat veröffentlicht, dass zum 1. Januar
2009 insgesamt 150.375 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zuge-
lassen sind. Dies sind 3.464 Rechtsanwälte oder 2,36 % mehr als im
Jahr zuvor. Im Jahre 1985 gab es rund 47.000, 1995 gut 74.000. Im
Jahre 2000 wurde mit 104.000 erstmals die Hunderttausendermarke
überschritten. Im Jahre 2005 waren es dann schon über 132.000 Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte in der Bundesrepublik Deutschland.

Änderung von § 522 ZPO?

Es gibt noch gute Nachrichten: Der Deutsche Bundestag diskutierte am
5.3.2009 in 1. Lesung über den Gesetzentwurf der FDP-Bundestags-
fraktion zur Änderung von § 522 ZPO (BT-Drs.16/11457). Der DAV hat
die Neugestaltung der Rechtsmittel durch die am 1. Januar 2001 in Kraft
getretene Zivilprozessordnung immer wieder kritisiert. Die Praxis weiß
von teilweise unerträglichen Ergebnissen zu berichten. Die FDP will nun
mit ihrem Vorstoß erreichen, dass nach § 522 Abs. 3 ZPO unanfechtbare
Beschlüsse zukünftig mit der Rechtsbeschwerde als statthaftem 
Rechtsmittel gegen Zurückweisungsbeschlüsse der Berufungsgerichte

angegriffen werden können. Die Gesetzesvorlage wurde an den Rechts-
ausschuss überwiesen.

Stanislaw Markelow und 
Anastassija Baburowa

Am 19. Januar 2009 wurden in Moskau der Menschen-
rechtsanwalt Stanislaw Markelow und die Journalistin
Anastassija Baburowa auf offener Straße erschossen.

40 Tage später, am 27. Februar 2009, versammeln sich
Verwandte und Freunde der Ermordeten, um ihrer zu ge-
denken. Aus diesem Anlass hat der Deutsche Anwalt-
verein eine Traueranzeige (http://www.anwalt verein.de/
downloads/Az-deutsch.pdf) zusammen mit den Organi-
sationen: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., Am-
nesty International, Sektion der Bundesrepublik
Deutschland e.V., Deutsch-Russischer Austausch e.V., Ber-
lin, Europäischer Austausch GmbH, MEMORIAL Deutsch-
land e.V., Reporter ohne Grenzen e.V., Verein Berliner
Journalisten – Landesverband des DJV geschaltet. Sie er-
schien am 27. Februar 2009 in der „Badischen Zeitung“
sowie am 28. Februar 2009 in der „Berliner Zeitung“, „taz“
und „Frankfurter Rundschau“. 

Die Traueranzeige wurde auch in russischer Sprache in den russischen 
Zeitungen „Novaya Gazeta“ und „Vedomosti“ sowie online unter
www.novayagazeta.ru/data/2009/021 /03.html; www.hro.org/ node/4695
und anderen Adressen veröffentlicht.

Hier finden Sie die russische Anzeige (http://www.anwalt ver-
ein.de/downloads/Az-russisch.pdf). Außerdem lief ein Rundfunkbericht
in Radio Svoboda, der am 27. Februar 2009 in Moskau zu hören war.
Weitere Veröffentlichungen folgen.

Befristung des Widerspruchsrechts 
bei Betriebsübergang

Der Arbeitsrechtsausschuss des DAV setzt sich mit seiner Stellung-
nahme 20/2009 (http://www.anwaltverein.de/downloads/Stellung 
nahmen-09/SN-20-09.pdf) zur Befristung des Widerspruchsrechts im
Falle eines Betriebsübergangs dafür ein, die Frist für einen nachträg-
lichen Widerspruch seitens der Arbeitnehmer angemessen zu begrenzen.
Bereits in seiner Stellungnahme 5/2007 (http://www.anwaltverein.de/
downloads/stellungnahmen/2007-05.pdf) zum Diskussionsentwurf eines
Arbeitsvertragsgesetzes hatte der Arbeitsrechtsauschuss vorgeschlagen,
für die (nachträgliche) Ausübung des Widerspruchsrechts eine gesetz-
liche Höchstfrist einzuführen. Gerechnet ab dem Zeitpunkt des Betriebs-
überganges sollte diese Höchstfrist sechs Monate betragen.

Prozesskostenhilfe ist eine Tätigkeit der 
Anwaltschaft pro bono

Prozesskostenhilfe-Mandate sind eine Tätigkeit der Anwaltschaft 
pro bono. Das schreibt der Richter des Bundesverfassungsgerichts Prof.
Dr. Reinhard Gaier in einem Beitrag im März-Heft des Anwaltsblatts. Er
appelliert an die Anwältinnen und Anwälte, diese Verpflichtung ernst zu
nehmen. Das gebiete bereits das Berufsethos. Zugleich verweist er darauf,
dass in jedem Prozesskostenhilfe-Mandat ein Erfolgshonorar stecke: Im
Falle des Obsiegens seien die vollen gesetzlichen Gebühren verdient. Den
Beitrag können Sie unter www.anwaltsblatt.de lesen. Das März-Heft wird
in dieser Woche ausgeliefert. Es geht nicht nur an die üblichen Bezieher
des Hefts, sondern an alle Anwältinnen und Anwälte in Deutschland. 

Städtische Salvator-Realschule für
Mädchen: Damenstiftstraße – Altstadt



Nachrichten | Beiträge

20 |

MAV-Mitteilungen April 2009

Alterssicherung für Anwältinnen 
und Anwälte: 

Was ist die Erziehung von Kindern wert?

Wer als Anwältin oder als Anwalt für die 
Kindererziehung zeitweise aussteigt, nimmt
dafür häufig wirtschaftliche Nachteile in Kauf.
Kindererziehungszeiten führen aber auch zu 
Einbußen bei der Alterssicherung. Wie die
Rechtsanwaltsversorgungswerke und die 
gesetzliche Rentenversicherung für kinder-
erziehende Anwältinnen und Anwälte einen 
teilweisen Ausgleich schaffen, zeigt ein Beitrag
im März-Heft des Anwaltsblatts. Sie können ihn
auch unter www.anwaltsblatt.de lesen. 

Gendiagnostikgesetz im Bundestag

Regierungsentwurf diskriminiert Migranten 
und Migrantinnen massiv

Berlin (DAV). Im Bundestag wird derzeit über die Ausgestaltung eines
Gendiagnostikgesetzes (GenDG) verhandelt. Dieses sieht vor, den Um-
gang mit Gentests zu regeln, vor Diskriminierung zu schützen und das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu sichern. Im Bereich der
Migrationspolitik untergräbt das GenDG jedoch diesen Schutz und sieht
in § 17 Abs. 8 des Entwurfs Ausnahmeregelungen vor. Diese betreffen
DNA-Tests für den Nachweis von Verwandtschaftsverhältnissen bei 
Pass- und Visaverfahren. Für diese Verfahren sollen der mit dem Gesetz

intendierte Datenschutz, der Schutz der Persönlichkeits-
rechte und insbesondere das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung nicht gelten.

Die geplanten Regelungen diskriminieren und kriminali-
sieren die Betroffenen. PRO ASYL, das Gen-ethische Netz-
werk (GeN) und der Deutsche Anwaltverein (DAV)
fordern die ersatzlose Streichung dieser Ausnahme-
regelungen.

In der Praxis zwingen deutsche Behörden schon heute
Antragsteller und -stellerinnen von Visa und Pässen
immer häufiger zur Durchführung von DNA-Tests. Wollen
die Betroffenen ihre Angehörigen aus dem Ausland nach-
ziehen lassen, so wird dies von den Behörden oftmals
vom Nachweis der biologischen Abstammung durch
einen DNA-Test abhängig gemacht. Da für über 40 Staa-
ten das Urkundenwesen zum Nachweis der Verwandt-
schaft nicht anerkannt wird und auch andere Belege von
den Behörden oftmals nicht akzeptiert werden, bleibt den
Betroffenen meist nichts anderes übrig, als einen kost-
spieligen DNA-Test durchführen zu lassen.

Dem faktischen Zwang zum Abstammungstest liegt
zudem ein biologistisches Familien verständnis zugrunde,
das mit den sozialen Wirklichkeiten oft nicht in Einklang

steht. Während im Kindschaftsrecht die soziale
Vaterschaft inzwischen längst anerkannt ist, soll
diese Errungenschaft nicht für Familien mit 
Migrationshintergrund gelten.

Wie problematisch es in der Praxis bereits heute
zugeht, zeigt der Fall einer Familie aus Kempen.
Nachdem das deutsch-türkische Ehepaar der
Durchführung eines DNA-Tests zum Nachweis
der Vaterschaft eines gemeinsamen Kindes nicht
zustimmte, sollte der Test behördlich erzwungen
werden. Die Behörde beantragte, dass ein
Rechtspfleger für das Kind bestellt wird, der der
Blutentnahme zur Durch führung der DNA-Ana-
lyse und Feststellung der Vaterschaft zustimmen
sollte. Das Amtsgericht Kempen stimmte diesem
Antrag im September 2007 zu. Erst im Be-
schwerde verfahren konnte dem Ansinnen der
zwangsweisen DNA-Analyse an einem Kind Ein-
halt geboten werden.

Viele Ausländerbehörden überziehen die 
Betroffenen mit dem Verdacht, sich über die
Anerkennung einer Vaterschaft einen Aufent-
haltstitel erschleichen zu wollen. Sie drohen mit
Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, wenn
sich die Betroffenen weigern, einen Test durch-
führen zu lassen. Mit der Unschuldsvermutung
hat dies nur noch wenig zu tun.

Diese rechtswidrige Praxis soll durch das geplante Gendiagnostikgesetz
über die Hintertür eine scheinbare Legalität erlangen. Im Fall von Pass-
und Visaverfahren ist laut GenDG ausdrücklich vorgesehen, dass Aus-
länderbehörden und Auslandsvertretungen die Ergebnisse der DNA-Tests
an die Staatsanwaltschaft weitergeben dürfen, obwohl die Nutzung von
genetischen Daten durch die Strafverfolgungsbehörden nach Paragraph
2 explizit nicht Gegenstand des Gesetzes sein soll. Betroffene, die mit
ihren Familienangehörigen in Deutschland leben wollen, werden damit
unter Generalverdacht gestellt.

Für eine derart restriktive Regelung besteht kein Bedürfnis. Die mit der
geplanten gesetzlichen Neuregelung verbundenen Einschnitte in die
Rechte der Betroffenen sind weder gerechtfertigt noch notwendig. So
kann in der Praxis der Möglichkeit der Abgabe einer eidesstattlichen
Versicherung mehr Raum eingeräumt werden als bisher. Falls Betrof-
fene den Nachweis zur Abstammung freiwillig in das Verfahren ein-
bringen wollen, muss dem Prinzip der Selbstbestimmung über die
Verwendung der erhobenen Daten Rechnung getragen werden. Dar-
aus folgt, dass das Verfahren – anders als in der bisherigen Praxis – so
ausgestaltet werden muss, dass die beteiligten Personen die Verfü-
gungsgewalt über die Ergebnisse der Untersuchung behalten, so dass
Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen nur mit Zustimmung
der Betroffenen von den Ergebnissen Kenntnis erhalten dürfen. 

Marei Pelzer, PRO ASYL; 

Susanne Schultz, Gen-ethisches Netzwerk                               

RAuN Veronika Arendt-Rojahn, Vorsitzende des Ausschusses
Ausländer- und Asylrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV)

Hinweis: Auszüge aus den Stellungnahmen finden Sie auf
www.fingerwegvonmeinerDNA.de. 

Weitere Informationen auch auf www.proasyl.de.Luisenstraße – Bahnhofsviertel

Luisengymnasium: Luisenstraße – Bahnhofsviertel
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■ RA Björn Wieg (Baum Reiter & Collegen), Düsseldorf
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26.05. Die GmbH im Prozess ...................................................... 7
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Teilnahmegebühr

beträgt grundsätzlich – sofern beim jeweiligen Seminar nicht

anders angegeben 

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

In der Gebühr jeweils eingeschlossen 

Seminarunterlagen, Getränke

Veranstaltungsort
sofern nicht anders angegeben

Amerikahaus

Karolinenplatz 3, 80333 München

Wegbeschreibung → Seite 15
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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Familie und Vermögen

Kapitalmarkt- und Verbraucherschutz

RA Björn Wieg (Baum Reiter & Collegen), Düsseldorf

Fehlgeschlagene Lehman-Brothers-Zertifikate
Rechtsansprüche und Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Interessenvertretung

Wiederholung: 25.05.09: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAKap

Björn Wieg

spezialisiert auf die Vertretung von
Kapitalanlegern:
– betreut federführend rund 150

Lehman-Geschädigte
– betreut federführend rund 200

Klageverfahren gegen die Bade-
nia AG wegen sog. Schrottimmo-
bilien-Finanzierungen – bereits
mehr als 100 Verfahren konnten
erfolgreich im Vergleichswege
gelöst werden.

– hat ca. 100 Mandanten in 
Klageverfahren gegen den AWD
wegen falscher Anlageberatung
betreut 

Schwerpunktmäßig dargestellt 

wird die Rechtsprechung zur anleger- und anlagegerech-
ten Beratung als Grundlage der vertraglichen Haftung
der deutschen Banken und Finanzdienstleister. Fragen
der Beweislast werden berücksichtigt, ebenso die sich
vielfach als kompliziert erweisende Beweislage. 

Auch die in den Niederlanden und den USA anhängi-
gen Entschädigungs- und Insolvenzverfahren werden
erläutert.

1. Das Unternehmen Lehman Brothers

2. Rechtsgrundlagen, Wirkungsweise und

Arten von Zertifikaten

3. Ansprüche gegen deutsche Banken und

Finanzdienstleister

– vertragliche und deliktische Anspruchsgrundlagen
bei fehlerhafter Aufklärung bzw. Beratung

– Umfang, Grenzen, Form und Zeitpunkt der 
Beratung

– Anleger- und anlagegerechte Beratung
– Exkurs: Beweislast und Beweislage
– Umfang des Schadensersatzanspruchs
– Verjährung
– Strategie
– Kostenübernahme durch die Rechtsschutz -

versicherung
4. In den Niederlanden geltend zu 

machende Ansprüche

5. In den USA geltend zu machende 

Ansprüche

RA FAErb Michael Ott-Eulberg, Augsburg

Testamentsanfechtung  

23.04.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

Michael Ott-Eulberg

einer der ersten Fachanwälte für
Erbrecht in Bayern

Mitautor zahlreicher Publikationen
wie Nachlasspflegschaft, Der Fach-
anwalt für Erbrecht, Lebensversi-
cherungen und Erbrecht, Erbrecht
und Banken, um nur einige zu
nennen.

A. Anfechtung

1. Grundsätzliches 

– Das Verhältnis der Auslegung zur Anfechtung 
– Das Verhältnis zu den allgemeinen Anfechtung s  -

regeln
2. Anfechtungsgründe  

– Irrtum in der Erklärungshandlung 
– Inhaltsirrtum, § 2078 Abs. 1, 1. Alt. BGB 
– Motivirrtum, § 2078 Abs. 2 BGB (objektive

Seite / subjektive Seite / selbstverständliche Vor-
stellung /Deutsche Wiedervereinigung)

– Anfechtung wegen widerrechtlicher Drohung, 
§ 2078 Abs. 2 BGB 

– Kausalität des Willensmangels
3. Die Wirkung der Anfechtung

4. Beweis und Beweislast

5. Anfechtung wegen Übergehung eines

Pflichtteilsberechtigten nach § 2079 BGB

6. Die Anfechtung einseitiger testamentari-

scher Bestimmungen 

– Anfechtungsberechtigter
– Form der Anfechtungserklärung
– Anfechtungsfrist 

7. Anfechtung beim gemeinschaftlichen

Testament

– Zu Lebzeiten beider Ehegatten 
– Nach dem Tod des Erstversterbenden (Anfechtung

durch den überlebenden Ehegatten /An fechtung
durch Dritte /Form und Frist der Anfechtung) 

– Anfechtung nach dem Tod des zuletzt versterben-
den Ehegatten

– Wirkung der Anfechtung 

B. Ausschlagung 

1. Grundsätzliches

2. Anfechtung

3. Welche Anfechtungsgründe kommen in

Betracht? 

4. Wirkung der Ausschlagung
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→ Anmeldeformular: Seite 16

MAV&schweitzer.Seminare

Dr. Ludwig Kroiß

– Lehrbeauftragter an der 
Universität Passau

– Mitglied im Vorstand des Deut-
schen Nachlassgerichtstages und
im wissenschaftlichen Beirat der
Zerb

Veröffentlichungen:
– Dombek/Kroiß, Formular -

Bibliothek Vertragsgestaltung
– Kroiß, FormularBibliothek

Zivilprozessrecht
– Ann/Kroiß/Mayer, Anwalt-

Kommentar, Erbrecht
– Kroiß/Seiler, Das neue FamFG:

Erläuterungen, Muster, Arbeits-
hilfen – u.a,

Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des Amtsgerichts Traunstein

Reformen rund ums Erbrecht

29.04.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

A. Reform des Nachlassverfahrens durch das

FamFG

– Gerichtliche Zuständigkeit

– Beginn des Verfahrens

– Beteiligtenbegriff

– Sachverhaltsermittlung 

– Beweisrecht

– Gerichtliche Entscheidungen

– Rechtsmittel

– Kosten

– Amtliche Verwahrung

– Eröffnung letztwilliger Verfügungen

– Ausschlagung der Erbschaft

– Erbscheinsverfahren

– Zwischenentscheidungen (Vorbescheid)

– Einstweiliger Rechtsschutz

B. Erbrechtsreform 2009 – die wichtigsten

Änderungen des Gesetzentwurfes

– Die Verjährung 

wird von familien- und erbrechtlichen Ansprüchen
an die Verjährungsvorschriften des Schuldrechts-
modernisierungsgesetzes von 2001 angepasst. Diese
sehen eine Regelverjährung von drei Jahren vor. 

– Die Pflichtteilsentziehungsgründe 

sollen vereinheitlicht werden, indem sie künftig für

Abkömmlinge, Eltern und Ehegatten oder Lebens-
partner gleichermaßen Anwendung finden. Der
Entziehungsgrund des «ehrlosen und unsittlichen
Lebenswandels» soll entfallen. Stattdessen soll
künftig eine rechtskräftige Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne
Bewährung zur Entziehung des Pflichtteils berech-
tigen. 

– Die Stundung eines Pflichtteils 

soll erleichtert werden.
– Änderungen bei Schenkungen 

des Erblassers sind ebenfalls vorgesehen. Derzeit
führen Schenkungen des Erblassers zu einem soge-
nannten «Pflichtteilsergänzungsanspruch» gegen
den Erben oder den Beschenkten. Die Reform sieht
nun vor, dass die Schenkung für die Berechnung
des Ergänzungsanspruchs graduell immer weniger
Berücksichtigung findet, je länger sie zurück liegt.
Auch Pflegeleistungen sollen künftig besser berück-
sichtigt werden.

– Pflegeleistungen

So soll jeder gesetzliche Erbe einen Ausgleich für
sie erhalten und zwar unabhängig davon, ob er
für die Pflegeleistungen auf ein eigenes berufliches
Einkommen verzichtet hat. Die Bewertung der
Leistungen wird sich an der gesetzlichen Pflegever-
sicherung orientieren. 

Notar Dr. Eckhard Wälzholz (Dr. Malzer & Dr. Wälzholz), Füssen 

Übertragung betrieblicher Einkunftsquellen
Gestaltung von Familienvermögen im Zuge der vorweggenommenen Erbfolge 

05.05.2009 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb, FAGes, FASt

1. Ausgangspunkt – Einführungsbeispiel in

die Problematik

2. Einbringung eines Einzelunternehmens 

in eine Gesellschaft

Zivilrecht – Steuerrecht – Vermögensverwaltender
Familienpool

3. Die Gestaltung des Gesellschafts -

vertrages

Sondergeschäftsführungsrechte – Vetorechte, Mehr-
stimmrechte, Stimmbindungsabreden – Disquotale
Gewinnverwendungsabreden – Hinauskündi-
gungs möglichkeiten und Beschränkung von Kün-
digungsrechten – Besonderheiten bei Personenge-
sellschaften – Besonderheiten bei Kapitalgesell-
schaften – Der Familienpool für Kapitalgesell-
schaften (§ 13 b Abs. 1 ErbStG) – Regelungen
zur Vererblichkeit 

4. Die Gestaltung des Zuwendungs-

vertrages

Formerfordernisse – Möglichkeiten der Buchwert-
fortführung, § 6 Abs. 3 EStG – Bedingte Rück-
forderungsrechte – Der Nießbrauchsvorbehalt an
Einzelunternehmern und Personengesellschaften –
Der Nießbrauchsvorbehalt an Anteilen an Kapi-
talgesellschaften  – Versorgungsleistungen nach
dem JStG 2008

5. Pflichtteilsrechtliche Probleme mit 

Lösungen

Die Gefahr des Pflichtteils für die Unternehmens-
nachfolge – Möglichkeiten der Pflichtteilsminde-
rung – Bewertungsfragen

6. Probleme mit minderjährigen Gesell-

schaftern

Gründung – Anteilsübertragung – Laufende
Geschäfte von Gesellschaften mit minderjährigen
Gesellschaftern

Dr. Eckhard Wälzholz

– Schwerpunkte: Steuerrecht, Erb-
und Familienrecht insbes. Ehe-
verträge und Testamente, Gesell-
schaftsrecht, Grundstücksrecht 

– Mitautor bei diversen Standard-
werken der Verlage C.H.Beck,
Dr. Otto Schmidt und Zerb
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

MAV&schweitzer.Seminare

Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

Internationales Erbrecht
Grundstrukturen internationaler Erbfälle und der internationalen Nachlassplanung 

08.05.2009 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

Prof. Dr. Stephan Lorenz

– Mitautor u.a. vom „Münchener
Kommentar zum BGB“, vom
„Bamberger/Roth,Kommentar
zum BGB“ (beide: C.H. Beck)
und vom „Staudinger“ (Sel-
lier/de Gruyter)

– Referent vieler Anwalts- und
Richter-Seminare

– geprägt durch präzises, konzep-
tionelles Denken – und das
bedeutet: präzise, eindeutige
Sprache, mitreißende Rhetorik ...
direkt anwendbare Informatio-
nen

A. Grundfragen des Internationalen Privat-

rechts

1. Gegenstand

2. Rechtsquellen, Europäische Entwicklung

3. Grundlegende Mechanismen

B.  Internationales Erbrecht

1. Rechtsquellen: Innerstaatliches Recht und
wichtige multilaterale und bilaterale staatsvertrag-
 liche Regelungen

2. Anwendbares Recht (Erbstatut)

Objektive (gesetzliche) Anknüpfung – Rechtswahl-
möglichkeiten und Gestaltungsspielräume –
Rechtsspaltung – Rück- und Weiterverweisungen
durch ausländisches IPR

3. Gesetzliche Erbfolge

4. Einfluß des Ehegüterrechts

5. Internationale Testamente: Wirksamkeit,

Widerruflichkeit und Auslegung

6. Pflichtteilsrecht

7. Rechtliche Stellung der Erben, Erb-

schaftserwerb und Erbengemeinschaft

8. Erbenhaftung

9. Schenkungen von Todes wegen

10. Nachlaßspaltung und Nachlaßkonflikte

11. Vorbehalt des ordre public 

(Art. 6 EGBGB)
12. Grundzüge des Internationalen Nachlaß-

verfahrens nach der FGG-Reform 2008

(FamFG)

C. Kurzer Abriss: Grundzüge des Internatio-

nalen Erbschaftssteuerrechts

RiOLG Michael Triebs, Augsburg

Vollständige Neugestaltung des Versorgungsausgleichs 
zum 01.09.2009: 

Überblick über die neuen Regelungen/besonders praxisrelevante Fragen für die Beratungstätigkeit von

Anwälten

15.05.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Zum 01.09.2009 wird das Gesetz zum völlig neu
geregelten Versorgungsausgleich in Kraft treten. Der
Gesetzgeber hat zwar den Grundsatz der Halbteilung
beibehalten. Er hat ihn aber völlig neu ausgestaltet. Im
Gegensatz zum früheren Recht mit einer Gesamtsaldie-
rung und einem Einmalausgleich wird nunmehr jedes
Anrecht jedes Ehegatten real geteilt. Eine Verrechnung
findet nur noch ausnahmsweise durch den Versor-
gungsträger statt. Die strukturellen Probleme des Ver-
sorgungsausgleichs, vor allem unter dem Stichwort
„Dynamisierung“ (Umwertung) von Anrechten  u. a.
mit Hilfe der Barwertverordnung, sind entfallen. 
Für die Beratungstätigkeit in der anwaltschaftlichen
Praxis sind verschiedene Problemkreise von Bedeu-
tung. Das Gesetz lässt zum einen erleichtert Vereinba-
rungen zu, was neue Möglichkeiten der Gestaltung
eröffnet. Zum anderen regelt das Gesetz verschiedene
Ausnahmen von der Durchführung des Versorgungs-
ausgleichs, so bei kurzer Ehezeit, einem geringen Aus-
gleichswert und grober Unbilligkeit. Auch diese Mög-
lichkeiten sind im Rahmen von Vereinbarungen in
Betracht zu ziehen. 

Bei der Beratung wird vor allem zu überlegen sein, ob
der Versorgungsausgleich sinnvoller Weise zugunsten
einer Partei vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes oder
erst nach dem Inkrafttreten geregelt werden sollte.

Davon hängt es ab, wann der Scheidungsantrag
gestellt wird. In diesem Zusammenhang spielen die
Übergangsvorschriften eine große Rolle. Auch die Neu-
gestaltung des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs
ist bei Vereinbarungen zu beachten.

1. Vergleich alter und neuer Versorgungs-

ausgleich

2. Die Bewertungsvorschriften im Einzelnen

Ehezeitanteil/Ausgleichswert/Kapitalwert
3. Durchführung der Realteilung

interne und externe Teilung
4. Vereinbarungen

5. Ausschluss des Versorgungsausgleichs

kurze Ehezeit, grobe Unbilligkeit, geringer Aus-
gleichswert

6. Verfahrensvorschriften

insbesondere Auskunftsanspruch
7. Die Übergangsbestimmungen im 

Einzelnen

8. Überblick über das Abänderungs -

verfahren

9. Überblick über den schuldrechtlichen 

Versorgungsausgleich

10. Unterhaltsprivileg nach neuem

Recht/Wegfall des Rentnerprivilegs

11. Taktische Überlegungen für die Beratung

Michael Triebs

– Mitglied der Versorgungsaus-
gleichskommision des Deutschen
Familiengerichtstages

– Co-Autor von »Bassenge u.a.,
Familiensachen: Kommentar
anhand der höchstrichterlichen
Rechtsprechung« 
(C.F.Müller)
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MAV&schweitzer.Seminare

Dr. Ludwig Kroiß

– Lehrbeauftragter an der 
Universität Passau

– Mitglied im Vorstand des Deut-
schen Nachlassgerichtstages und
im wissenschaftlichen Beirat der
Zerb

Veröffentlichungen:
– Dombek/Kroiß, Formular -

Bibliothek Vertragsgestaltung
– Kroiß, FormularBibliothek

Zivilprozessrecht
– Ann/Kroiß/Mayer, Anwalt-

Kommentar, Erbrecht
– Kroiß/Seiler, Das neue FamFG:

Erläuterungen, Muster, Arbeits-
hilfen – u.a,

Dr. Christian Seiler

– Seit 2008 Richter am OLG
München

– Familienrichter am Amtsgericht
in Landshut und Freising

– Lehrbeauftragter der Universität
Passau

– Co-Autor: Kroiß/Seiler, Das
neue FamFG: Erläuterungen,
Muster, Arbeitshilfen 

– diverse andere Ver öffentlichungen

Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des Amtsgerichts Traunstein / RiOLG Dr. Christian Seiler, München/Landshut

Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG

Wiederholung: 22.06.2009: 14:00 bis ca. 18:15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Der Bundestag hat am 27.06.2008 das Gesetz
über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG) beschlossen. Die Reform wird  zum
01.09.2009 in Kraft treten. Das FamFG umfasst
nahezu 500 Vorschriften, wobei das familiengerichtli-
che Verfahren in 270 Paragrafen umfassend neu gere-
gelt wird. Die bisher im FGG, in der ZPO und in
der HausratsVO verstreuten Vorschriften werden 
aufgehoben. 
Eine erfreuliche Neuerung ergibt sich für die Anwälte,
die in Familiensachen tätig sind: endlich wird das
“große Familiengericht” für alle Streitigkeiten zwi-
schen Eheleuten eingeführt! Nicht mehr die Landge-
richte, sondern die Familiengerichte entscheiden künftig
über die so genannten „sonstigen Familiensachen“, wie
Gesamtschuldnerausgleich, unbenannte Zuwendun-
gen, Ehegatteninnengesellschaften und Steueraufteilun-
gen. Auch die Vermögensauseinandersetzung mit den
Schwiegereltern wird nunmehr vor dem Familienrich-
ter ausgetragen. Die „Scheidung light“ – ohne Anwäl-
te – ist vom Tisch. Der Anwaltszwang wird dabei
sogar ausgeweitet.
Auch im Nachlassverfahrensrecht gilt es wichtige
Änderungen zu beachten, so z. B. bezüglich gerichtli-
cher Zuständigkeit, Sachverhaltsermittlung, Beweis-
recht, Rechtsmittel und Kosten. 

1. Entstehungsgeschichte und Ziele der

Reform

2. Neuregelung des Allgemeinen Teils

– Zuständigkeit und Instanzenzug 
– Beteiligtenbegriff 
– Verfahren im ersten Rechtszug
– Beweiserhebung
– Vergleich
– Kosten

3. Das Verfahren in Familiensachen

– einstweiliger Rechtsschutz
– Kostenentscheidung
– Verfahren in Ehesachen/Scheidungssachen
– Verfahren in Kindschaftssachen
– Abstammungssachen
– Adoptionssachen
– Wohnungszuweisungssachen und Hausrats -

sachen
– Gewaltschutzsachen
– Versorgungsausgleichsverfahren
– Verfahren in Unterhaltssachen
– Verfahren in Güterrechtssachen

4. Neukonzeption des Rechtsmittelrechts

5. Das nachlassgerichtliche Verfahren

Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio, Universität München

„Was heißt hier Sterbehilfe?“
Medizin am Lebensende zwischen Autonomie und Fürsorge

21.07.2009: 14:00 bis ca. 17:15 Uhr

1. Ethische Grundlagen ärztlicher 

Handlungen

2. Prinzipien der Palliativmedizin

3. Kommunikation der Beteiligten

4. Patientenwille und Aufklärung

5. Medizinische Indikation und 

ärztliche Fürsorge

Prof. Dr. Gian D. Borasio

ist Inhaber des Lehrstuhls für Pal-
liativmedizin und Mitbegründer
des Interdisziplinären Zentrums
für Palliativmedizin am Klinikum
Großhadern.
Er war Mitglied der Kommission
„Patientenautonomie am Lebens -
ende“ des Bundesministeriums der 
Justiz und Referent beim 66. Deut -
schen Juristentag in der Abteilung
Strafrecht zum Thema Sterbehilfe.
Er ist Mitglied des Autorenteams
der Patientenverfügungs-Broschüre
des Bayerischen Justizministeri-
ums. 
Ein Forschungsschwerpunkt: die
Entscheidungen am Lebensende

6. Patientenverfügung und Vorsorge -

voll macht aus ärztlicher Sicht

7. Wachkoma und Demenz

8. künstliche Ernährung und Flüssigkeits  -

gabe

9. Garantenstellung und assistierter 

Suizid

10. Besprechung der ggf. geänderten 

Gesetzeslage zur Patientenverfügung
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

MAV&schweitzer.Seminare

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Die Reform des Familienverfahrensrechts 
und das Gesetz über die Gerichtskosten in Familiensachen: 

Was auch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter wissen muss!

23.07.2009: 13:00 bis ca. 18:00 Uhr – 2 Pausen ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebührenrecht,
zu Zwangsvollstreckung, ZPO
und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
„Gebührenrecht” und „Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
„Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
„Kostenrecht” und „Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des „
Münchener Anwaltshandbuchs
Vergütungsrecht” (C.H.Beck)

Inhalt dieser Veranstaltung

sind sowohl die grundlegenden Änderungen durch das
FamFG als auch die Auswirkungen auf die Führung
und Abrechnung familienrechtlicher Mandate.

1. Überblick über Aufbau und Geltungsbe-

reich des FamFG und des FamGKG

2. Systematische Gegenüberstellung der

Änderungen

In den Zuständigkeiten – In den Verfahrensabläu-
fen – In den verschiedenen Möglichkeiten der
Kostenentscheidungen durch das Gericht – Bei der
Streitwertbestimmung – Bei den Gerichtskostn –
Beim einstweiligen Rechtsschutz

3. Neubestimmung der Gegenstandswerte

für Verbund – isolierte Verfahren – Eilver-

fahren – außergerichtliche Tätigkeiten 

4. Völlige Neuregelung: Gewaltschutzgesetz

Verfahrensgang – Gegenstandswert 

5. Perfekte Erfassung und optimale Abrech-

nung wirklich aller Gebühren in allen

wichtigen und maßgeblichen familien-

rechtlichen Fallgestaltungen 

Verbund und isolierte Verfahren, Eilverfahren –
außergerichtliche Beratungstätigkeit des RA –
Terminsgebühr für außergerichtliche Besprechun-
gen – Einigung über anhängige und nicht anhän-
gige Ansprüche

6. Problemkreis Geschäftsgebühr

Höhe - Anrechnung – gerichtliche und außerge-
richtliche Geltendmachung 

7.  Gebührentaktik – gekonnte Mandats -

führung

8. Sichere Abrechnung der Scheidungsfol-

genvereinbarung und der gesamten

außergerichtlichen Tätigkeit

9. Checklisten – aktuelle Rechtsprechung –

Übersichten – Diskussion

Teilnahmegebühr

– für DAV-Mitglieder: € 160,00 zzgl. MwSt (= € 190,40)
→ Für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit eines Anwalts der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)

– für Nicht mitglieder: € 190,00 zzgl. MwSt (= € 226,10)
– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke für 2 Pausen

RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin (Betz Dombek Rakete), Berlin

Die Vermögensauseinandersetzung nach neuem Recht

24.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Das neue Recht hält an dem Grundsatz fest, 

wonach die während der Ehe erworbenen Vermögens-
werte zu gleichen Teilen auf die Ehepartner zu vertei-
len sind. Die Berechnung bleibt auch künftig stark
schematisiert. Es sollen nun auch Schulden bei der
Eheschließung Berücksichtigung finden, der ausgleichs-
berechtigte Ehegatte soll vor Manipulationen im Hin-
blick auf Vermögensverschiebungen künftig besser
geschützt werden. Gleichzeitig unterfallen zukünftig
auch Vermögensauseinandersetzungen außerhalb des
Güterrechts der Familiengerichtsbarkeit durch die
Schaffung eines „großen Familiengerichts“. Auch ver-
fahrensrechtlich gilt es dann einige Neuerungen zu
beachten.

1. Güterrechtssachen als Familienstreit-

 sachen

Definition – Örtliche Zuständigkeit, Abgabe an
das Gericht der Ehesache – Außergerichtliche
Streitbeilegung – Kostenfolgen, Kostenentscheidung
–Verbund, Abtrennung – Verfahrenskostenhilfe

2. Der Zugewinnausgleich nach neuem

Recht

Negatives (privilegiertes) Anfangsvermögen und
dessen Eingang in die Berechnung – Einstweiliger
Rechtschutz, Schutz vor Manipulationen, Vorzei-
tiger Zugewinnausgleich, Sicherung des Zuge-
winns –Auskunfts- und Belegansprüche, Ansprü-
che gegen Dritte – Ehevertragliche Vereinbarungen
nach neuem Recht

3. Die sog. „sonstigen“ Familiensachen

Sonstige Familiensachen als Familienstreitsachen –
Aus der Ehe herrührende Ansprüche – Ansprüche
zwischen miteinander verheirateten oder ehemals
verheirateten Personen oder zwischen einer solchen
und einem Elternteil im Zusammenhang mit
Trennung oder Scheidung – Antrag nach § 1357
Abs. 2 S. 1 BGB

4. Antrag des Bundesrates auf Aufnahme

eines Auskunftsanspruchs über Einkom-

men und Vermögen bereits während des

Zusammenlebens

Ingeborg Rakete-Dombek

– Vorsitzende des Geschäftsführen-
den Ausschusses der Arbeitsge-
meinschaft Familienrecht im 
DeutschenAnwaltVerein 

– Mitherausgeberin der „NJW”
(C.H.Beck) und der „Zeitschrift
Forum Familien- und Erbrecht” 
(Dt. AnwaltVerlag)

– Mitglied des Redaktionsbeirates
der Zeitschrift „Familie, Partner-
schaft, Recht” (C.H.Beck) 

– Mitglied der Expertenkommissi-
on des Familienverfahrensrechts
des Bundesjustizministeriums
(2003 bis 2005)

– Mitautorin bei „Münchener
Anwaltshandbuch für Familien-
recht” (C.H.Beck), »„Anwalts-
kommentar BGB, Bd.4: Fami -
lienrecht” (Dt. AnwaltVerlag)
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→ Anmeldeformular: Seite 16

MAV&schweitzer.Seminare

Unternehmensrechtliche Beratung
→ Wälzholz, Übertragung betrieblicher Einkunftsquellen: Seite 5

Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München

Die UWG-Novelle 2009

3. Wiederholung: 07.05.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

1. Geschäftliche Handlung 

(§ 2 I Nr. 1 UWG)

2. Die neue Generalklausel 

(§ 3 UWG)

3. Die „Schwarze Liste“ 

(Anhang zu § 3 III UWG)

4. Die „aggressiven Geschäftspraktiken“

und § 4 Nr. 1 und 2 UWG

5. Irreführende geschäftliche Handlungen 

(§ 5 UWG)

6. Irreführung durch Unterlassen 

(§ 5a UWG)

7. Produktnachahmung 

(§ 4 Nr. 9 UWG und § 5 II UWG)

8. Unzumutbare Belästigungen 

(§ 7 UWG)

Prof. Dr. Helmut Köhler

– Richter im Nebenamt am OLG
München (Wettbewerbs- und
Kartell senat) 

– Co-Autor u.a. von „Hefermehl/
Köhler/Bornkamm), Wettbe-
werbs recht, Kurz-Kommentar”
(Verlag C.H.Beck) und
„Jacobs/Lindacher/Teplitzky,
UWG – Großkommen tar der
Praxis” (de Gruyter)

Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am BGH

Die GmbH im Prozess

26.05.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

Prof. Dr. Wulf Goette

– Vorsitzender des für das Gesell-
schaftsrecht zuständigen 
II. Zivil  senats des BGH

– Mitherausgeber von ZGR,
NZG und ZNotP – Schriftleiter
des wirtschaftsrechtlichen Teils
der DStR

– Mitarbeit am »Münchener
Kommentar Aktiengesetz«
(C.H.Beck) und an »Ebenroth/
Boujong, Kommentar zum
HGB« (Vahlen)

– Buchautor zu den Themen
GmbH, aktuelle Rechtsprechung
zur GmbH, Kapitalersatzrecht

Die personalistische Struktur der gesetzestypi-
schen GmbH bringt es zwangsläufig mit sich, dass
Konflikte der Gesellschafter untereinander, mit der
Gesellschaft und mit deren Geschäftsführung vor den
Gerichten ausgetragen werden müssen. Die Regeln, die
das Gesetz hierfür aufstellt, erfassen nicht alle Problem  -
lagen, so dass die Rechtsprechung gefordert ist, durch
die analoge Heranziehung von Vorschriften des Aktien-
rechts oder anderer gesellschaftsrechtlicher Prinzipien
die vorhandenen Lücken zu schließen. 
Das Seminar will einen Überblick über typische Kon-
stellationen und die in der höchstrichterlichen Recht-
sprechung entwickelten Lösungen geben.

1. Die möglichen Prozessbeteiligten

2. Die verschiedenen Klageformen und ihre

mögliche Kombination

3. Beschlussmängelrecht

– Grundlagen 
– formelle Fehler 
– materielle Fehler

4. Typische Fallgestaltungen

– Ausschließung und Zwangseinziehung 
– Abfindung 
– Bilanzfeststellung und Gewinnverteilung 
– Übertragung von Geschäftsanteilen 
– Fehlgeschlagene Kapitalmaßnahmen: Mitwir-

kung bei der Heilung 
– Bestellung /Abberufung von Geschäftsführern;

Entlastung 
– Kündigung von Geschäftsführern 
– Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen

gegen Gesellschafter /Geschäftsführer
5. Zweipersonengesellschaft

Neuer Veranstaltungsort

Hotel Maritim 

Goethestr. 7, 80336 München: Saal Nürnberg

MVV

Hauptbahnhof
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

MAV&schweitzer.Seminare

RA WP StB Andreas Ziegenhagen (Salans), Berlin

Distressed M&A
Die Akquisition eines Unternehmens in der Krise

25.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes + FAIns

A. Phasen für “Distressed M & A”

1. Abwicklungsoptionen für Distressed

M&A

share deal  – asset deal – debt-equity-swap
2. Phase 1: M&A vor Insolvenzantrags-

stellung

Insolvenzanfechtung – § 75 AO – § 25 HGB 
– § 613a BGB

3. Phase 2: M&A im Insolvenzeröffnungs -

verfahren

4. Phase 3: M&A nach Eröffnung des 

Insolvenz verfahrens

vor und nach dem Berichtstermin – Reduzie rung
der Risiken – Insolvenzplanverfahren

B. Ausgewählte Problemstellungen im Rah-

men von Distressed M&A-Transaktionen

1. Beteiligte im Rahmen von Insolvenz -

verfahren

2. Risiken/Schwierigkeiten bei einem

“asset deal”

3. Gestaltungsmöglichkeiten für Distressed

M&A-Transaktionen

Verschmelzung, Ausgliederung, Anwachsung –
Kapitalbeschaffung bei Gesellschaftern: Gesell-
schafterdarlehen, Rangrücktritt, Forderungsver-
zicht – Kapitalbeschaffung durch Dritte: Darle-
hen, sanierende Kapitalherabsetzung, stille Gesell-
schaft

4. Betriebsübergang gemäß § 613a BGB bei

M&A aus der Insolvenz

5. Steuerliche Gestaltungen

C. Distressed M&A aus der Insolvenz

1. Übertragende Sanierung

2. Unternehmenserwerb auf Grundlage

eines Insolvenz plans 

Andreas Ziegenhagen

– Partner der Salans LLP in Ber-
lin, bis 2005 Leiter der Practice
Group Insolvenz und Sanierung
von Haarmann Hemmelrath

– spezialisiert auf Insolvenzrecht
und Sanierung, die rechtliche
und steuerliche Beratung bei
Unternehmenstransaktionen in
der Krise

– Co-Autor bei: 
„Windhöfel/Ziegenhagen/Denk-
haus, Unternehmenskauf in
Krise und Insolvenz” (RWS)

Insolvenzrecht
→ Ziegenhagen, Distressed M&A: Die Akquisition eines Unternehmens in der Krise: s. oben

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Die Berechnung des pfändbaren Einkommens 
im Rahmen der Verbraucherinsolvenz

Workshop für Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

30.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Das Seminar 

richtet sich an Mitarbeiterinnen, die mit der Bearbei-
tung von Verbraucherinsolvenzverfahren betraut sind.
Ziel ist die korrekte und konkrete Berechnung des
pfändbaren Teils des Arbeitseinkommens nach der
Abtretung durch den Schuldner.

1. Umfang und Wirksamkeit der Abtretung -

was unterliegt der Abtretung und was

nicht?

2. Konkrete Berechnung des pfändbaren

und unpfändbaren Teils des Arbeitsein-

kommens

– Berechnung und Berücksichtigung der einzelnen
Lohn- und Gehaltsbestandteile wie z.B.
Zuschläge für Überstunden, Feiertags- und
Wochenenddienste, Abfindungen, tarifliche und
außertarifliche Sonderzahlungen und Prämi

– Steuerrechtliche Probleme
3. Unterhaltsverpflichtungen

– Auswirkungen des neuen Unterhaltsrechts
– Eigenes Einkommen der Unterhaltsberechtigten

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebührenrecht,
zu Zwangsvollstreckung, ZPO
und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münche-
ner Anwaltshandbuchs Vergü-
tungsrecht« (C.H.Beck)

Teilnahmegebühr

– Bei DAV-Mitgliedschaft eines Mitglieds der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
€ 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)

– Für Fachangestellte aus einer Kanzlei ohne DAV-Mitgliedschaft
€ 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke
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→ Anmeldeformular: Seite 16

MAV&schweitzer.Seminare

Gero Fischer, Vors. Richter am BGH a.D., Freiburg

Insolvenzrecht aktuell

08.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAIns

1. Lastschrift in der Insolvenz

Einführung in die Problematik – Die Überein-
stimmungen und die Differenzen zwischen dem
IX. und dem XI. ZS des BGH – Folgerungen
daraus für die Praxis (insbesondere Haftungsver-
meidung)

2. Insolvenzanfechtung

Realakte als anfechtbare Rechtshandlungen, insbe-
sondere Werthaltigmachen von Forderungen –
Gläubigerbenachteiligung bei Zahlungen aus
einem debitorisch geführten Konto – Kongruenz /
Inkongruenz von Globalsicherheiten – Vorsatzan-
fechtung (Begriff der Rechtshandlung bei Druck-
zahlungen, Feststellung des Gläubigerbenachteili-
gungsvorsatzes bei kongruenter Deckung, Anfech-
tungsgegner bei 3-Personen-Verhältnissen) – Unent-
geltliche Leistungen bei Erfüllung der Verbind lich-
 keit eines Dritten – Begriff des Bargeschäfts – Die
Wirkungen von § 28e Abs. 1 Satz 2 SGB IV –

Anfechtungsberechtigung in Gesellschafts- und
Gesellschafterinsovenz

3. Aus- und Absonderungsrechte in der

Insolvenz

Sicherung eines Drittdarlehens durch die Grund-
schuld – Vergütung für die Löschung einer wertlo-
sen Grundschuld – Bürgschaftskosten des Kauti-
onsversicherers – Übertragung des Vorbehaltseigen-
tums an die den Kaufpreis finanzierende Bank –
Aussonderungsrecht des Vermieters an gekündigter
Wohnung – Absonderungsrechte wegen Zins- und
Kostenforderungen

4. Gläubigerausschuss und Gläubigerver-

sammlung

Entlassung aus dem Gläubigerausschuss – Auf-
sicht des Insolvenzgerichts über Beschlüsse der-
Gläubigerversammlung

5. Neueste BGH-Rechtsprechung aus 2009

Gero Fischer

– bis 2008 Vorsitzender Richter
des IX. Senats am BGH

– Mitherausgeber der Neuen Zeit-
schrift für das Recht der Insol-
venz und Sanierung (C.H.Beck)

– Mitglied des Redaktionsbeirates
der WuB Zeitschrift für Wirt-
schafts- und Bankrecht (erlag
Wertpapier-Mitteilungen)

– Mitglied des wissenschaftlichen
Beirates des Zentrums für Insol-
venz und Sanierung an der Uni-
versität Mannheim e.V.

Immobilien
Bau-, Miet- und Wohnungseigentumsrecht

RA Thomas Hannemann (Hannemann, Eckl & Moersch), Karlsruhe

Energetische Modernisierung

28.04.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

Hintergrund: Der Klimaschutz, die zu seiner Ver-
wirklichung vorgenommenen Novellierungen u.a. der
HeizKV, der EnEV und des EEWärmeG, und vor
allem die gestiegenen Energiekosten führen bei Eigentü-
mern verstärkt zu Überlegungen, die energetische
Bilanz ihrer Immobilien zu verbessern. Die zu treffen-
den Entscheidungen hängen u.a. davon ab, inwieweit
energetische Modernisierungen gegenüber Mietern
überhaupt durchgesetzt und in welchem Umfang die
damit verbundenen Kosten an die Mieter weiterbela-
stet werden können. Dabei wird häufig argumentiert,
das Mietrecht hemme effektiven Klimaschutz und
müsse daher insoweit novelliert werden (vgl. BT-
Drucks. 16/7175 v. 14.11.2007). Die Seminarveran-
staltung soll die durchaus vorhandenen Möglichkeiten
eines Vermieters zur energetischen Modernisierung auf
der Basis der geltenden Mietrechtslage unter Einbezug
aktueller BGH-Entscheidungen aufzeigen.

1. Duldungspflicht des Mieters über 

§ 554 Abs. 2 und 3 BGB?

Begriff der Energieeinsparung vor dem Hinter-
grund der BGH-Entscheidung vom 24.09.08 –

Weitere materielle Voraussetzungen, insbes. die
Härteklausel  – Formelle Voraussetzungen, v.a.
die Mitteilungspflicht des Vermieters – Besonder-
heiten bei Staffel- oder Indexmiete – Rechtsfolgen

2. Gewährleistungsrechte des Mieters? 

3. Mieterhöhungsmöglichkeiten des 

Vermieters?

Begriff der Energiesparmaßnahme (§ 559 BGB) –
Wirtschaftlichkeitsgebot –Verhältnis zwischen 
§ 559 BGB und  § 554 BGB – Vermieter als
„Bauherr“  – Mieterhöhungserklärung – Umfang
der Mieterhöhung, insbes. bei Inanspruchnahme
von Drittmitteln (§ 559a BGB) – Rechtsfolgen
Verhältnis zu § 558 BGB

4. Auswirkungen auf die Betriebskosten

unter Einschluss des BGH-Urteils vom

27.06.2007

Umlage neu entstehender Kosten, auch ohne Vor-
behalt im Mietvertrag? – Umlageschlüssel? –
Weitergabe von Kostenerhöhungen, einschl. 
Contracting nach der BGH-Rechtsprechung

5. Besonderheiten bei der Gewerberaum-

miete

Thomas Hannemann

– Herausgeber und Mitarbeiter:
Münchener Anwaltshandbuch
Wohnraummietrecht, Münchener
Prozessformularbuch Mietrecht
und Beck’sches Formularbuch
Mietrecht (alle: C.H.Beck) u.a.
Bücher

– Mitherausgeber: NZM – Neue
Zeitschrift für Miet- und Woh-
nungsrecht (C.H.Beck)

– Vorsitzender des Geschäftsführen-
den Ausschusses der ARGE
„Mietrecht und Immobilien“
und Mitglied der ARGE „Bau-
und Immobilienrecht“ sowie
„Bank- und Kapitalmarktrecht
beim Deutschen Anwaltverein 
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

MAV&schweitzer.Seminare

VRiOLG Karl-Heinz Keldungs, Düsseldorf

Baukosten außer Kontrolle?

24.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Karl-Heinz Keldungs

Co-Autor bei
– Ingenstau/Korbion, 

VOB-Kommentar
– Keldungs/Brück, 

Der VOB-Vertrag

In den letzten Jahren haben sich bei allen größe-
ren Bauvorhaben die vereinbarten Preise nicht realisie-
ren lassen. Die Baukosten sind nicht unerheblich
gestiegen. Das hat vielfältige Ursachen. Das Zauber-
wort heißt „Nachtrag“. Gibt es Möglichkeiten, dieser
Entwicklung entgegen zu wirken? Aufgabe des Semi-
nars ist es, die Probleme darzustellen und Lösungen
aufzuzeigen.

1. Die Planung als Ursache von Kosten-

steigerungen

2. Die unvollständige oder ungenügende

Leistungsbeschreibung

3. Die Chancen für Spekulation 

4. Die Bauvertragstypen  

– Einheitspreisvertrag
– Pauschalpreisvertrag
– Stundenlohnvertrag 

5. Die Nachträge

6. Komplettheitsklauseln

Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München

Bauablaufstörungen und Leistungsverzug des Auftragnehmers 
Rechtsfolgen für den BGB-Vertrag und nach VOB/B 

16.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Anhand der aktuellen obergerichtlichen

Rechtsprechung werden die wesentlichen

Rechtsfragen zur Bauablaufstörung und zum

Leistungsverzug des Auftragnehmers disku-

tiert.

1. Zur Bauablaufstörung werden insbeson-

dere erörtert die Rechte der Vertragspar-

teien aus §§ 642, 643 BGB, § 6 VOB/B -

zum Beispiel_

– Fragen der Zurechenbarkeit von Behinderungs-
tat beständen sowie

– der Kooperationspflichten und Mitwirkung der
Vertragsparteien, besonders die Anpassungs-
und Beschleunigungspflichten des Auftragneh-
mers, 

– Fragen zu Erforderlichkeit und Inhalt von
Behinderungsanzeigen und

– zu Voraussetzungen und Berechnung geänderter
Ausführungsfristen, 

– Vergütungs- und Schadensersatzansprüche der 
Parteien

– Kündigungsfragen
– Vortrags- und Beweislastregeln, Dokumentati-

onspflichten.

2. Zum Leistungsverzug des Auftragneh-

mers werden behandelt 

– aktuelle Fragen zum Schadensersatzanspruch
des Auftraggebers nach §§ 280 BGB sowie
nach § 5 Nr. 4 VOB/B, 

– zum Rücktrittsrecht des Auftraggebers nach §
323 BGB sowie zum Kündigungsrecht nach §
5 Nr. 4 VOB/B, § 8 Nr. 3 VOB/B.

Dr. Heinrich Merl

– Autor von »Merl, Fallen im 
privaten Baurecht: VOB und
HOAI nach aktueller Rechtspre-
chung (DeutscherAnwaltVerlag)

– Co-Autor von »Kleine-Möller/
Merl/Oelmaier, Handbuch des
privaten Baurechts« (C.H.Beck)
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→ Anmeldeformular: Seite 16

MAV&schweitzer.Seminare

Austauschverträge

RA Dr. Olrik von der Wense, LL.M. (Lehmann Rechtsanwälte), Hamburg

Vertragsgestaltung und -kontrolle beim Energieliefer-Contracting
Wärme und Strom

17.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Ausgangsbasis: Bei der Erneuerung bzw. Sanie-
rung von Energieanlagen stellt die Einbeziehung eines
Investors (oder Contractors) eine interessante Möglich-
keit dar, die anfallenden Investitionskosten zu vermei-
den und (durch die Sanierung) gleichzeitig Einsparpo-
tentiale zu nutzen; allerdings ist das Contracting kein
„Allheilmittel“. Sowohl Investoren als auch Abneh-
mer sollten die Vor- und Nachteile sowie Chancen und
Risiken dieses Geschäftsmodells kennen.

A. Inhalt und Abschluss des Contracting-

Vertrages

1. Typische Contracting-Modelle im Ver-

gleich: 

Vor- und Nachteile für den Abnehmer
2. Welche rechtlichen Grundlagen finden

Anwendung 

(Anwendung der AVBFernwärmeV)?
3. Was ist bei der Preiskalkulation zu beach-

ten?

4. Welche Risiken gibt es für Anlagenbetrei-

ber und Kunde?

5. Was gibt es bei der Vertragsgestaltung

sonst zu beachten?

6. Zur Bedeutung der Preisanpassungs-

klauseln

7. Was geschieht mit der Anlage nach Ver-

tragsende?

8. Steuerliche und sonstige Optimierungs-

möglichkeiten

B. Gewerbe- und Wohnraummietrechtliche

Aspekte

1. Welche Voraussetzungen müssen gege-

ben sein, um Contractingkosten auf die

Mieter umzulegen?

2. Was sagt die Rechtsprechung des BGH?

3. Was tun bei „alten“ Mietverträgen?

→ Zu den mietrechtlichen Aspekten: 

»Energetische Modernisierung« 

s. Seite 9 

Dr. Olrik von der Wense,

LL.M.

Partner bei Lehmann Rechtsan-
wälte, die einen ihrer Schwerpunk-
te auf das Energierecht setzt und
bei deutschen Verlagen (C.H.Beck,
Erich Schmidt) und international
(Oxford University Press) publi-
ziert.

Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

Update: Kaufrecht

17.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Prof. Dr. Stephan Lorenz

– Mitautor u.a. vom „Münchener
Kommentar zum BGB“, vom
Bamberger/Roth,Kommentar
zum BGB“ (beide: C.H. Beck)
und vom „Staudinger“ (Sel-
lier/de Gruyter)

– Referent vieler Anwalts- und
Richter-Seminare

– geprägt durch präzises, konzep-
tionelles Denken – und das
bedeutet: präzise, eindeutige
Sprache, mitreißende Rhetorik ...
direkt anwendbare Informatio-
nen

7 Jahre nach Inkrafttreten des neuen Schuldrechts
ist insbesondere das neue Kaufrecht stark von der
Rechtsprechung des BGH sowie des EuGH geprägt,
die in jüngster Zeit auch den Gesetzgeber zu Reaktio-
nen veranlasst hat. Das betrifft in besonderem Maße
auch den Einfluss des europäischen Richtlinienrechts
auch auf alltägliche Rechtsfälle sowie AGB-rechtliche
Fragen. Auch viele wichtige Detailfragen, die für die
Praxis von allerhöchster Relevanz sind, wurden in
jüngster Zeit höchstrichterlich geklärt.

Das Seminar hat, auf der Basis der nunmehr weitge-
hend geklärten Dogmatik des vereinheitlichten Lei-
stungsstörungsrechts, sowohl den bisherigen Stand der
Rechtsprechung wie auch die aktuellsten Entwicklun-
gen in diesem Bereich zum Gegenstand.

1. Rechtsdogmatik und Rechtspraxis: Die

Abstraktion des „Gewährleistungs-

rechts“ und ihre Folgen für die Praxis

Die Pflichtverletzungsdogmatik – Die Abgren-

zung der Schadensarten und ihre praktische
Bedeutung – Verschuldensabhängige und verschul-
densunabhängige Haftung – Mangelfolgeschäden
und Verspätungsschäden

2. Einzelheiten des Gewährleistungsrechts

Fehlerbegriff (§ 434 BGB) – Zeitpunkt des Man-
gels  – Beweisfragen – Beschaffenheits- und Halt-
barkeitsgarantie und ihr Verhältnis zu vertragli-
chen Gewährleistungsbeschränkungen –Gewähr -
leistungsausschluss

3. Der Nacherfüllungsanspruch (§ 439 BGB)

Inhalt, insbes. der Bedeutung des Erfüllungsorts –
Kosten und Diagnoserisiken – Unberechtigte
Nach  erfüllungsverlangen – Der Vorrang der
Nacherfüllung und die Konsequenzen im Falle der
Vereitelung – Nacherfüllung, Nutzungsersatz –
Besonderheiten des Händlerregresses beim Ver-
brauchsgüterkauf (§§ 478 f BGB)

4. Verjährung und Konkurrenzen

Forts. bitte wenden →
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

MAV&schweitzer.Seminare

5. Kernprobleme der Vertragspraxis und

Lösungsvorschläge

Der Einfluß des Europarechts: Richtlinienkonfor-
me und “richtlinienorientierte” Auslegung der §§
433 ff BGB: Streitpunkte und praktische Rele-
vanz – Aufwendungsersatz und Schadensersatz –
Teilweise Mangelhaftigkeit / Teilunmöglichkeit –

Möglichkeiten vertraglicher Haftungsbeschränkun-
gen – AGB-Probleme im privaten und im kauf-
männischen Geschäftsverkehr – Garantien 
(§§ 443, 477 BGB) – Verbrauchsgüterkauf: Die
Privilegierung des Verbrauchers und ihre Grenzen
– Lieferanten-/ Herstellerregress  (§§ 478 f BGB)

Lorenz, Update: Kaufrecht (Forts.)

Zivilverfahrensrecht
→ Kroiß, Reformen rund ums Erbrecht (→ Nachlassverfahren): Seite 3

Kroiß/Seiler, Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG: Seite 5

Scheungrab, Die Reform des Familienverfahrensrechts: Seite 6

Goette, Die GmbH im Prozess: Seite 7

Scheungrab, Die Berechnung des pfändbaren Einkommens (Verbraucherinsolvenz): Seite 8

1. Grundlagen und Folgen der Zwangsvoll-

streckung – insbesondere Forderungs-

pfändung

Titel, Klausel, Zustellung: was noch ist wichtig?!
– Vollstreckung mit mehreren vollstreckbaren Aus-
fertigungen desselben Titels

2. Ordnungsgemäße Bezeichnung der Par -

teien und der zu pfändenden Forderun-

gen

3. Rangfragen

Vorläufiges Zahlungsverbot: Fristberechnung –
Umfang der Rangwahrung – Ruhendstellen der
Pfändung 

4. Die Bank als Drittschuldnerin

Kontoauszüge für den Gläubiger – Pfändung in
Dispo, Und-Konten, Oder-Konten, Konten für
mehrere Berechtigte, Sparbücher, Bausparverträge,
Girokonten, Dispokredit ... –Zugriff auf Schließ-
fächer – Verrechnungsbefugnisse der Bank – Vor-
rats- und Dauerpfändung – Pfändungsschutz bei
Sozialleistungen

5. Schuldner– und Gläubigermöglichkeiten

zur effektiven Durchsetzung der eigenen

Ansprüche: §§ 765 a ZPO ff

6. Gekonnte Informationsbeschaffung –

Umfang der Drittschuldnererklärung

Folgen und Probleme bei Nichtabgabe? – Klage-
möglichkeiten?

7. Pfändung von Lebensversicherungen,

Riester & Rürup: Auswirkungen des Ge -

setzes zur Sicherung der Altersvorsorge

8. Ausblick auf die massiven Änderungen

durch Kontopfändungsnovelle

Einführung des P-Kontos – Änderungen im §
850 k ZPO und § 55 SGB I

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto 
Intensiv-Seminar für Anwälte und Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

19.05.2009: 9:00 bis ca. 17:00 Uhr |  Mittagspause: 13:00 bis 14:00 Uhr zur eigenen Gestaltung

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebührenrecht,
zu Zwangsvollstreckung, ZPO
und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münche-
ner Anwaltshandbuchs Vergü-
tungsrecht« (C.H.Beck)

Teilnahmegebühr

– für DAV-Mitglieder: € 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90)
→ Für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit eines Anwalts der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)

– für Nicht mitglieder: € 250,00 zzgl. MwSt (= € 297,50)
– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke für 2 Pausen
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→ Anmeldeformular: Seite 16

MAV&schweitzer.Seminare

RA Prof. Dr. Bernd Reinmüller (Buse Heberer Fromm), Frankfurt/Brüssel

Europäisches Zivilverfahrensrecht: aktuelle Aspekte

09.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Dr. Matthias Siegmann, Rechtsanwalt beim BGH, Karlsruhe

Die Vorbereitung der Revisionsinstanz 
in den Tatsacheninstanzen des Zivilprozesses 

26.06.2008: 14.00 bis ca. 17.30 Uhr

1. Grundzüge des zivilprozessualen 

Revisionsrechts

Zugelassene Revision – Nichtzulassungsbeschwer-
de, insbesondere Zulassungsbeschränkungen und
Zulassungsgründe

2. Revisionsrechtlich bedingte Erwägungen

zu Beginn eines Zivilprozesses

Familiensachen (§ 26 Nr. 9 EGZPO) – allgemei-
ne Zivilsachen (§ 26 Nr. 8 EGZPO), insbesonde-
re Teilklagen, Mietsachen, Stufenklagen

3. Revisionsrechtlich bedingte Erwägungen

in der I. Instanz

Sachvortrag – Beweisantritte – Hinweispflichten
4. Revisionsrechtliche Erwägungen für die

Berufungsinstanz

Präklusion – Revisionszulassung – Vollstrek-
kungsschutzanträge

Dr. Matthias Siegmann

– seit dem 1. Juni 2007 Rechtsan-
walt beim BGH. Zuvor war er
– neben einer langjährigen freien
Mitarbeit in einer Rechtsan-
waltskanzlei beim BGH –
Gründungs gesellschafter einer auf
Führung größerer Zivil prozesse
spezialisierten Sozietät

– Mitautor an verschiedenen Stan-
dardwerken (C.H.Beck)

1. Einleitung

2. Kann der ausländische Vertragspartner

verklagt werden?

3. Wo soll geklagt werden?

Klage im In- oder Ausland?
Einholung einer sog. „legal opinion“
Was ist mit den Kosten?
Prozessführung im Ausland
Ist die im Vertrag vorhandene Gerichtsstandver-
einbarung wirksam?
Folgen für das Anerkennungs- und Vollstreckungs-
verfahren
Fehlen einer Gerichtsstandsvereinbarung und nach
Erfüllungsort
Besteht die Wahl unter mehreren Gerichtsständen?

Konkurrenz von Gerichtsstands- und Schieds   -
gerichtsklausel

4. Europäische Zustellungsverordnung in

Zivil- und Handelssachen 

5. Europäische Beweisaufnahmeverordnung 

6. Europäisches Mahnverfahren/Bagatell-

verfahren

7. Verordnung zur Einführung eines euro-

päischen Vollstreckungstitels für unbe-

strittene Forderungen (Nr. 805/2004/EG)

8. Was muss man beachten, wenn man ein

ausländisches Urteil vollstrecken will?

9. Rom-I

10. Rom-II

11. Diskussion

Prof. Dr. Bernd Reinmüller

– Partner der Kanzlei und 
Mitglied der Practice Group 
Prozessrecht

– Professur für Internationales 
Privat- und Verfahrensrecht an
der Universität zu Köln

– Präsident der Union Internatio-
nale des Avocats (UIA)

– Autor: Internationale Rechtsver-
folgung in Zivil- und Handels-
sachen in der EU (Deutscher
Anwaltverlag)

RA Jens Bredow (Gurland), Köln | RAuN Jens-Peter Lachmann, Berlin 

Schiedsgerichtsbarkeit
von der Schiedsvereinbarung bis zum Schiedsspruch

Dargestellt und erörtert an Hand fallbezogener Mustertexte

10.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FA Handels- und Gesellschaftsrecht

1. Die Schiedsvereinbarung

Form und Inhalt
2. Die Auswahl der Schiedsrichter

3. Die Einhaltung des Schiedsverfahrens

4. Die Organisation des Schiedsverfahrens

5. Die Beweisaufnahme

6. Die Beratung und Abstimmung im

Schiedsgericht

7. Die Abfassung des Schiedsspruchs

Jens Bredow

Generalsekretär der Deutschen
Institution für Schiedsgerichtsbar-
keit e.V. (DIS), Köln

Jens-Peter Lachmann

Autor: Handbuch Schiedsge-
richtspraxis, Standardwerk in
der deutschen Fachliteatur
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

MAV&schweitzer.Seminare

RA, FA ArbR Dr. Mark Lembke, LL.M. (Cornell), Attorney-at-Law (New York)

(Greenfort Rechtsanwälte), Frankfurt am Main

Aktuelle Rechtsprechung zur Gestaltung von Vergütungsabreden
Neueste Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und ihre Folgen für die Praxis der Vertragsgestaltung

18.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Wenige Jahre nach Einführung der AGB-Kon-

trolle für Arbeitsverträge durch die Schuldrechts-
reform rücken Klauseln bezüglich Arbeitsentgelt in den
“Blickpunkt” der Rechtsprechung. Die jüngsten Urteile
des BAG stellen einige Fallstricke auf, die es bei der
Vertragsgestaltung zu beachten gilt. 
Das Seminar schildert die neueste Rechtsprechung und
gibt Hinweise für die Praxis.

1. Formen des Arbeitsentgelts 

– Laufendes Entgelt vs. Sonderzahlungen
– Entgelt im engeren und weiteren Sinne

2. AGB-Kontrolle individualrechtlicher 

Vergütungsabreden und -klauseln

– Freiwilligkeitsvorbehalte bei Boni, Gratifikatio-
nen etc.

– Widerrufsvorbehalte
– eilbefristung von Entgeltbedingungen
– Bindungsklauseln (Stichtags- und Rückzah-

lungsklauseln) bei Sonderzahlungen und sonsti-
gen Vergütungsbestandteilen

– Möglichkeit der Kürzung bei Krankheit, Eltern-
zeit, Mutterschutz?

– Anrechnungsvorbehalte
3. Fragen zur Gestaltung praktisch wichtiger

Entgeltbestandteile wie z.B.

– Dienstwagen
– zielabhängiger Bonus (Zielvereinbarung bzw.

Zielvorgabe)
– Bleibebonus 
– Aktienoptionen und aktienorientierte Vergütung

Dr. Mark Lembke, LL.M.

– Partner der Kanzlei
– berät in- und ausländische Unter-

 nehmen in allen Fragen des Indi-
vidual- und Kollektivarbeits-
rechts und bei Umstrukturierun-
gen sowie Transaktionen

– Lehrbeauftragter an der Univer-
sität Heidelberg

– Autor zahlreicher Fachbeiträge
und Kommentare

– ständiger Mitarbeiter im
Betriebs-Berater

Arbeitsrecht

Thomas Holbeck

als langjähriger Arbeitsrichter
erfahrener Praktiker:
– seit vielen Jahren vielfältige Fort-

bildungs- und Vortragstätigkeit
vor Rechtsanwälten, Arbeitge-
bern, Betriebsräten

– Buchautor
– Ausbildung von Referendaren

und langjähriger Repetitor

RiArbG Thomas Holbeck, Regensburg

Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber

27.05.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

1. Weisungsrecht im Rahmen des Arbeits-

vertrages

– Das Direktionsrecht – seine Möglichkeiten und
Grenzen

– Vertragliche Gestaltungsspielräume zur Erweite-
rung des Direktionsrechts

– Wichtige Einzelfälle, z.B. der Festlegung von
Umfang und Lage der Arbeitszeit, Anordnung
von Überstunden, Bestimmung des Ortes der
Arbeitsleistung oder Ordnung und Verhalten im
Betrieb

2. Überschreitung des Weisungsrechts –

Erfordernis einer Änderungskündigung

– Änderungskündigung oder Freiwilligkeits- und
Widerrufsvorbehalt?

– Inhalt und Spielräume einer Änderungskündi-
gung

– Die neuen Arbeitsbedingungen – Welches 
Angebot kann unterbreitet werden?

– Verhalten des Arbeitnehmers – Taktische 
Überlegungen sind wichtig: Annahme des 
Angebots – Vorbehalt – Ablehnung?

– Die Sicht des Arbeitgebers – Annahmeverzug
als kalkulierbares Risiko
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MAV&schweitzer.Seminare

RA Dr. habil. Georg Annuß (Nörr Stiefenhofer Lutz), München

Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis

15.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Dr. habil. Georg Annuß

Schwerpunkte u.a.: Arbeitsrecht -
liche Restrukturierung von Unter-
nehmen und Konzernen einschließ-
lich Privatisierung – Betriebsüber-
gang – Verhandlung von Tarifver-
trägen, Interessensausgleichen und
Sozialplänen
– viele Veröffentlichungen in Fach-

zeitschriften, Mitarbeit an 
Groß kom mentaren und anderen
Werken

Das Seminar behandelt umfassend die Tatbe-
standsvoraussetzungen und Rechtsfolgen des § 613a
BGB und gibt Hinweise dazu, wie Schwierigkeiten
mit § 613a BGB in der Praxis durch eine voraus-
schauende Gestaltung minimiert werden können.

1. Der Betriebs(teil)begriff: Was ist die über-

gangsfähige wirtschaftliche Einheit?

2. Der Wertschöpfungszusammenhang als

identitätsbestimmendes Kriterium des

Betriebs(teils)

3. Änderung der Betriebsorganisation zur

Vermeidung eines Betriebsteilübergangs

4. Fortbestand von Betriebsrat und

Betriebsvereinbarungen nach Betriebs-

übergang

5. Die Unterrichtungspflicht gemäß § 613a

Abs. 5 BGB als “unmögliche” Aufgabe

6. Grenzen des Widerspruchsrechts gemäß

§ 613a BGB

7. Betriebs(teil)übergang und Änderung des

Arbeitsvertrages

8. Betriebs(teil)übergang und Kündigung"

Veranstaltungsort

Amerikahaus: Karolinenplatz 3, 80333 München 

MVV 

– Straßenbahn 27 bis Haltestelle Karolinenplatz
– U 2 bis Bahnhof Königsplatz   

→ Ausgang Königsplatz: 4 Minuten Fußweg über Königsplatz und Brienner Straße
– S-Bahnen und U 4, U 5 bis Stachus 

→ Ausgang Stachus: Dort steigen Sie um in die Straßenbahn, Linie 27 (Richtung Petuelring) – oder:
– U 4, U 5 bis Karlsplatz/Stachus 

→ Ausgang Lenbachplatz, Durchgang neben „Kokon“ (Lenbach palais) zur Ottostraße (Haltestelle Linie 27). Wenn Sie nicht auf die Straßen bahn
warten wollen, folgen Sie den Gleisen nach rechts eine Station (Dauer von der Haltestelle: 2 -3 Minuten)

Vom Hauptbahnhof

(auf jedem Bahnsteig: Wegweiser zu den U- und S-Bahnen)

– U 2: → Richtung Feldmoching: Zugang durch die Haupthalle in der Mitte. 
Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. –Sie fahren eine Station bis Bahnhof Königsplatz (Fußweg s.o.)

– U 4, U 5: Ausgang rechts von den Gleisen: Bayerstraße. 
Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Bahnhof. – Fahrstrecke: s.o

– S-Bahnen: → Richtung Ostbahnhof: Ausgang links von den Gleisen: Arnulfstraße
Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. – Fahrstrecke: s.o.

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der
Anmeldungen.
Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend mitgeteilt werden.
Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der Anmelder seine Anmel-
dung zurückzieht oder am Seminar nicht teilnimmt. 
Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von 
€ 25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,75) in Rechnung gestellt. 
Änderungen:Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche daraus ausge-
schlossen. 
→ Bezahlung: Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung keinen Scheck bei, bezahlen Sie erst nach
Erhalt der Rechnung
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→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG – Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt: Preis bei DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds bzw. Sonderpreis (s. S. 6) / ohne DAV-Mitgliedschaft
3) Preise inkl. MwSt: Preis bei DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds bzw. Sonderpreis (s. S. 8) / ohne DAV-Mitgliedschaft
4) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder bzw. Sonderpreis (s. S. 12) / für Nichtmitglieder

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (→ Seite 15) an für folgende/s Seminar/e:   

Wieg, Fehlgeschlagene Lehman-Brothers-Zertifikate [  Seite 2 ] 25.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Ott-Eulberg, Testamentsanfechtung [ 2 ] 23.04.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Kroiß, Reformen rund ums Erbrecht [ 3 ] 29.04.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Wälzholz, Übertragung betrieblicher Einkunftsquellen [ 3 ] 05.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lorenz, Internationales Erbrecht [ 4 ] 08.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Triebs, Neugestaltung des Versorgungsausgleichs [ 4 ] 15.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Kroiß/Seiler, Das neue FamFG [ 5 ] 22.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Borasio, „Was heißt hier Sterbehilfe?“ [ 5 ] 21.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Die Reform des Familienverfahrensrechts  [ 6 ] 23.07.09: 13:00 Uhr € 190,40 / € 226,10 2)

Rakete-Dombek, Die Vermögensauseinandersetzung nach... [ 6 ] 24.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Köhler, Die neue UWG-Novelle 2009 [ 7 ] 07.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Goette, Die GmbH im Prozess [ 7 ] 26.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Ziegenhagen, Distressed M&A [ 8 ] 25.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Die Berechnung des pfändbaren Einkommens ... [ 8 ] 30.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 3)

Fischer, Insolvenzrecht aktuell [ 9 ] 08.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Hannemann, Energetische Modernisierung [ 9 ] 28.04.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Keldungs, Baukosten außer Kontrolle? [ 10 ] 24.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Merl, Bauablaufstörungen und Leistungsverzug des ... [ 10 ] 16.07.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

von der Wense, Energieliefer-Contracting [ 11 ] 17.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lorenz, Update: Kaufrecht [ 11 ] 17.07.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto [ 12 ] 19.05.09: 09:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 4)

Siegmann, Die Vorbereitung der Revisionsinstanz [ 13 ] 26.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Reinmüller, Europäisches Zivilverfahrensrecht [ 13 ] 09.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Bredow/Lachmann, Schiedsgerichtsbarkeit [ 13 ] 10.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Holbeck, Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber [ 14 ] 27.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lembke, Rechtsprechung zur Gestaltung von Vergütungs... [ 14 ] 18.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Annuß, Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis [ 15 ] 15.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3

80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

HP IV/2009

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei
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MAV Münchener AnwaltVerein e.V.

Anwälte begrüßen scheitern der Visa Warndatei

Berlin (DAV). Der Deutsche Anwaltverein (DAV) begrüßt, dass die Pläne
der großen Koalition für eine Visa Einlader- und Warndatei gescheitert
sind. Diese Pläne waren auf massiven Widerstand einer Vielzahl von 
Verbänden und Organisationen gestoßen.

Der DAV hat es als verfassungswidrig angesehen, diejenigen, die künf-
tig Personen aus dem Ausland einladen oder an einer Einladung in 
sonstiger Weise mitwirken, ohne Anlass unter einen Generalverdacht
zu stellen. Hierdurch wird das Grundrecht auf informationelle Selbstbe-
stimmung verletzt. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel lobt die Freien Berufe 
für ihr neues Leitbild

Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) hat am 4. März 2009 ein
neues Leitbild der Freien Berufe vorgelegt. Dafür gab es Lob von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede auf dem Tag der Freien Be-
rufe. BFB-Vizepräsident und DAV-Vizepräsident Prof. Dr. Wolfgang Ewer
nannte den Verbandstag eine "machtvolle Demonstration des Ehren-
amts". Alles weitere zum Tag der Freien Berufe lesen Sie im April-Heft
des Anwaltsblatts und vorab unter www.anwaltsblatt.de. Informatio-
nen zum Leitbild unter www.freie-berufe.de. 

Neue Motive der DAV-Werbekampagne

Mit zwei neuen Textanzeigen wird die DAV-Werbekampagne
fortgesetzt. Die beiden Anzeigen zum Thema Vorsorge und
Verkehr erscheinen in der Bild am Sonntag am 22. März (Motiv
Vorsorgelücken) und am 29. März (Motiv Häschen).

Die neuen Motive sowie alle anderen DAV-Anzeigen können
Sie sich unter http://www.anwaltverein.de/leistungen/ 
werbung/werbekampagne /galerie) ansehen.

Das neue Bildmotiv „Superheld“, das im „Stern“ vom 5. März und in
der aktuellen „Spiegel“-Ausgabe geschaltet wurde, können Sie nun
auch für Ihre eigenen Werbezwecke nutzen. Sie können es ab sofort im
DAV-Anzeigenpool für Mitglieder herunterladen (http://www.anwalt
verein.de/leistungen/werbung/werbekampagne/anzeigenpool/anzeigen-
fuer-mitglieder), personalisieren lassen und für Ihre Kanzleiwerbung ein-
setzen. Darüber hinaus wird das Motiv in Kürze auch als Plakat
erscheinen und unter http://www.anwaltverein.de/leistungen/werbung/
werbekampagne/plakate zu bestellen sein.

Neues zum Schuldverschreibungsgesetz

Der Zivilrechtsausschuss hat mit seiner Stellungnahme 23/2009
(http://www.anwaltverein.de/downloads/Stellungnahmen-09/SN-23-
09.pdf) zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der
Rechtsverhältnisse bei Schuldverschreibung aus Gesamtemission zur ver-
besserten Durchsetzbarkeit von Ansprüchen von Anlegern aus Falsch-
beratung Stellung genommen. Der Zivilrechtsausschuss hat das
Verfahren rund um die Schaffung eines modernen Schuldverschrei-
bungsgesetzes seit Jahren beobachtet und kommentiert. Er begrüßt,

dass viele seiner Anregungen, die er zuletzt in seiner ausführlichen Stel-
lungnahme 41/2008 (http://www.anwaltverein.de/downloads/Stellung
nahmen-08/SN41.pdf) zum Referentenentwurf vorgebracht hatte, in
den Regierungsentwurf aufgenommen worden sind. Der Ausschuss 
begrüßt den Entwurf insgesamt, hat allerdings zu einigen Vorschriften
Änderungsvorschläge. Ziel ist es, durch ein modernes Schuldverschrei-
bungsgesetz das deutsche Recht in diesem Bereich international wett-
bewerbsfähig zu machen. 

Zum 30. Mal „Forum Start in den Anwaltsberuf“ – 
inzwischen mehr als 7.000 Teilnehmer

Mehr als 7.000 junge Anwältinnen und Anwälte haben seit 1994 das
"Forum Start in den Anwaltsberuf" besucht. Die Erfolgsveranstaltung
wird am 27. und 28. März 2009 zum 30. Mal angeboten. Der Veran-
stalter, der Verein Deutsche Anwaltakademie e.V., hat die Informati-
onstagung für den Berufseinstieg in Zusammenarbeit mit dem FORUM
Junge Anwaltschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Auf der Jubiläums-
veranstaltung in Gelsenkirchen wird es Vorträge, Erfahrungsberichte und
Workshops u. a. zu den Themen Kanzleimanagement, Finanzierungs-
planung, Werbung, Büroorganisation, Berufsrecht und soziale Absiche-
rung geben. Weitere Informationen unter: 
www.davforum.de/berufseinsteigerforum

Online-Presseschau des DAV

Ein Service auf der Webseite des Deutschen Anwaltver-
eins bietet einen tagesaktuellen Überblick über die Onli-
neberichterstattung rund um den DAV

Über 60.000 Nachrichtenseiten werden nach Suchbegriffen
wie Deutscher Anwaltverein oder Deutsche Anwaltauskunft
durchsucht. Die Treffer laufen auf www.anwaltverein.de als
Nachrichtenticker auf der Startseite. Die Arbeit des DAV, sei-
ner Arbeitsgemeinschaften und der Anwaltvereine wird sicht-

barer. DAV-Mitglieder können sich so schnell und bequem einen
Überblick über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DAV verschaf-
fen und die Themensetzung jeden Tag nachverfolgen.

Sind Ihre Kanzleidaten noch aktuell?

Wenn Sie Ihre büro- oder berufsbezogenen Daten überprüfen oder ak-
tualisieren möchten, mit denen Sie in der Deutschen Anwaltauskunft
verzeichnet sind, können Sie dies bequem über die DAV-Onlineplatt-
form ausführen (https://portal.dav.de/pls/online_plattform) und damit
Ihre Erreichbarkeit gewährleisten.

Die Daten sind auch wichtig für die Deutsche Anwaltauskunft, der 
Anwaltsuche des Deutschen Anwaltvereins, in der die Mitglieder der
örtlichen Anwaltvereine automatisch verzeichnet sind. Auch Fachan-
wältinnen und Fachanwälte sind aufgerufen, von der Möglichkeit Ge-
brauch zu machen, bis zu fünf Teilbereiche der anwaltlichen Tätigkeit
anzugeben. Dies ist wichtig für die Anwaltssuche unter
www.anwaltauskunft.de. Wenn nur nach Teilbereichen gesucht wird,
ist es wichtig, diese auch – trotz einer bestehenden Fachanwaltschaft –
angegeben zu haben. In der erweiterten Suche hat der Ratsuchende die
Möglichkeit, speziell nach Fachanwälten zu suchen. 

Carl-v.-Linde-Realschule: 
Ridlerstraße – Westend

Bergmannschule: Bergmannstraße
Westend

Grundschule Guldeinstraße – Westend
(1899)
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Dölling/Duttge/Rössner (Hrsg.), Gesamtes Strafrecht —
Handkommentar (Reihe NOMOS KOMMENTAR), Nomos
Verlag, 1.Auflage 2008, 3290 Seiten, Hardcover, EUR
118,00, ISBN 13: 978-3-8329-2340-2.

Es fällt auf, daß gegenwärtig eine größere Anzahl von neuen Kom-
mentaren auf den Markt drängt, wohl deshalb, weil viele Verlage ihre
Buchreihen vervollständigen wollen. Dies ist eine Chance auch neue
Konzepte zu verwirklichen.

Der hier vorgestellte strafrechtliche Kommentar behandelt das Straf-
gesetzbuch (Teil 1) und die Strafprozeßordnung (Teil 2) sowie das GVG
und EGGVG (Teil 3) in einem Band. Dies ist jedoch nicht alles. Weitere
strafrechtlich relevante Gesetze und Bestimmungen des Nebenstraf-
rechts werden an jeweils passender Stelle mitkommentiert (so z. B. die
im BGB enthaltenen Rechtfertigungsgründe, weite Teile des JGG sowie
des OWiG, Straßenverkehrsgesetz, Vereinsgesetz etc.). Leider fehlen
aber auch einige für die Praxis wichtige Materien, wie etwa das Waf-
fenrecht oder das Betäubungsmittelrecht. Dabei kommt noch hinzu,
daß die Normen des Nebenstrafrechts nicht in einem eigenen Teil, son-
dern an jeweils passender Stelle bei Vorschriften des StGB, der StPO
oder des GVG mitkommentiert werden. Vom Ansatz her ist diese Vor-
gehensweise sehr zu begrüßen, fördert sie doch ein vernetztes Denken,
das gerade im Strafrecht sehr wichtig ist. Mitunter ist es freilich schwie-
rig, derartige Vorschriften sinnvoll und eindeutig bei den zentralen
strafrechtlichen Normen zu verorten. Das ist die Schattenseite dieser
Technik und es mag sein, daß bestimmte Tatbestände nur deshalb nicht
in den Kommentar aufgenommen wurden, weil ein geeigneter Ort für
eine Besprechung nicht zu finden war.

Allerdings muß hier auch der Umfang des Werkes gesehen werden.
Mit knapp 3300 Seiten ist eine gewisse Grenze erreicht (und aller Er-
fahrung nach wird der Umfang in Folgeauflagen ohnehin noch stei-
gen), eine Beschränkung des Stoffes daher unvermeidlich. Jede
Auswahl aber wird den einen oder anderen Benutzer schmerzen. Was
den einen brennend interessiert, ist für den anderen schlicht überflüs-
sig. Gerade für den Bereich Betäubungsmittelrecht gibt es gute Spe-
zialwerke, somit ist das Fehlen dieses Gebiets hinnehmbar. Hierbei
spielt auch eine Rolle, wie das Werk von seiner Konzeption her zu be-
werten ist, nämlich als praxisorientierter Handkommentar, in dem un-
verzichtbares Basiswissen nachgeschlagen werden kann. Eines
allerdings macht sich dann doch ungut bemerkbar: die RiStBV werden
zwar an passender Stelle zitiert, sie sind aber nirgends abgedruckt. Die-
ses Manko sollte in der nächsten Auflage behoben werden. Sieht man
nicht den Gesamtumfang, sondern die jeweils auf StGB bzw. StPO und
GVG entfallende Seitenzahl, so ist der Band mit den Werken von Fi-
scher oder Lackner/Kühl bzw. Meyer-Goßner oder Pfeiffer zu verglei-
chen.

So sinnvoll die Betonung der Bezüge zwischen materiellem Recht und
Prozeßrecht und damit der Aufbau dieses Gesamtkommentars in
einem Band ist, gibt es doch Situationen, wo es praktisch ist, wenn
man gleichzeitig eine Norm des StGB und eine Vorschrift der StPO auf-

schlagen kann. Es ist daher eine Überlegung wert, ob man nicht, ohne
das Konzept der einheitlichen Erläuterung des gesamten Strafrechts
mit zahlreichen Querverweisen seiner Idee nach zu verändern, künftig
das Werk in zwei Teilbänden (am besten in einem Schuber) heraus-
bringt, die dann auch nur zusammen erhältlich sind. Diese rein ferti-
gungstechnische Entscheidung könnte die Vorzüge des Grundkonzepts
der Herausgeber erhalten, dennoch aber dem Benutzer mehr Flexibi-
lität bieten.

Eine weitere Möglichkeit, dem Benutzer noch mehr Aktualität zu bie-
ten, wäre — wie bei anderen Kommentaren aus dem Nomos-Verlag
verwirklicht — ein paßwortgeschütztes Internetsupplement zur Verfü-
gung zu stellen: hier könnten dann Informationen zu neuesten Ent-
wicklungen eingestellt werden, zumal am Anfang vielleicht noch nicht
eine so hohe Neuauflagenfrequenz verwirklich werden kann.

Im Gegensatz zu den schon viele Jahre eingeführten Kommentaren
von Fischer und Meyer-Goßner, die wegen ihrer Verbreitung als Hilfs-
mittel bei der Zweiten Juristischen Staatsprüfung sowie bei Strafrich-
tern als derzeitiges Standardwerk anzusehen sind und von jeweils einer
Person bearbeitet werden, haben sich für den neuen Nomos-Kom-
mentar fast 50 Autoren aus Wissenschaft und Praxis zusammengetan,
wobei auch viele jüngere Juristen dabei sind. An dieser Stelle seinen nur
zwei Namen aus dem Autorenkreis genannt: Einmal der Kollege Thilo
Pfordte aus München, der Mitautor eines Einführungswerkes für Straf-
verteidiger ist. Zum anderen Professor Christian Jäger, der seit dem
Wintersemester 2008/09 an der Universität Bayreuth lehrt, als Roxin-
Schüler aber lange Jahre in München war. Von ihm, der dafür wegen
seiner Habilitationsschrift mit dem Titel „Beweisverwertung und Be-
weisverwertungsverbote im Strafprozeß“ geradezu prädestiniert ist,
stammt z. B. die Kommentierung zu den §§ 133-136a StPO.

Die sehr große Zahl von Bearbeitern zeigt, wie schwierig es ist, in heu-
tiger Zeit ein ganz neues Werk auf die Beine zu stellen. Es mag auch
die Gefahr in sich bergen, daß hierdurch das einheitliche Konzept Scha-
den leidet. Indes sollte sich der Leser diesen Umstand als Vorteil zu-
nutze machen, weil es in der Realität der Rechtsanwendung auch
immer wieder andere Sichtweisen gibt. Vielfalt inspiriert und schützt
davor, sich in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Leichter wird die Sache
dadurch freilich nicht.

Natürlich sind auch die Stile und das Niveau der Kommentierungen
nicht einheitlich. Hier wird sich vieles Einspielen, wenn erst aus dem
Leserkreis Anregungen und Wünsche an die Autoren und Herausgeber
herangetragen werden. Bei zum Teil nur wenigen Normen, die von
einem Bearbeiter erläutert werden, lassen sich solche Anregungen auch
einfacher umsetzen.

Zwar kann man auf die Bände von Fischer und Meyer-Goßner wegen
ihrer Allgegenwärtigkeit in der Justiz aus Sicherheitsgründen kaum ver-
zichten, wenn man nicht das Risiko eingehen will, vom Richter über-
rascht zu werden. Gleichwohl ist der hier vorgestellte bemerkenswerte
neue Kommentar es wert, angeschafft zu werden. Es macht Spaß mit
ihm zu arbeiten, er gibt dem aufgeschlossenen Leser neue Impulse und
bringt auch andere Auffassungen als die „üblichen Verdächtigen“, mit

Städtische berufliche Schulen Luisenstraße 29 –
Bahnhofsviertel

Kapschstraße – Neuhausen
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denen man vielleicht den Tatrichter überraschen und zum Nachden-
ken bringen oder gar später in der Revision punkten kann. Absch-
ließend sei diesem Werk der Wunsch mit auf den Weg gegeben, eine
gute Aufnahme in Praxis und Wissenschaft zu erfahren. Möge es sich,
auch durch viele Anregungen aus dem Kollegenkreis, stets weiterent-
wickeln und mit zahlreichen Neuauflagen einen gebührenden Platz in
der strafrechtlichen Kommentarliteratur erobern.

Rechtsanwalt Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, München

Hinne/Klees/Müllerschön/Teubel/Winkler: Vereinbarungen
mit Mandanten – Vergütungsvereinbarungen, Mandats-
bedingungen, Haftungsbeschränkungen, Verhandlungs-
führung. 2. Aufl. 2008. Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden. 316 Seiten; broschiert. Euro 44,00. 
ISBN 978-3-8329-3447-7 

Inzwischen hat sich zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, dass an-
waltliche Tätigkeit nicht nur nach den gesetzlichen Vergütungsbe-
stimmungen, sondern auch und gerade auf der Basis einer
Vereinbarung honoriert werden kann, um nicht zu sagen: sollte. In der
seit dem 1. Juli 2006 geltenden Fassung des § 34 RVG wird dies vom
Gesetzgeber für Beratung, Gutachten und Mediation sogar ausdrück-
lich gefordert.

Dementsprechend ist das Thema „Vergütungsvereinbarung“ in letzter
Zeit vermehrt in der Literatur behandelt worden. Und mit der Vorauf-
lage des hier anzuzeigenden Titels konnte man erfreulicherweise be-
reits im Jahr 2006 auf eine erste Orientierungshilfe für den generellen
Umgang mit Vergütungsvereinbarungen zurückgreifen.

Nachdem sich der Gesetzgeber unter dem Druck des Bundesverfas-
sungsgerichts (NJW 2007, 979 ff.) von dem ausnahmslosen Tabu des
Erfolgshonorars lösen musste, erhalten Praktiker mit der entsprechend
weiter bearbeiteten Neuauflage nun etwa auch für solche Fälle Unter-
stützung, bei denen der Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der
Rechtsverfolgung abgehalten würde. Und unter dem Motto „Hono-
rarverhandlungen erfolgreich führen“ bietet ein neu aufgenommenes
Kapitel aus psychologischer Sicht eine umfassende Handreichung für
die Verhandlungsführung bei Vergütungsvereinbarungen aller Art.

Zunächst erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben eine ebenso in-
tensive wie fundierte Erörterung des Themas „Vergütungsvereinba-
rung“. Bereits in diesem Zusammenhang finden sich praktische
Hilfestellungen für im Einzelfall angezeigte und rechtssichere Gestal-
tungen. Im Anschluss werden die unterschiedlichsten, dabei jeweils
miteinander kombinierbaren Formulierungsmöglichkeiten vorgestellt,
freilich stets unter Berücksichtigung des konkreten Regelungsbereiches
mit seinen rechtlichen Grundlagen. 

Sodann behandelt das vorliegende Handbuch „Allgemeine Mandats-
bedingungen“, aber auch mögliche Haftungsbeschränkungen für Ein-
zelanwälte und Sozietäten sowie deren Ausgestaltung jeweils anhand
zahlreicher Muster.

Es folgt ein Blick auf die nicht minder wichtige Absicherung und – 
erforderlichenfalls: auch gerichtliche – Durchsetzung des anwaltlichen
Honoraranspruchs, gleich ob er sich unmittelbar aus dem RVG oder
aber aus einer Vergütungsvereinbarung ergibt. 

In dem neu aufgenommenen Kapitel zur erfolgreichen Verhandlungs-
führung zeigt ein erfahrener Diplom-Psychologe schließlich auf, wie

Rechtsanwälte am besten mit ihren Mandanten über Vergütungsfragen
sprechen:

Im ersten Teil werden zunächst die Grundlagen der Verhandlungs-
führung dargestellt. Dabei lernt der Leser Methoden und Vorgehens-
weisen kennen, mit denen es gelingt, intelligent und sowohl kurz- als
auch langfristig vernünftige Verhandlungsergebnisse effektiv und effi-
zient zu erreichen.

Im zweiten Teil geht es dann ganz konkret um die Honorarverhand-
lung. Dabei wird Schritt für Schritt deutlich gemacht, worauf Rechts-
anwälte achten sollten, um für ihre Leistung  ein angemessenes
Honorar zu erhalten. 

Gerade diese nicht nur aus juristischer, sondern auch aus psychologi-
scher Sicht behandelte Verhandlungstaktik erweist sich als wertvolle
Bereicherung für den Kanzleialltag.
Denn: Die Frage „Wie rede ich mit Mandanten über das Honorar?“
stellt für viele Rechtsanwälte immer noch eine Tabu-Zone dar. Aber:
Verhandlungen aller Art professionell durchführen zu können, ist doch
gerade ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Anwalts.
Kurzum: Ein Werk aus der Praxis für die Praxis, das durch zahlreiche
Formulierungsbeispiele und Verhandlungsstrategien seine nicht zu un-
terschätzende Ergänzung erfährt und deshalb in keiner erfolgsorien-
tierten Kanzlei fehlen sollte. 

Rechtsanwalt Roland Thalmair,
Kanzlei Kastl (M. A.) & Kollegen, Landshut

Moshammer

Immobilienbewertungen im In- und Ausland

Wolfram Moshammer (LVS) - (IVD) - (BDGS)
Sachverständiger für Mieten und Grundstücke 

sowie bebauten und unbebauten Grundstücken

zertifiziert als Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken durch die DIA Consulting AG

Arcostraße 5, 80333 München
�� 089 53 29 450 � Fax 089 53 29 45 20

www.moshammer-immobilienbewertung.de
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Im April 2009 erscheint das neue Buch »Anwaltsunternehmen 
führen« von unserem Kollegen Prof. Dr. Benno Heussen, das einen
Gesamtüberblick über alle Managementthemen geben wird, mit
denen sich Anwälte beschäftigen müssen. In dem hier als Vorabdruck
veröffentlichten Nachwort hat der Autor einige persönliche Bemer-
kungen zu seinen Erfahrungen gemacht. Eine Rezension des Werkes
ist für eine der folgenden Ausgaben geplant.

Nachwort: Interessante Zeiten

Recht ist selbstverständlich oder unverständlich

Im Oktober 1970, ein paar Wochen vor Beginn der Referendarausbildung,
öffneten sich für mich erstmals die Türen eines Anwaltsbüros. Seither habe
ich in fast jeder Hinsicht jene „interessanten Zeiten“ erlebt, vor denen der
bekannte chinesische Fluch warnt. 
Auf der Universität war das nicht vorauszusehen, denn dort stand ich oft
genug vor unlösbaren Rätseln: Um zu wissen, dass der Käufer den Kauf-
preis zahlen muss, braucht man wohl kaum Jura zu studieren, das Berei-
cherungsrecht aber wird in allen seinen Verästelungen nicht einmal mehr
vom Bundesgerichtshof verstanden wie Werner Flume, ein berühmter
Rechtsprofessor aus Bonn, der es wohl wissen musste , in einem Urteils-
kommentar einmal bemerkt hat: „Die Anweisung des furiosus ist un-
wirksam. Wenn der Klage für den furiosus gegen den  - unwirksam -
angewiesenen Schuldner die exceptio doli entgegensteht, so deshalb, weil
der furiosus trotz der Unwirksamkeit der Anweisung durch die Zahlung
des Angewiesenen befreit worden ist. (s. auch D 76, 3, 66 Pomponius ,
libro sexto ex Plautio betreffs der Zahlung auf Anweisung des pupillus.)
Das iussum des pupillus ist jedoch mit dem des furiosus nicht gleich zu set-
zen; da das iussum den pupillus abgesehen von der locupletior - Haftung
nicht belastet, ist das iussum des pupillus anders als das des furiosus nicht
nichtig.“ Ich kann gut verstehen, wenn Sie schon das nicht weiterlesen
wollten, denn mir ist es ganz genauso gegangen. Dabei befinden wir uns
mit dem BGH zusammen in bester Gesellschaft, der sechs Jahre später
zusammenfasste, was er bis dahin verstanden hatte: „Eine Bank, welche
eine wegen Geschäftsunfähigkeit des Anweisenden nichtige Anweisung
ausführt, erwirbt damit keinen Bereicherungsanspruch gegen den 
Anweisenden.“ Eine solche Trivialität auch noch zu wiederholen - so
meinte Flume wenig später - sei um so überflüssiger, als schon Celsus,
Hermogenian, Pomponius und Ulpian das vor 2000 Jahren besser ver-
standen hätten als der Bundesgerichtshof.  

Solche Diskussionen trugen dazu bei, dass Jura für mich entweder selbst-
verständlich oder unverständlich war: Man drehte sich ständig in einem
Kreis, dessen Grenzen man schlecht verstand.  Auch in meiner Familie
konnte mir keiner helfen, denn dort gab es keine Juristen und besonders
meine Mutter hatte Angst vor Anwälten, die ihrer Meinung nichts Besse-
res zu tun hatten, als andere Leute zu ärgern. Als sie mir irgendwann in
den Achtzigern erzählte, dass man meinem Vater die Pension gekürzt
habe und ich sie fragte, warum sie sich nicht von mir hatte beraten 
lassen, meinte sie trocken: „Davon verstehst du ja doch nichts!“. Dass ich
über verfassungsrechtliche Fragen des  Beamtenrechts promoviert hatte,
war ihr völlig entgangen. Wozu also waren Anwälte gut? 
Die Antwort gab mir Maximiliane Ott, die Mutter meines Chefs, der sie an
einem Freitag unverhofft in mein Zimmer drängte, aber nichts erklärte,
sondern sich mit unverständlichen Gesten sofort wieder zurückzog. 
„Er will das nicht machen!“, erläuterte Frau Ott und schwenkte einen 
Gebührenbescheid der Stadtwerke München in der Luft: „Aber Sie, Herr
Doktor, sind ja Spezialist für diese Sachen“. Nun war ich weder Doktor
noch Spezialist für irgendwas und schon gar nichts verstand ich von 
Heizkostenabrechungen, die damals noch in Form von Verwaltungsakten
erlassen wurden. Die Rechnung war 20% höher als alle anderen und Frau
Ott schwor, keinesfalls mehr geheizt zu haben als sonst und schon gar
nicht hätte sie zu heiß gebadet etc. Der Fehler musste also im System 
liegen. Sprach’s und ging. Mein erster Lösungsweg war ein typisch juris-
tischer. Ich holte mir die Satzung der Stadtwerke, die jeweiligen Gebüh-

renfestsetzungsbeschlüsse, etc. und versuchte, daraus das Zahlenwerk zu
rekonstruieren. Das dauerte drei Tage und war völlig erfolglos. In meiner
Verzweiflung rief ich dann den Sachbearbeiter an und bat ihn, mit mir
gemeinsam nach dem Fehler zu suchen. Das tat er dann bereitwillig, fand
aber auch nichts. Ich drohte Widerspruch an. Nun ahnte er, dass Arbeit auf
ihn zukommen könnte und schlug einen Nachlass vor. Das waren 15,27 DM.
Ich nahm sofort an und er schickte einen Scheck. Am nächsten Tag stand
auf meinem Tisch ein sehr schöner Mandelkuchen (Frau Ott wohnte im
gleichen Haus) mit einem Zettelchen: „Des hams guat g’macht“.

Da wusste ich, wozu Anwälte gut sind. 

Der enzyklopädisch gebildete Anwalt

Manchmal denke ich, wie groß der Kuchen heute ausfallen müsste, wenn
einer meiner Mandanten nach gelungenen Vertragsabschlüssen oder Pro-
zessen sich in vergleichbarer Form bedanken wollte - aber die Zeiten
haben sich geändert. Sieghard Ott, gelernter Rechtspfleger und in vielem
ein Vorbild für meine gesamte Praxis, war wohl einer der letzten Anwälte,
der noch einen enzyklopädischen Anspruch an seine Arbeit stellen konnte.
Neben der normalen Prozessführung und der Beratung einiger Verlage
trieb er Forderungen der Kundenkreditbank bei, veröffentlichte im Ver-
sammlungs- und Vereinsrecht, erhob Verfassungsbeschwerden und trat
als Strafverteidiger auf (im Brühne-Fehrbach-Prozess stammt eine der Re-
visionen aus seiner Feder). Daneben schrieb er Buchbesprechungen, hielt
Vorträge und brauchte für die meisten Recherchen nicht aus dem Haus zu
gehen, denn er hatte die umfangreichste Bibliothek, die ich bei einem Ein-
zelanwalt je gesehen habe: Er erlaubte sich unter anderem den Luxus, 
25 Zeitschriften zu halten! Aber einen Kopierer hatte er nicht und die
Buchhaltung wurde in jeder Akte geführt, die in Bücherregalen mit schlaf-
fen, aber schön beschrifteten Aktenschwänzen ihrer jeweiligen Verwen-
dung harrten: Ott war kein Manager und schon gar kein Unternehmer.
Sein Büro war so klassisch organisiert, wie man es vielleicht schon 30 - 40
Jahre früher gemacht hat.

Anwaltsunternehmen

Dass nicht alle Anwälte so arbeiteten, wurde mir sofort klar, als ich nach
dem Zweiten Staatsexamen in der Sozietät Gritschneder / Weber / Hahn
meinen zweiten Job antrat. Das war eine renommierte Adresse in 
München und hier konnte ich professionelles Management lernen. Otto
Gritschneder war seiner Zeit weit voraus. Die technische Ausstattung war
sehr anspruchsvoll: Es gab IBM-Kugelkopfmaschinen und Gritschneders
Presseagentur (die mindestens soviel Gewinn machte wie seine Sozietät)
hatte einen Riesenkopierer - auch von IBM - so dass es dort schon 1973
kein Durchschlagpapier mehr gab. Über jedem Anwaltszimmer war eine
rote und eine grüne Lampe angebracht, die man scharf schalten konnte,
um ungestört zu sein - was allerdings nicht für Otto Gritschneder selbst
galt, der auch bei rotem Licht erschien, um Arbeit oder Kritik zu verteilen
(Lob gab’s wenig).

Aber auch gut gemanagte Anwaltsbüros stießen damals an enge stan-
desrechtliche Grenzen. Die Hauptaufgabe der Kammern bestand darin,
Anwälten Rügen zu erteilen, die sich am Markt irgendwie bemerkbar
machten, indem sie allzu große Türschilder, beleuchtete Paragraphen auf
dem Hausdach oder farbige Briefköpfe verwendeten. Als wir Anfang der
Achtziger Jahre in Gray’s Inn Chambers in London eine Kooperation mit
englischen Kollegen starteten und diese Adresse auf unseren Briefkopf
nahmen, dauerte es keine drei Wochen, bis uns eine Rüge angedroht
wurde. Wir verwiesen auf Nörr Stiefenhofer Lutz, die es genauso mach-
ten (von da hatten wir uns das abgeschaut) mit dem Erfolg, dass die 
Kammer nun auch Nörr abmahnte und wir beide auf die Adressen 
verzichten mussten. 

Das waren so die letzten Zuckungen des alten Standesrechts, dem 
Michael Kleine-Cosack vor dem Bundesverfassungsgericht im Jahr 1987
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die Hacken von den Stiefeln trat (wie Georg Büchner wohl bemerkt hätte).
Nun konnten Anwälte im Markt so auftreten, wie auch andere Unter-
nehmer das taten. Das war die wichtigste Voraussetzung für ein 
Anwaltsmanagement, das seinen Namen verdient. 

Vielleicht konnte man damals wirklich auf Zuruf managen, die Büros
waren so überschaubar, dass jeder mit allen Problemen vertraut war: Im
Jahr 1989 hatte die größte Sozietät 35 Partner (Bruckhaus, Düsseldorf),
dann folgten Boden Oppenhoff, Köln (29), Pünder Volhard, Frankfurt (25)
und Ohle Hansen, Hamburg (16). 
Danach aber sind aus den großen deutschen Büros in wenigen Jahren
komplexe, international aufgestellte Unternehmen geworden, die so 
professionell geführt werden müssen, wie ich es in diesem Buch beschrieben
habe - und diese Entwicklung hat keinen Anwalt unberührt gelassen.

Der Sturz der Bastille

Viele Faktoren haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, die organi-
satorischen Strukturen der deutschen Anwälte völlig zu verändern. 
Die wichtigsten sind:

- Das Berufsrecht wurde liberalisiert 
- Die deutsche Einheit kam und stellte die Aufgabe, ein ganzes 

Rechtssystem zu übertragen, bot aber auch Gelegenheit, die 
Funktionsfähigkeit überörtlicher Sozietäten  zu testen.

- Der Wirtschaftsaufschwung, neue Technologien, die Ausweitung
der Kapitalmärkte, der Immobilienboom und die europäische 
Harmonisierung all dieser Vorgänge führten zu einer Springflut 
von Gesetzen und bürokratischen Eingriffen. In diesen Urwald 
kann nur die anwaltliche Arbeit Schneisen schlagen.

- Die anglo-amerikanischen Sozietäten etablierten ihre erprobten 
Managementstrukturen in den neu entstandenen internationa-
len Sozietäten. 

Die Wirtschaftspresse richtet ihren Blick hauptsächlich auf diesen letzten
Faktor, denn nur mit wenigen Ausnahmen (z. B. Hengeler / Gleiss / Beiten
/ Nörr) tragen unsere großen Büros heute englische und amerikanische
Namen, haben hunderte von Partnern und generieren Millionen-Umsätze. 
In ihnen sind viele traditionsreiche Sozietäten aufgegangen wie etwa
Scherzberg Undritz (heute: White & Case), die 1858 zu einem Zeitpunkt
gegründet wurden, als es die freie Anwalt-schaft noch gar nicht gab.
So ist kein Stein auf dem anderen geblieben: Ein Unternehmen wie Haar-
mann Hemmelrath hat sich in nur 15 Jahren zu einem bedeutenden
Marktführer mit Büros von London bis Tokio entwickelt, existiert aber
heute nicht mehr. 
Auch die mittelgroßen Büros blieben nicht verschont. Der Wegfall der 
Singularzulassung beim Oberlandesgericht hat traditionsreiche Büros aus-
einandergetrieben und viele kleinere zu Zusammenschlüssen gezwungen,
die sie früher nie erwogen hätten.
Zudem hat sich die Mandatsstruktur völlig verändert: Ende der 70er Jahre
trat mir in einem Erbrechtsstreit, den ein biederer Handwerker im 
Armenrecht gegen seine Mutter führte, auf der Gegenseite Herr Stiefen-
hofer persönlich entgegen - wie Ott arbeitete auch er mit einhundert 
Prozent Fertigungstiefe! Schon wenige Jahre danach hätte er einen sol-
chen Fall nicht einmal mit der Kneifzange angefasst, denn jetzt hatten
sich Marktsegmente gebildet, die in manchen Teilen mit der klassischen
Anwaltsarbeit nichts mehr zu tun haben: 
Nur wenige Anwälte und kaum ein Mandant werden eine hinreichend
klare Vorstellung davon haben, was es bedeutet, große internationale
Transaktionen als Teil eines Arbeitsteams von dutzenden Anwälten mehr-
sprachig abzuwickeln, ein Wirtschaftsstrafverfahren mit dreißig Ange-
klagten zu führen oder sich mit den Kartellbehörden mehrerer Länder
herumzuschlagen. Auch die kleinen und mittleren Büros können heute
nicht mehr so arbeiten wie früher, als man morgens eine Strafverteidi-
gung übernahm, mittags an einem Lizenzvertrag arbeitete und abends
als Notar eine Gesellschafterversammlung protokollierte. Man muss sich

spezialisieren und gerät dabei gleichzeitig in die Gefahr, die Vorteile viel-
seitiger Erfahrungen zu verlieren, die in den alten Arbeitsweisen stecken.

Diese Vorteile sind es, die den Einzelanwälten - nach wie vor den größte
Anwaltsgruppe - immer wieder die nötige Stabilität verleihen, um die Kon-
kurrenz mit den Sozietäten erfolgreich aufnehmen zu können. Aber auch
unter ihnen dürfte es kaum einen mehr geben, der ohne Computer oder
Internet arbeitet und sich damit völlig anders organisiert, als er es vor 30
Jahren gelernt hat. All diese Entwicklungen, die man nur als wirklichen
Umsturz bezeichnen kann, haben in gerade einmal zwanzig Jahren (1987-
2007) stattgefunden und sind gewiss noch nicht ganz abgeschlossen. 

Vom Herrenclub zum Unternehmen

Wir sind aber doch in eine Phase der Konsolidierung eingetreten, die es
erlaubt, mit diesem Buch eine Zwischenbilanz zu ziehen. Im Wesentlichen
stütze ich mich dabei auf meine eigene Erfahrung, die mich vom Büro
eines Einzelanwalts über die Sozietät Heussen Braun von Kessel bis in Kon-
zernstrukturen geführt hat.

In den ersten Jahren habe ich unser Büro (das wir mit einem Stamm-
kapital von DM 1000 =  € 500 pro Partner großzügig ausgestattet hatten)
gemeinsam mit meinen drei Kollegen wie einen Herrenclub gemanagt.
Bald wurden wir acht, dann zwölf Anwälte und alle haben gemerkt, dass
wir diesen Stil nicht mehr beibehalten konnten. Ein winziges Detail hat
uns das gezeigt: Wer nicht bei Gericht oder sonst unterwegs war, nahm
täglich an der Postbesprechung und meist auch am anschließenden 
Mittagessen teil. Aber als das Restaurant Luitpold in München dann 
keinen Tisch mehr hatte, der für mehr als zwölf Leute gereicht hätte, war
es mit dem Mittagessen vorbei. Und wenige Jahre später, als wir die Post
nicht mehr nur in Papierform, sondern auch elektronisch erhielten, war
auch die Postbesprechung am Ende. Schade. Wie ersetzt man solche 
Rituale? Das größere Anwaltsunternehmen muss seine eigenen Formen
finden, um die Atmosphäre herzustellen, die die kleineren Sozietäten ohne
viel Anstrengung schaffen und spüren.

In den darauffolgenden Jahren bis heute haben wir einmal mit einem an-
deren überörtlichen Büro fusioniert (Heuking Kühn Lüer Heussen Wojtek)
und später noch das Wagnis übernommen, Teil eines großen internatio-
nalen Wirtschaftsprüfungskonzerns zu werden (PriceWaterhouseCoo-
persVeltins). Ein Management Buyout, der auch von der verschärften
US-amerikanischen Gesetzgebung zur Trennung der Wirtschaftsprüfer von
den Anwälten beeinflusst war (Sarbanes/Oxley), hat unser Büro heute auf
eine Größe zurück geführt, die wir wohl auch durch organisches
Wachstum hätten erreichen können. Das wäre wahrscheinlich der bes-
sere Weg gewesen, aber die Erfahrungen in den einzelnen Zwischenstu-
fen möchte ich nicht missen. Nur sie sind es, die mich berechtigen, zum
Thema Anwaltsmanagement etwas aus eigener Erfahrung zu sagen.

Viele Probleme und Lösungen, die mir nicht persönlich begegnet sind,
stammen aus dem Erfahrungsaustausch mit anderen Kollegen, die ich seit
1985 im DAV - Ausschuss Büroorganisation und Bürotechnik und danach
in der DAV - Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement (www.dav-mm.de)
kennen gelernt habe. Es gehört zu den schönen Erfahrungen unseres 
Berufs, wenn Kollegen, die sich sonst als Konkurrenten begegnen, ohne
Vorbehalte Wissen und Erfahrung miteinander teilen.

Wo immer dieses Buch eine Empfehlung enthält, ist sie nicht selten das 
Resultat meiner eigenen Fehler, die Sie hoffentlich vermeiden können.

Benno Heussen

Professor Dr. Benno Heussen ist Rechtsanwalt in Berlin und München. Sein
Text ist ein Auszug aus seinem Buch »Anwaltsunternehmen führen«, das
im April 2009 erscheinen wird. Der C.H.Beck Verlag hat hierzu freundli-
cherweise seine Zustimmung gegeben.
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München: Gekommen um zu ... bestehen
Doch Max von Widnmann war nicht der ein-
zige arrivierte Künstler in der Augustenstrasse.
Franz von Stuck, damals noch auf dem 
Weg zum Malerfürsten, wohnte auf Haus-

nummer 77. Erst 1897/
1898 baute er sich auf
dem Hochufer von Bo-
genhausen eine stan-
desgemäße Residenz.
Julius Diez (schon in jun-
gen Jahren Mitarbeiter
der "Jugend" und des
"Simplizissimus"), ab
1925 Professor und
dann 2. Präsident der
Akademie, wohnte auf
Hausnummer 25.

Im Szenario Augustenstrasse sähe man auch
den Schüler Heinz Rühmann um 1920 zum
Theaterverein eilen, wo er eine Nebenrolle spie-
len durfte, klein zwar aber für ihn Grund
genug, nach der Schule ganz in der
Schauspielerei aufzugehen. Er kam wohl mit
der „Elektrischen“ angefahren, die seit 1900 in
Betrieb war und die Pferdebahn abgelöst hatte.
Letztere verband schon seit 1882 via
Augustenstrasse den Hauptbahnhof mit der
Ludwigstrasse.
Oder wir entdecken Otto Falckenberg, den
genialen Regisseur und Intendanten, der geis-
tesabwesend auf „seine“ Münchener Kammer-
spiele zuschlendert, und in Gedanken den
Umzug des Theaters von der Augustenstrasse
in die Maximilianstrasse plant. 

Im Vorbeigehen sehen wir eine gewisse Frau
Rid einen Laden begutachten. Ihr kleines
Bettenfachgeschäft in der Theresienstrasse
hatte sich so gut entwickelt, dass sie 1937
mehr Verkaufsfläche suchte und als Untermie-
terin in der Augustenstrasse dann auch fand. 
Das war kein Wunder, denn die Augusten-
strasse war, im Gegensatz zu den sie kreuzen-
den Querstrassen, schon früh als Geschäfts-
strasse konzipiert worden. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jhs war das
Bürgertum erstarkt und mit ihm die bürger-
lichen Viertel. Die alten und neu eingemeinde-
ten Stadtteile wuchsen aufeinander zu. Die
Bürger benötigten Infrastruktur, Handel und
Vielfalt des Angebots – und all das fanden sie
in der Hauptgeschäftsstrasse der westlichen
Maxvorstadt.
So ist es bis heute geblieben, trotz der ethi-
schen und baulichen Verwüstungen durch das
Nazi-Regime. Die Augustenstrasse ist eine der
wenigen Strassen Münchens, die noch die typi-
sche Vielfalt im Angebot einer bürgerlichen
Wohngegend bereitstellen, auch wenn das
Bettengeschäft von Frau Rid schon lange aus-
gezogen ist. Elektrogeräte, Nähmaschinen,

Eigentlich könnte sie einem ja ein bisschen Leid
tun, die Augustenstrasse.
Sie steht im Schatten der Großen in der Max-
vorstadt: Pinakotheken, Antikensammlungen
und Universitäten, die dem Viertel das
Prädikat „Gehirn Münchens“ eingebracht
haben. Ludwigstrasse und Schleissheimer-
strasse sind die prägenden Achsen des rektan-
gulären Strassenrasters, das es im Übrigen
schon seit den griechischen Städten des 5. Jahr-
hunderts vor Christus gibt - also auch nichts
wirklich Neues. Eingezwängt in dieses starre
System führt sie ein Dasein als Parallelstrasse
und muss sich in ihrer städtebaulichen Qualität
gegenüber dem kühnen Schwung der deutlich
jüngeren Tengstrasse herabsetzen lassen.
Das ist bitter, aber noch längst nicht alles.
Immer wieder wird sie irrtümlich Schwabing
zugerechnet, von dem sie bis zum ausgehen-
den 19. Jh. jedoch durch die öde Weite unbe-
bauten Geländes getrennt war. 
Wie herabwürdigend! Schwabing, bitte schön,
war nur ein Dorf, das erst spät Stadt  und kurz
darauf, 1890, eingemeindet wurde. Die
Maxvorstadt hingegen war ein vom bayeri-
schen König Max I geplanter Stadtteil und die
Augustenstrasse eine gutbürgerliche Wohn-
gegend. Sie adelt schon die Namenspatronin:
1812 wurde die geplante Strasse nach
Prinzessin Auguste Amalia Ludovika von
Bayern, der ältesten Tochter von König Max I.
benannt. 

Und ein Blick in das Kaleidoskop von
Geschichte und Geschichten führt uns mitten
hinein ins Münchner Leben und auf das
Pflaster unserer Protagonistin.
Um 1842 sähe man zum Beispiel den Bild-
hauer Max von Widnmann (u.a. Reiterstand-
bild von Ludwig I am Odeonsplatz; Orlando 
di Lasso und Lorenz Westenrieder am
Promenadeplatz) vor der Baustelle seines
Hauses in der Augustenstrasse stehen und
bangen. Die Schönheit seiner Braut Katharina
war dem Hofmaler Stiehler aufgefallen, der
sie König Ludwig I für die Schönheitengalerie
empfohlen hatte, sehr gegen den Willen des
jungen Brautpaars. Nun also war sie auf dem
Weg zum König, um sich von diesem begut-
achten zu lassen – eine heikle Sache. Denn ihr
junger Bräutigam stand erst am Beginn seiner
Laufbahn als Bildhauer und die Gunst des
Königs als größtem Auftraggeber war unver-
zichtbar – eine Absage von ihrer Seite kam
also nicht in Frage. Ihr Plan war, sich Ludwig
mit ungekämmtem Haar und rotgeweinten
Augen zu präsentieren und auf königliches
Missfallen zu hoffen. Ein voller Erfolg,
Katharina fehlt in der Schönheitengalerie und
Max Widnmann wurde 1849 Professor an der
Akademie und lehrte so berühmte Schüler
wie Wilhelm Busch und Franz von Lenbach.

Bücher, Blumen, Lebensmittel, Antiquitäten
und Bücher von einst und jetzt, Mode und
Schuhe von exklusiv bis bequem, Vergoldung,
Autoreparatur und anderes Kleingewerbe in
den Hinterhöfen, die noch nicht zu Innenhöfen
planiert wurden, Änderungsschneidereien und
Kanzleien und natürlich jede Menge Angebot
für das leibliche Wohl. Diese Vielfalt macht die
meist trostlosen Fassaden vergessen; Bau-
sünden aus dem Wiederaufbau stehen neben
rezenteren Scheußlichkeiten, die gar keine
Entschuldigung mehr haben. Der Vorteil ist,
man sieht sie nicht, denn die Schaufenster zie-
hen den Blick magisch an sich; fehlt nur noch
das nötige Kleingeld für den Einkauf.

Dafür gab es bis ca. 1990 ein städtisches Leih-
haus, das 1982 in finanzielle Schwierigkeiten
geriet; den Münchner Bürgern ging zu dieser
Zeit offensichtlich das Geld aus und sie trugen
ins Pfandhaus, was entbehrlich schien. Der 
10 m lange und 4 m hohe Tresor war berstend
voll mit Schmuck, 1000 Perserteppiche stapel-
ten sich in den Lagerräumen, 2000 Pelze und
Jacken hingen in der Pelzabteilung. Um die
Auszahlung überhaupt leisten zu können, stell-
te der Stadtrat 1 Million D-Mark zur Verfügung.
So ein bürgernahes städtisches Leihhaus mit
inkludiertem Konjunkturprogramm wäre heute
dringend nötig. Denn wenn die Krise weiter 
schwillt und die Barschaft niederdrückt, dann
könnte man sich ein paar Euros leihen von der
Stadt, eine Art Abwrackprämie für Omas
Fuchspelz, und damit im Cafe Jasmin stilecht in

plüschigen Träumen von Wirtschaftswunder
und Vollbeschäftigung und einem Kännchen
Filterkaffee versinken. 

Dr. Martin Stadler, MAV GmbH
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Zur Fotostrecke in diesem Heft

Spaziergänge in München:

Schulen
Für Schulen gilt das gleiche wie für Wohn-
und Geschäftshäuser. Manche Entwürfe sind
in sich stimmig, manche zeugen von Lieb-
losigkeit und manchmal stößt man auf eine
Gestaltung, die ein schönes Sammelsurium
von Zitaten bildet.

In sich stimmig sind alle vier Schulen von 
Theodor Fischer (1862-1938), Schüler von
Friedrich v. Thiersch (Justizpalast, OLG): 
– die Volks schulen an der Haimhauser Straße

und an der Guldein straße,
– die Volks- und Gewerbeschule am Elisa-

bethplatz mit einem sehr schönen Wech-
selspiel zwischen Turm und Dachterasse,

– der heutige Altbau des Luisen gym na siums.

Das Werk eines anderen Architekten aus jener
Zeit, Hans Grässel, der wesentlich mehr Schulen
entworfen hat, pendelt zwischen zwei Polen:
– der Schule an der Fürsten-

rieder Straße (Ecke Agnes-
Bernauer-Straße) und

– der Volksschule am Dom-
Pedro-Platz.

Beiden Schulen gemeinsam
sind zwei Eingänge (getrennt
für Jungen und Mädchen).
An der Fürstenrieder Straße
führt dies zu einer streng
symmetrischen Gestaltung.
Was ein wenig langweilig
wirkt. Ergänzt wird diese
Lieblosigkeit durch zwei leicht
überdimensionierte Dachter-
rassen sowie ein viel zu klei-
nes Türmchen auf dem Dach.

Ganz anders die Schule am Dom-Pedro-Platz
(Seite 13). In Erdgeschoss und erster Etage ist
sie ebenfalls symmetrisch. Danach wird die
Symme trie jedoch durch eine Dachterasse
aufgebrochen. Die wiederum durch eine
Dachkonstruktion so ergänzt wird, dass man
unwillkürlich an das Wechselspiel zwischen
Turm und Terrasse bei der Schule am Elisa -
bethplatz erinnert wird.

Ganz anders: das Maxgymnasium in Schwa-
bing. Stellen Sie sich einen Fünft klässler vor.
Er oder sie steht vor dem Eingang. In Höhe
des dritten (!) Stock werks, steht links: “Non
scholae sed vitae discimus.” Und rechts:
“Nulla dies sine linea.”
Höhendistanz steht immer für Herrschaft
(nicht umsonst heißt das Gegenteil dazu: auf
Augenhöhe) und – was die, die unten  stehen
betrifft – für etwas Un erreich bares.   
Links und rechts vom Eingang befindet sich

jeweils ein Löwe. Auch diese beiden sind ein-
deutige Symbole der Herrschaft. Das alles
sollte natürlich nicht nur die Schüler sondern
auch den Plebs ein wenig “zurechtstutzen”
und Distanz schaffen: Dies hier ist ein Ort nur
für die “Eingeweihten”.

Dass diese aber auch nicht immer ohne Fehl
sind, erkennt man, wenn man um die Ecke
geht. Dort ist im Format von etwa 90 x 90 cm
eine Inschrift angebracht: “Mens sana in 
corpore sano.” Dieser Spruch stammt von 
Juvenal, einem römischen Satiriker. Und erst
zu Zeiten des “Turnvater” Jahn erhielt er eine
andere Interpretation. Andererseits: das 
eigent lich viel zu große Format der Tafel
könnte natürlich auch ein Indiz für den Witz
des Architekten sein. Oder für seine Unfähig-
keit, eine Fassade ohne Firlefanz zu gestalten.

Unabhängig von allen Herrschaftsattitü den:
Was hier aus dem Ruder gelaufen ist, das ist
die Kommunikation, ist das Selbstverständnis
einer Schule. Wilhelm von Humboldt dürfte
1912 im Grabe rotiert sein.

Und damit sind wir beim letzten Punkt: Ikarus,
Logo der Grund schule Dach-
auer Straße 98. Ikarus als Sym-
bol birgt ein gewisses Risiko:
Denn wie soll man seine Funk-
tion interpretieren? Als mah-
nenden Gegenpol zum Hum-
boldt’schen Bil dungs ideal?

Die damalige Direktorin dieser
Schule hatte vor rund 25 Jahren
Ikarus in etwa so erklärt: Mah-
nung an die Erwachsenen, 
Kindern große Freiräume für 
eigene Erfahrun gen, Träume,
Utopien einzuräumen, sie aber
andererseits auf ihren Wegen
schützend zu begeiten. 

Was etwas ganz anderes ist als ein  “nulla dies
sine linea.”

Helmut Winkler 
(Fotos und Text)
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Kurfürst Johann Wilhelms Bilder
Dienstag, den 28.04.2009, 18:15 Uhr, Alte Pinakothek

Führung mit Frau Dr. Kvech-Hoppe

Die Gemäldesammlung des Johann Wilhelm von der Pfalz (1658-1716), der 1690 die pfälzische Kurwürde 
antrat und in Düsseldorf Hof hielt, galt schon im 18. Jahrhundert als eine der bedeutendsten in Europa. Dieser 
Schatz des kunstsinnigen Kurfürsten aus dem Hause Wittelsbach gelangte 1799 und 1806 nach München und
zählt heute zu den Glanzstücken der Alten Pinakothek: Dies gilt u. a. für einen Großteil der Rubens-Sammlung
ebenso wie für Rembrandts Passionszyklus, Raffaels Heilige Familie aus dem Hause Canigiani oder die mehr als 
zwanzig kostbaren Werke des Düsseldorfer Hofmalers Adriaen van der Werff. 
Diese hochberühmte Düsseldorfer Sammlung holländischer, flämischer und italienischer Barockmalerei soll nun 
in der Alten Pinakothek erstmals seit 300 Jahren in ihrer ganzen Breite den Besuchern vorgestellt werden und 
ein sinnlich-faszinierende Panorama barocken Sammel- und Repräsentationswesens bieten. Gleichzeitig wird 
zudem auch ein zentraler Abschnitt der Sammlungsgeschichte der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 
beleuchtet. 
Das außergewöhnliche Zentrum der auf so umfassende Weise nur in München möglichen Ausstellung bildet 
dabei die aufwändig erarbeitete Rekonstruktion der beiden kurfürstlichen Gemäldekabinette. Die die Wände 
lückenlos bedeckende Hängung von mehr als 200 kleinformatigen, zum größten Teil noch nicht ausgestellten 
Bildern der niederländischen Feinmalerei bietet die einmalige Gelegenheit, die an Meisterwerken überreiche 
Sammlung Johann Wilhelms von der Pfalz in ihrem ursprünglichen räumlichen Zusammenhang zu erleben und 
dabei moderne Sehgewohnheiten um eine überraschende Perspektive zu erweitern.

Gerhard Richter - Abstrakte Bilder
Mittwoch 06.05.2009, 18.15 Uhr im Haus der Kunst

Führung mit Frau Dr. Kvech-Hoppe

„Es gibt für mich keinen Unterschied zwischen einer Landschaft und einem abstrakten
Bild." Gerhard Richter. Für den Britischen Guardian ist Gerhard Richter der „Picasso des 

21. Jahrhunderts", für die Frankfurter Allgemeine Zeitung „der Meister aller Klassen". 
Berühmt wurde Gerhard Richter (*1932, Dresden) in den 1960er Jahren mit fotorealisti
schen Gemälden, doch gehören zu seinem umfangreichen Oeuvre auch monochrome 
und abstrakte Bilder, Druckgrafik, Glasarbeiten und Skulpturen. Die Ausstellung zeigt
nun erstmals eine umfassende Auswahl der abstrakten Gemälde Gerhard Richters, die 
er seit Mitte der 1970er Jahre schuf und die sein Werk heute dominieren. Die großfor-
matigen Bilder entstehen meist in Serien und zeugen von der unablässigen Auseinander-
setzung des Künstlers mit den Bedingungen der Malerei, mit ihren Prinzipien, Grenzen 
und Möglichkeiten. (Quelle: Pressetext Haus der Kunst)

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en 
(Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt der jew. Ausstellung)

[  ]  Kurfürst Johann Wilhelms Bilder 28.04.2009 für ____ Person/en

[  ]  Gerhard Richter 06.05.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

FOTO: HAYDAR KOYUPINAR

Gerhard Richter, Wald, 2005
Öl auf Leinwand, 197 x 132 cm
Collection of Warren and Mitzi 
Eisenberg, a promised gift to the 
Museum of Modern Art, New York, 
© Gerhard Richter

Gerhard Richter, Bach, 1992
Öl auf Leinwand
300 x 300 cm
Moderna Museet, Stockholm
© Gerhard Richter
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Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en
(Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt der jew. Ausstellung)

[  ]  Frans Hals 14.05.2009 für ____ Person/en

[  ]  Jean Dubufett 30.06.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

Frans Hals und Haarlems Meister der Goldenen Zeit
Donnerstag 14.05.2009, 18.15 Uhr in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

In Zusammenarbeit mit dem Frans Hals Museum in Haarlem zeigt die 
Kunsthalle erstmals eine Ausstellung mit Meisterwerken aus der Goldenen 
Zeit der niederländischen Tafelmalerei des 17. Jahrhunderts. Über 120 
Arbeiten zeigen Porträts, Stadtansichten, Landschaften, Marine, Stillleben 
und Genreszenen.

Jean Dubuffet. Ein Leben im Laufschritt
Dienstag 30.06..2009, 18.15 Uhr in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Dubuffet, als Sohn einer großbürgerlichen Familie von Wein-Großhändlern
in Le Havre geboren, begab sich kurz nach dem Abitur nach Paris, um 
Malerei zu studieren. In den zwanziger Jahren malte er im Umkreis der 
Pariser Surrealisten gegenständliche Kompositionen, gab die Kunst aber
bald auf. Nach langer Schaffenspause, in der er als Weinhändler arbeitete,
setzte er 1942 erneut mit naiven Gemälden ein; in der frühen Nachkriegs-
zeit erregte er mit seinen "primitiven" Materialbildern einen Skandal, er-
langte aber bald internationale Bekanntheit, insbesondere in den USA.
Dubuffet bemühte sich um eine antiintellektuelle Kunst, die er auch in Tex-
ten und Vorträgen verteidigte; seine frühen Gemälde sind vom Bildvokabu-
lar der Kinder, Naiven oder Geisteskranken inspiriert. In vielen dieser Werke
verwendete er Mischtechniken aus Ölmalerei, die er mit Materialien wie Sand, Gips oder Teer versetzte, um eine
belebt rauhe Oberfläche zu erzielen. Es entstanden bemalte felsartige Gebilde aus Polyester, großformatige Frei-
plastiken, teilweise begehbare Labyrinthe, wie Jardin d'Email (1972/1973) im Kröller-Müller Museum im nieder-
ländischen Otterlo. Im Jahr 1959 war Jean Dubuffet Teilnehmer der documenta 2 und auch auf den nächsten
documenten, der documenta 3 (1964) und der documenta  4(1968) in Kassel vertreten.
(Quelle: Pressetext der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung)

Vorschau: Museum Sammlung Brandhorst (voraussichtl. am 16.07.2009)

Frans Hals, Junger Mann mit 
Totenkopf, um 1628/29
Öl/Leinwand, 92,2 x 80,8 cm,
The National Gallery, London

Frans Hals, Regentinnen des Altmännerhospiz,
1664, Öl/Leinwand, 172,5 x 249,6 cm 
Frans Hals Museum, Haarlem 

Frans Hals, Regentinnen des Altmännerhospiz,
1664, Öl/Leinwand, 172,5 x 249,6 cm 
Frans Hals Museum, Haarlem 

Jean Dubuffet an der Serie der Barbes
arbeitend, Vence, Juni 1959
Archiv Fondation Dubuffet, Paris
Foto: John Craven

Le Triomphateur / Der Triumphator,
1973, Kostüm für Coucou Bazar, 
Veste: Epoxidharz, 
Hose: gestärkter Tarlatan-Stoff, 
Maske: Epoxidharz, 
Handschuhe: weicher Polyurethan-
Schaumstoff,
Stiefel: Latex, 260 x 145 x 55 cm
Fondation Dubuffet, Paris
© VG Bild-Kunst, Bonn 2009
Foto: Fondation Dubuffet, Paris
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Stellenangebote an Kollegen

Rechtsanwalt (m/w)

Braun & Kollegen ist eine auf Wirtschaftsrecht und Erbrecht
spezialisierte Anwaltskanzlei mit Sitz in München. Für die quali-
fizierte Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

mit Fokus auf allgemeinem Zivilrecht. Expertise in Nebengebieten
wie z. B. Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht bringen Sie mit.

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung setzen wir voraus oder
Sie sind bereits in eigener Kanzlei tätig. Sie sind akquisitionsstark
und bringen Erfahrungen in der Gewinnung neuer Mandanten
mit.

Ihre juristische Qualifikation ist für uns ebenso wichtig wie Ihre
persönlichen Qualitäten als Teamplayer in einem sehr kollegial
geprägten Arbeitsklima. Unternehmerisches Denken und
Handeln sowie hohe Einsatzbereitschaft sind für Sie selbstver-
ständlich.

Wir bieten anspruchsvolle Aufgaben, eigenverantwortliches
Arbeiten und gute Entwicklungsmöglichkeiten bei leistungs-
gerechter Vergütung.

Ansprechpartner: Rechtsanwalt Alexander Braun
Pettenkoferstraße 35, 80336 München
Telefon: 089-212669-0
E-Mail: kanzlei@braun-kollegen.de

Chance für Berufsanfänger bietet Einzelkanzlei mit anspruchsvoller
Klientel und Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz (Markenrecht).
Bewerber sollten juristische Sorgfalt, Kreativität sowie sprachliche
Ausdruckskraft besitzen und sich zum Juniorpartner und Nachfolger
qualifizieren wollen (kein Anstellungsverhältnis).

Zuschriften an den MAV unter Chiffre Nr. 43 / April 2009. 

Stellengesuche von Kollegen

Dr. jur. und Fachanwalt für Strafrecht

36 J., 8 J. BE hauptsächlich in StrafR/ArbeitsR/SportR mit Speziali-
sierung SteuerstrafR (FernUni Hagen) sucht im Großraum M Mitarbeit
in entspr. ausgerichteter Kanzlei mit Perspektive. Große forensische 
Erfahrung. Anfragen bitte unter lhamm@t-online.de.

Rechtsanwältin mit Berufserfahrung sucht stundenweise

Mitarbeit in Zivilrechtskanzlei, gerne auch Terminsvertretungen.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 39 / April 2009 an den MAV.

Medizinrechtliche Verstärkung 
Suche sympathische Kanzlei (gerne, aber nicht zwingend rein medizin-
rechtl. ausgerichtet), in die ich mich fallweise als freie Mitarbeiterin
auf Honorarbeteiligungs- oder Stundenbasis einbringen kann. Bin 
41 J., langjährig selbständig in eigener Kanzlei tätig und seit 2006 
FAin für Medizinrecht. Meine Schwerpunkte liegen im Bereich
Zahnarzthaftung, GOÄ, GOZ, KV-Recht, Praxisgründung und -abgabe
uvm. Ich bin erfahren sowohl in Patientenberatung/ u. -vertretung als
auch "Rund-um-Beratung" kl. Firmen und niedergelassener
Heilberufler auch über das Medizinrechtliche hinaus (gewerbl. Miete,
ArbeitsR etc). 

Auf Ihren Anruf unter 0160-97585177 freue ich mich.

Rechtsanwältin, 15 Jahre Berufserfahrung, sucht stunden-
weise, freie Mitarbeit in Kanzlei. Gerne auch Termins-, Urlaubs-
und Krankheitsvertretung. 

Ort: Raum München. Bevorzugte Rechtsgebiete: Allgemeines
Zivilrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht und Familienrecht. 

Kontaktadresse: kanzleivertretung@freenet.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Fachanwältin/
Fachanwalt für Erbrecht und/oder Familienrecht

Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie bitte an
Maltry Rechtsanwältinnen, Hohenzollernstr. 89, 80796 München
oder per E-Mail an maltry@rechtsanwaeltinnen.com

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Fachanwältin/
Fachanwalt für folgende Bereiche

� Gesellschaftsrecht
� Steuerrecht

Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie bitte an
Maltry Rechtsanwältinnen, Hohenzollernstr. 89, 80796 München
oder per E-Mail an maltry@rechtsanwaeltinnen.com
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Bürogemeinschaften

BÜROGEMEINSCHAFT an RA/Steuerberater/WP geboten-
Schöner Arbeiten in Schwabing, Ecke Türkenstraße/
Georgenstraße/Friedrichstraße, von Steiner-Haus, 
schönster Altbau, Konferenzraum, günstige Miete, 
bestes kollegiales Klima, Bürogemeinschaft 
mit Anwälten, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer.
RA Hastenrath: Tel.: 33 00 76 - 0.

Rechtsanwälte Weinberger & Partner
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir suchen, zunächst in Bürogemeinschaft, eine/n engagierte/n

Kollegin/en (gerne auch Berufsanfänger) mit eigenem

Mandantenstamm für eine langfristige Zusammenarbeit. Unsere

Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage am Nymphenburger Kanal. 

Die Büroräume sind großzügig ausgestattet. 

Zur Verfügung stehen ein Büroraum mit ca. 24 qm sowie gegebenen-

falls ein Sekretariatsplatz. Die Kanzlei ist sachlich und personell bestens 

ausgestattet und bietet ein äußerst angenehmes Betriebsklima.

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München
Tel.: 089 / 1297091, Fax: 089 / 1296000
email: mail@weinberger-partner.com

Bürogemeinschaft für Rechtsanwälte oder Steuerberater:

In meiner zivilrechtlich ausgerichteten Anwaltskanzlei in zentraler
Innenstadtlage zwischen Sendlinger Tor und Marienplatz im
Asamhof wird ab dem 01.04.09 ein ruhiges und repräsentatives
Büro (28 qm, Parkett, auf Wunsch auch möbliert) sowie bei
Bedarf ein Arbeitsplatz im Sekretariat frei. Mitbenutzung der 
gesamten Büroinfrastruktur ist möglich. Ich strebe eine langfristige
und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Anfragen bitte an 
RAin Lankes unter 089 / 23 03 29 99.

Das Ziel, unsere mittelständischen Mandanten umfassend und
optimal zu beraten, verbinden wir mit der Vorstellung, zusammen
mit Rechtsanwälten eine fachübergreifende Plattform zu schaffen.
Zu diesem Zweck sollte es gelingen, ab 01. Januar 2010 in gemein-
samen repräsentativen Räumlichkeiten mit deckungsgleicher
Arbeitsphilosophie unter Ausnutzung von Synergieeffekten eine
steuer- und wirtschaftsrechtliche Kanzlei zu begründen. 
Auf eine erste Kontaktaufnahme mit Rechtsanwälten, die dieses
Beratungsspektrum unterstützen und erweitern, freut sich
Steuerberatungskanzlei in München-Bogenhausen:

Dipl.-Kfm. Martin Reimann, Steuerberater
Jensenstraße 4, 81679 München
Tel: 089 997293-30, E-Mail: mr@stb-reimann.de 

Assessorin (33 J.), Staatsex. 7,5 (BW) u. 8,3 (BY), 2,5 Jahre
Berufserfahrg. in Rechtsabt. e. großen Industrieverbandes, Schwpkt.
GewerblRS/WettbewR, sucht Festanstellg. als RAin, vorzugsw. 
Raum München. - Gewünschter Tätigk.bereich: wie oben. - Weitere
Qualifikationen: Dissertation im MarkenR (Univ. Tübingen, abgeschl.,
Rigorosum vorauss. Juli 2009); theoretische Ausbildung FA
GewerblRS abgeschl.; verhandlungssichere Englischkenntnisse, sehr
gute Französischkenntnisse. Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen
lasse ich Ihnen gerne zukommen. Kontaktaufnahme unter
stellengesuch.gewerblicherRS@gmx.de oder Mobil: 0172-6229757.

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Acht Anwälte und Steuerberater in einer bestens ausgestatteten und
absolut zentral gelegenen Kanzlei würden sich über die Zusammen-
arbeit mit einem/r weiteren qualifizierten Kollegen/in mit (ausbau-
fähigem) Mandantenstamm und Spezialisierung in einem Rechts-
bereich mit wirtschaftlichem Bezug freuen. Wichtig ist für uns die 
kollegiale Zusammenarbeit und eine Spezialisierung, die zum bisherigen
Spektrum unserer Kanzlei passt, um dadurch die Mandanten noch
besser betreuen zu können. Interessant wären z.B. Anwälte mit
arbeits- oder insolvenzrechtlicher Ausrichtung, aber insoweit sind
auch ganz andere Bereiche denkbar. Zusatzmandate können über-
nommen und die komplette Infrastruktur der Kanzlei kann natürlich
genutzt werden.

Emrich, Schötz und Partner, Arnulfstr. 2, 15. OG, 80335 München
Tel.: 089 / 549 119-0

Kanzleiräume in bester Altbaulage 

Zeitnah und ggf. ab sofort werden 3 große, helle Bürozimmer
(Widenmayerstraße) frei. Neben diesen sehr repräsentativen
(Parkett, Stuck) Räumen können Gemeinschaftsflächen
(Empfang,  gut ausgestattete Teeküche) und vor allem ein sehr
großzügiger Konferenzraum (Bibliothek) mitbenützt werden. 

Mit zwei wirtschaftlich ausgerichteten, sehr umgänglichen
Kollegen auf dem gleichen Stock sind Absprachen (z.B. über
Sekretariatsnutzung usw.) ggf. möglich. Eine moderne
Infrastruktur (Telefonanlage, Netzwerk) und ausreichende
Parkmöglichkeiten (auch für Besucher) sind vorhanden. 

Anfragen bitte an RA Aschenbrenner (0176 18817702).

Bürogemeinschaft gesucht
Rechtsanwalt mit Unternehmensberatungsgesellschaft sucht einen
Büroraum in RA-/StB-Kanzlei mit repräsentativem, stilvollem
Ambiente und der Möglichkeit gelegentlicher Nutzung eines
Besprechungsraums. Bevorzugte Lagen: Haidhausen/Bogenhausen
(Maria-Theresia-Str.), Lehel, Innenstadt. Möglichst gute Erreich-
barkeit mit U- oder S-Bahn wäre angenehm.

KONZEPT-INVEST GmbH / RA Trapp
Tel. 089-45079774 Fax 089-45579921

Haidhausen, 2 Min. zur S-Bahn: Bürogemeinschaft (3 RA'e)
sucht nette/n Kollegin/en. In repräsentativem Altbau steht ab
sofort ein Anwaltszimmer mit 15 qm nebst Telefonanlage,Tele-
fondienst, Empfang und Reinigung zur Verfügung. Sekretariat,
Computeranlage, Kopierer und Fax können bei Bedarf gegen
Kostenbeteiligung mit genutzt werden. 

Tel: 089 / 45 87 640  Frau Wanner.

Anwaltszimmer in Bürogemeinschaft in bester
Innenstadtlage (Nähe Justizpalast)

Repräsentatives Anwaltszimmer, 23 qm, auf Wunsch voll möbliert,
modernisierter Altbau; zeitgemäße technische Einrichtungen,
Besprechungszimmer und ein Sekretariatsplatz stehen zur
Verfügung. Langfristig günstige Miete.
Gewünscht wird kollegiale Zusammenarbeit in angenehmem
Arbeitsumfeld. Zuschriften unter Chiffre Nr. 36 / April 2009.
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Büroräume/Bürogemeinschaft für RAin/RA, StBin/StB, WP/VBP

In unseren sehr schönen und ruhigen Räumen (179 m²) in bester
Zentrumslage und Gerichtsnähe am Stachus sind ab sofort zum
Kostenpreis 2 Chefzimmer (18 und 21 m²) frei.  Mitvermietung des
großzügigen Besprechungszimmers, weiterer Gemeinschaftsräume
(insges. 95 m²) und sonstiger Büroinfrastruktur (u.a. Netzwerk 
RA-Micro). Arbeitsplätze für Personal vorhanden. Miete (incl. BK)
590,--/685,-- €, zuzügl. MwSt (13,00 €/m²).

Wir sind eine mittelständische Sozietät  (1RA/vBP, 1RA)  mit wirt-
schaftsrechtlichen und internationalen Schwerpunkten. Umfassende
Fremdsprachenkenntnisse sind eine unserer Stärken. Wir suchen
Partnerinnen/Partner zur Ausnützung von Synergieeffekten, mit der
Bereitschaft zu gegenseitiger Kooperation. Eine langfristige
Zusammenarbeit und eine Mitübernahme des Hauptmietvertrages
wird angestrebt,  eine spätere Sozietät ist möglich.

RAe Maciej & Fink, Sophienstr.1, 80333 München, 
Tel.: 089 - 596854 / 554008

KANZLEI IN GILCHING bei München:

Ich Rechtsanwalt 47 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie Rechtsanwalt 33 Jahre
Interessenbereiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,
Verwaltungsrecht (Allgemeines Verwaltungsrecht, Ausländerrecht,
Öffentliches Baurecht), Privates Baurecht, suchen Rechtsanwälte/
Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Kanzleiräume, RA MICRO, USM Haller Ausstattung, Personal vorhan-
den, Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich
bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,
Telefon: 08105/77813.

Bisher vor allem im Verkehrsrecht, Arbeitsrecht und Kaufrecht 
spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei sucht Verstärkung durch
Übernahme eines weiteren Referats im Rahmen kollegialer
Zusammenarbeit. Wir bieten neben einem großen hellen Zimmer
(auf Wunsch möbliert) auch Sekretariatsdienstleistungen (Post,
Telefon, Empfang). Für "Einsteiger" ist bei Bereitschaft zur
Spezialisierung Starthilfe möglich. 

Kontakt: RA Strobl und/oder RA Reicheneder über Telefon 
089 / 649 4480 oder schriftlich.
Unsere Webpage: www.kanzlei-fsr.de

Rechtsanwalt /Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
aus alteingesessener wirtschaftsrechtlich orientierter Kanzlei sucht
aufgrund Neuorientierung und zur Erweiterung seines Bera-
tungsangebotes zum 01.01.2010 spezialisierte Kollegen/innen
vorzugsweise aus den Bereichen Arbeits- und Erbrecht und
gewerblicher Rechtschutz. Angestrebt werden eine langfristige
Zusammenarbeit, zunächst im Rahmen einer Bürogemeinschaft,
und die Bildung einer Außensozietät. Ziel ist die Bildung einer
wirtschafts- und steuerrechtlichen Kanzlei, in der mittelständische
Mandanten fachübergreifend beraten werden.

Zur Verfügung stehen moderne, sehr repräsentative Büroräume
(ca. 300 qm) in München-Bogenhausen mit hochwertiger
Ausstattung, eigenem Garten in ruhiger Umgebung und 
modernsten Kommunikationseinrichtungen.

Um eine erste Kontaktaufnahme wird gebeten unter Chiffre 
Nr. 45 / April 2009.

Helle Anwaltszimmer, 14 qm und 15 qm in zentral gelegenen schö-
nen Altbau - Kanzleiräumen an jungen Kollegen / Kollegin zusammen
oder einzeln zu Euro 285.- bzw. 300.- / Monat zu vermieten.
Mitbenutzung von Empfang, Aufenthaltsraum / Teeküche, und
Aktenraum ist inbegriffen. Tel.: 089 / 28 20 58 (RA Eller).

Bürogemeinschaft Germering

In meiner zentral und an der S-Bahn-Station in Germering gelegenen
Kanzlei steht ein Büroraum mit 20 qm zur Verfügung.
Ich bin schwerpunktmäßig tätig auf dem Gebiet des Zivilrechts und
Fachanwältin für Familienrecht. Für die Bildung einer Bürogemein-
schaft, eventuell Außensozietät, suche ich Steuerberater/
Steuerberaterin oder Rechtsanwalt/Rechtsanwältin mit ergänzenden
Tätigkeitsschwerpunkten.

Kontakt: 089/89 43 97-0 oder welleschek@kanzlei-welleschek.de

Bürogemeinschaft / Partnerschaft
Zivil- vorzugsweise Erbrechtler/in gesucht

Wir sind eine seit Jahrzehnten bestehende überwiegend familien-
rechtlich sowie versicherungsrechtlich ausgerichtete Partnerschafts-
gesellschaft mit zwei Partnern im Zentrum. Um unseren Mandanten
auf weiteren Rechtsgebieten ein entsprechendes Angebot machen zu
können, suchen wir für eine langfristige Zusammenarbeit zunächst im
Rahmen einer Büroge-meinschaft und später als Partner/in in der
Gesellschaft eine/n Rechtsanwalt/Rechtsanwältin mit eigenem
Mandantenstamm mit dem Schwerpunkt Erbrecht.

Wir bieten ein schönes Arbeitszimmer, kollegiale Zusammenarbeit
sowie auf Wunsch Kapazitäten im Sekretariat. RAe von Luxburg und
Lindhofer, Tel.: 089/544 23 40.

Rechtsanwälte suchen Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für
Bürogemeinschaft oder Außensozietät

Unsere Rechtsanwaltssozietät mit zwei Berufsträgern ist aus-
schließlich im Zivilrecht tätig und in Teilgebieten des Zivilrechts
weiter spezialisiert. Wir bieten einem Rechtsanwalt/einer Rechts-
anwältin Bürogemeinschaft oder Zusammenarbeit.

Repräsentative Räume (Altbau/Parkett/hohe Räume) mit circa 
145 qm in zentraler Lage in München am alten Botanischen
Garten vorhanden mit moderner technischer Ausstattung zur
Mitnutzung. Telefonannahme und Empfang kann von unserem
Sekretariat übernommen werden. Miete Raum 20 qm für 950 €
und/oder Raum 10 qm für 475 € zuzüglich Nebenkosten und
Umsatzsteuer inklusive Mitnutzung weiterer Räume: Empfangs-
bereich, Besprechungszimmer, Sekretariat, Sozialräume. Bilder der
Räumlichkeiten finden Sie unter: http://www.TrappKirr.de/Bilder.html

Kontakt RA Michael Trapp | Telefon 0 89 – 55 53 70
EMail TRAPP@TRAPPKIRR.DE | WWW.TRAPPKIRR.DE

Ergänzung unserer Bürogemeinschaft

Wir sind 4 in München Schwabing ansässige ausschließlich zivil-
rechtlich tätige Anwälte. Zur Erweiterung unserer Bürogemeinschaft
suchen wir ein bis zwei Kollegen/innen, die an einer Zusammen-
arbeit und eventuell auch Mandatsübernahmen interessiert sind.
Wir haben für Mitte 2009 schön gelegene und kostengünstige
Räume in München-Schwabing in Aussicht und können daher
momentan auch noch individuellen räumlichen Bedürfnissen
Rechnung tragen. Einzelheiten sollten unseres Erachtens persönlich
besprochen werden.

Bei Interesse melden Sie sich bitte über info@wtc-treuhand.de
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Bürogemeinschaft / Partnerschaft 

Unsere Kanzlei ist seit 1971 auf dem Gebiet des Wirtschafts-

und Steuerrechts tätig. Schwerpunkte haben wir in den

Bereichen Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht/

Steuerstrafrecht sowie Erb- und Familienrecht gesetzt.

Zusammen mit der assoziierten Steuerberatungsgesellschaft

betreuen wir mittelständische Unternehmen, Gewerbetreibende

und Freiberufler mit derzeit vier Berufsträgern.

Mit der Aufnahme eines neuen Partners (m/w) beabsichtigen

wir den Ausbau vorhandener oder neuer Kernkompetenzen.

Über eine Bürogemeinschaft lernen wir uns gegenseitig kennen.

Die Aufnahme in die Sozietät kann zeitnah folgen.

Neben Teamfähigkeit legen wir Wert auf eine kollegiale und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

Wir bieten Ihnen die gemeinsame Nutzung der vorhandenen

Infrastruktur sowie des Sekretariats an.

Die vertrauliche Behandlung eingehender Anfragen ist für uns

selbstverständlich. Ihr Ansprechpartner ist RA Alexander Vetter.

F R I T Z  &  V O N  L E N T Z K E
RECHTSANWÄLTE I STEUERBERATER

ISABELLASTRASSE 17 I 80798 MÜNCHEN

TELEFON + 49 / 89 / 27 37 77 - 40 I FAX - 70

Rechtsanwältin mit Kanzleisitz in Rosenheim, sucht für sich und
einen weiteren Kollegen für gelegentliche Besprechungen (Mit-)
Nutzung eines Raums in zentraler Lage. Übernahme von Über-
hangmandaten denkbar.

Personal und weitere Ausstattung wird nicht in Anspruch genom-
men. Zentrale Lage wichtig, gute Erreichbarkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ein Muss. Vorzugsweise Innenstadt, Neuhausen/
Nymphenburg.

Kontaktaufnahme an: RAin Friederike Garczyk, Tel. 08031-352 2316,
mobil 0160 944 766 54 oder per email: ra.garczyk@rechtsrat-rosen-
heim.de.

Bürogemeinschaft

Wir, Rechtsanwaltssozietät mit Tätigkeitsschwerpunkt  im Zivil-
und Wirtschaftsrecht sowie Fachanwaltsspezialisierung im
Arbeitsrecht, bieten einem Kollegen/in mit ergänzendem oder
ähnlichesm Tätigkeitsbereich, gern auch Fachanwaltsspezialisie-
rung, einen 20 qm großen Büroraum sowie nach Absprache
Sekretariatsnutzung in Untermiete an.

Unsere Kanzlei befindet sich in repräsentativen 160 qm großen
Altbauräumen in bester Schwabinger Lage, Nähe Münchner Freiheit.

Kollegiale Zusammenarbeit ist uns wichtig. Näheres besprechen
wir gerne mit Ihnen unmittelbar.

Bitte setzten Sie sich bei Interesse mit
Regener Haarmann Rechtsanwälte, e-mail: muenchen@rhrae.de
oder unter Tel: 089 38665757 in Verbindung.

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Steuerkanzlei (3 Berufsträger) in repräsentativer Altbau-Etage in
Schwabing (1. Stock, Parkett, Topausstattung mit allen technischen
Erfordernissen und 4 Stellplätzen in Hof) hat 1 - 3 Zimmer der Größen
21 qm, 15 qm, 20 qm einzeln oder im Block zu vermieten.

Bei Interesse bitte e-mail an mail@kanzlei-Knauf.de  
oder unter Tel. 0171 / 725 91 81.

Bürogemeinschaft/Vermietung

Wir sind eine im Familien- und Erbrecht, Wirtschafts- und Arbeitsrecht
spezialisierte Kanzlei in Oberhaching bei München.

Wir suchen Kollegin/Kollegen zur Erweiterung unserer Beratungs-
kompetenz.

Unsere hellen und modernen Kanzleiräume mit großen repräsenta-
tiven Besprechungsraum sind zentral in Oberhaching gelegen.
Wir bieten 1-2 Räume zur Untermiete ab € 350,-- inkl Nebenkosten,
evtl. auch Mitnutzung der Infrastruktur nach Vereinbarung.

Kontakt: Dr. Cornelia Stapff, Tel 089-45029105.
Email stapff@ws-rechtsanwaelte.de       www.ws-rechtsanwaelte.de

Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit

Vermietung / freie Mitarbeit

RA Kanzlei in idealer Lage in Schwabing bietet RA - Kollegin/-en
oder Steuerberater einen sehr schönen Raum und optional einen
Sekretariatsplatz. Erwünscht sind gegenseitige Urlaubsvertretung,
lockere konstruktive Arbeitsatmosphäre und auf längere Sicht engere
Zusammenarbeit. Weitere Modalitäten sollten im persönlichen
Gespräch abgestimmt werden. Mitarbeit in der Kanzlei erwünscht,
aber nicht Voraussetzung.

Rechtsanwälte Heinz Bethcke & Tim King, Maria-Josepha-Straße 14,
80802 München, Tel.: 089 / 33 15 05, Fax 089 / 33 19 57.

Wenn Sie nicht weiter wissen:
FAin SozR RAin Elisabeth Brörken

Herrnstr. 48, 80539 München
Tel.: 089 / 24 24 59 69

Mitglied in der ARGE Sozialrecht im DAV
besonderer Schwerpunkt: neurologisch-psychiatrische/

testpsychologische Begutachtung
im Sozial- und Versicherungsrecht

 
Bürogemeinschaft 

 
Wir betreiben eine Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei in ruhiger 
Lage in Schwabing. Anfang 2009 werden 3 Büroräume bei uns 
frei, die wir - einzeln oder zusammen - zu günstigen 
Konditionen untervermieten. Eine Mitbenutzung der 
vorhandenen Infrastruktur (Technik, Bibliothek, 
Besprechungszimmer) und des Sekretariats ist möglich. 
Ebenso können bei Interesse Überhangmandate bearbeitet 
werden. Für weitergehende Informationen oder Vereinbarung 
eines Besichtigungstermins wenden Sie sich bitte an Herrn RA 
Ronald Kluger. 
 

KLUGER +  PARTNER 
Rechtsanwalt + Steuerberater 

Isabellastr. 33  D - 80796 München 
Tel. 089- 59989490 -Mail office@klugerpartner.de 
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Vermietung 

RA Kanzlei in idealer Lage in Dachau bietet Steuerberater/-in einen
sehr schönen Raum und optional einen Sekretariatsplatz sowie
gemeinsames Besprechungszimmer zu günstigen Konditionen.
Erwünscht sind gegenseitige Urlaubsvertretung, lockere konstruktive
Arbeitsatmosphäre und auf längere Sicht engere Zusammenarbeit.
Nähere Einzelheiten erfahren Sie gerne in einem persönlichen
Gespräch. 

RA Kurt Piller, Münchner Straße 61 b, 85221 Dachau, 
Tel: 08131 / 612 13 - 0, Fax 08131 / 612 13-13.

In unserer Kanzlei wir infolge Ausscheidens eines Kollegens in der
Barer Straße 44, München ein Büroraum zur Vermietung an
Kollegen/Kollegin frei:

Raumgröße: ca.14,5 qm
zuzüglich Mitbenutzung der 
Gemeinschaftsräume, Besprechungsraum

Raumkosten einschließlich Nebenkosten
(Heizung, Betriebskosten) einschließlich 
Deckungsbeiträge (Reinigung 2 x wöchentlich, Strom)
brutto EUR 674,00

Sektetariatsleistungen, Telefon- und Telefaxbeteiligung können
nach Anfall verrechnet werden.

Die Kanzlei ist zivilrechtlich strukturiert; 6 Berufsträger sowie
Steuerberater.

Anfragen richten Sie bitte an: RA Dr. Litzinger, Tel. 089/28 66 140.

Untervermietung an Kollegin/Kollege:

Büroraum in Anwaltskanzlei, ca. 14 m² in Haidhausen; geeignet

auch für „Zweigstelle“, für nebenberufliche Tätigkeit als Anwalt,

als Besprechungsraum.

Bei Interesse, Kontakt unter 089 - 448 62 54 oder 0172 - 863 37 01.

Nachmieter/in für Arbeitszimmer in angenehmer, großzügiger
Bürogemeinschaft (derzeit drei Rechtsanwälte) in zentraler Lage
gesucht.

Benutzung der Kanzleiinfrastruktur wie Sekretariat, Hard- und
Software, Bibliothek etc. optional.

Ideal für Berufs(wieder)einsteiger durch Übernahme von
Mandaten.

Rechtsanwältin Ulrike Meising, Goethestrasse 52, 80336 München,
089 - 53 00 53, rechtsanwaeltin@ulrikemeising.de

Ein 25 qm-Büroraum in komplett ausgestatteter Anwaltskanzlei
mit zurzeit 3 Rechtsanwälten, die ausschließlich im strafrecht-
lichen Bereich tätig sind,  im Zentrum (Fußgängerzone nahe
Marienplatz) zu vermieten. Nutzung der Infrastruktur, Sekretariat,
Besprechungszimmer möglich. Geeignet z. B. für RAe, Steuer-
berater, Vereine oder eine Organisation.

Zuschriften erbeten unter info@langlucas.de

Kanzleiübernahme

KANZLEI ALTERSBEDINGT ABZUGEBEN:

Ich arbeite in sehr schönen, zentral gelegenen, trotzdem günstigen
Büroräumen in München in Bürogemeinschaft auf dem Gebiet des
Zivilrechts, Unfall- und Versicherungsrechts, Familienrechts,
Arbeitsrechts und Steuerrechts.

Ich möchte irgendwann die nächste Zeit aufhören (stehe aber unter
keinem Zeitdruck!) und das Büro (umfangreiche Bibliothek, sehr
aktuelles Formularwesen und Schriftsatzbausteine auf dem Gebiete
des ArbR, SozR, FamR, StR, MietR, VerkehrsR, StrafR, ZV, VerwR, GesR
mit System RA-MICRO und günstigem Vertrag) und die laufenden
Akten übergeben, eine weitere zeitweise Mitarbeit ist zur
Mandantenübergabe natürlich möglich. Der Kollege (Jahrgang 1955)
bleibt und unterstützt meine Suche nach einer/m jüngeren
Bürogemeinschafter/in.

Bei Interesse bitte Zuschriften unter Chiffre Nr. 38 / April 2009.

Kanzleiverkäufe

Verkäufe

Verkaufe NJW 1976 - 2005 gebunden, ab 2006 ungebunden, 
DAR 1995 - 1998, ZfS 1988 - 1997 und AnwBl 1984-2007 
jeweils gebunden, einzeln oder alles zusammen gegen Gebot.
Angebote an RA Knauf, Tel. 089/23 66 790 oder  
mail@Kanzlei-Knauf.de

Prozessvertretung

Termins- und Prozeßvertretungen
Köln / Düsseldorf / Bonn / Aachen / Rheinland

an sämtlichen Gerichten mit PLZ 4xxxx und 5xxxx,
RA seit 1980

Rechtsanwalt Rainer Marx, Am Markt 7, 50169 Kerpen/Köln
Tel 02237/7116 Fax 02237/62648

NJW gebunden 1958 bis 1990 und 2001 bis 2006, 
Zustand sehr gut, zusammen VB 750,00 € inkl. Versand.
Tel: 0179 - 678 19 76.

Einzel-Anwaltspraxis, 65 J, Chiemgau, zentr. Lage 136 qm,
unbefr. Mietvert., Vollausst. (EDV, RA-Micro, geb. NJW ab 47, DAR
ab 56, ZfS ab 80, alle NJW Cass./CDs).

Zuschriften bitte an den MAV  unter Chiffre Nr. 44 / April 2009.

Anwaltskanzlei, gut eingeführte Einmannkanzlei in ober-
bayerischer Großstadt mit Schwerpunkten in Zivil-, Familien-,
Arbeits-, Verwaltungs- und Strafrecht, im Stadtzentrum, Sitz des
Landgerichts, aus Altersgründen zu verkaufen.

Zuschriften bitte an den MAV  unter Chiffre Nr. 37 / April 2009.
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Ausbildungsplätze

Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter

Wir suchen ab sofort eine/n Empfangssekretär/in als Urlaubs-

und Krankheitsvertretung für unsere wirtschaftsrechtlich orientierte

Kanzlei im Zentrum Münchens. Sie verfügen über kommunikative

Fähigkeiten und bedienen souverän und freundlich die Telefon-

zentrale. Sie sind verantwortlich für den Postein- und -ausgang

sowie weiterer administrativer Aufgaben. Für Fragen stehen wir

gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Kontaktaufnahme bitte unter Chiffre Nr. 41 / April 2009.

Ausbildungsplatz zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten
ab 01.09.2009 zu vergeben. Ihre schriftliche Bewerbung schicken

Sie bitte an 

Maltry Rechtsanwältinnen, Hohenzollernstr. 89, 80796 München
oder per E-Mail an maltry@rechtsanwaeltinnen.com

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, München und
Zürich übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

CLLB Zürich
Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (ZH)
Tel.: 0041 (0) 44 201 12 18
Fax: 0041 (0) 44 201 12 19

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

Belgien und Deutschland

PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)

steht
Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 

belgischen Raum zur Verfügung

über 27 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 
Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-
ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be
INTERNET: www.peterdecock.net

Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

Langjährige Rechtsanwaltsfachangestellte mit allen in einer

Kanzlei anfallenden Aufgaben betraut, sucht neue Herausforderung.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 40 / April an den MAV erbeten.

Anwaltssekretärin mit langjähriger Praxis sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine neue Tätigkeit. Ich bin mit allen in einer
Kanzlei anfallenden Arbeiten vertraut und arbeite gern selbst-
ständig. Dazu zähle ich das Kostenrecht und die dazugehörigen
Schriftsätze, die gesamte Zwangsvollstreckung, Termin- und
Fristenüberwachung und die Abwicklung von Verkehrsunfällen.
Selbstverständlich beherrsche ich AnoText und RA-Micro.

Sie erreichen mich unter: 089/7143608 oder per E-Mail:
Ingrid.Kell@topword.de.

Erfahrene Rechtsanwaltsfachangestellte
charmant und sehr engagiert

sucht eigenverantwortliche Vertrauensstelle

in anspruchsvoller Kanzlei.

Biete perfekte und selbständige Arbeit

gegen gute Bezahlung. 4 Tage/Woche

Zuschriften bitte an Chiffre Nr. 42 / April 2009.

Die GLOBANA Unternehmensgruppe ist u.a. Betreiberin eines
Messe- und Veranstaltungszentrums, eines Modecenters und
eines Businesshotels.

Für unsere Münchener Niederlassung am Isatorplatz suchen wir
zum nächstmöglichen Termin eine(n):

Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w) 
Office Manager (m/w)
Ihre Aufgaben:
Als Assistent/in der Geschäftsleitung übernehmen Sie das komplette
Office-Management mit allen im Zentralsekretariat anfallenden
Tätigkeiten. Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung der Kor-
respondenz nebst Organisation der Daten- und Vertragsverwaltung
sowie die Termin-, Reise- und Meetingplanung. Darüber hinaus
arbeiten Sie in der Mietvertragsverwaltung unseres Modezentrums
mit und übernehmen Aufgaben in der Rechtsabteilung.

Ihre Qualifikation:
Nach abgeschlossener kaufmännischer Berufsausbildung können
Sie eine mehrjährige Berufserfahrung bevorzugt als Rechtsanwalts-
fachangestellte/r vorweisen und verfügen in Ihrem Fachgebiet
über eine hervorragende Kompetenz.
Ausgezeichnete EDV-Kenntnisse insbesondere Windows XP und
MS-Office (Word, Excel, Power Point), ein perfektes Deutsch und
gute Englischkenntnisse sind für Sie selbstverständlich. Fehlerfreies
Schreiben nach Diktat stellt auch bei größeren Schriftsätzen und
Verträgen kein Problem für Sie dar. Sie sind hoch motiviert, krea-
tiv, kommunikativ und gewohnt im Team selbstständig zu arbei-
ten. Organisationsstärke, sicheres, sympathisches Auftreten,
überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und Flexibilität zeich-
nen Sie aus. 

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz in einem 
kreativen, motivierten Team, eine leistungsgerechte Vergütung
und ein dynamisches Arbeitsumfeld. Bitte senden Sie Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der
Gehaltsvorstellung an:

GLOBANA Unternehmensgruppe 
Herrn Alexander Waszczenko 
Kanalstraße 17 • 80538 München 
www.globana.com

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Angebot | Nachfrage

36 |

MAV-Mitteilungen April 2009

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung

bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung bei

allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige Erledigung

von Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz 

vorhanden), Tel. 0177/722 53 50.

Dienstleistungen

- Bürodienstleistungen aller Art - 

Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,

bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 

bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch

Tel: 0175/ 41 46 337

Bilanzbuchhalter (IHK), Steuerfachgehilfe (IHK), langjährige
Berufserfahrung in StB, WP- und PA-Büros, Englisch in Wort

und Schrift, sehr gute Anwendungskenntnisse in MS-Office, Datev,

PatOrg, PatFibu, Lexware und Stotax, eigeverantwortliche und

teamorientierte Arbeitsweise, eigene EDV und Datev-Software,

Tätigkeitsschwerpunkte: Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung,

Mahnwesen, Controlling, Forderungsmanagement und Gewinn-

ermittlung, erledigt zuverlässig alle Arbeiten einzeln oder im

Team in Ihrer Kanzlei oder außer Haus in Oberbayern. Unterlagen

können auf Wunsch auch abgeholt und nach Erledigung wieder

zurückgebracht werden. Urlaubsvertretung und Projektarbeit

möglich.

Email: diebilanzbuchhalter@yahoo.de  

Sekretärin / Assistentin (freiberuflich)

perfekt in allen Büroarbeiten, langjährige Erfahrung in versch. 
RA/WP-Kanzleien, auch Verlage/Medien/Arch. - Ing. Büros,  (z.B. Phar-
marecht/ Vertragswesen) übernimmt Sekretariatsaufgaben (keine
RA-Gehilfin) und/oder Schreibarbeiten (MS-Office) in Ihrem Büro
oder in Heimarbeit. 

Schnelles, korrektes Arbeiten zugesichert, Teilzeit/halbtags
und/oder sporadisch aushilfsweise.

Tel.: 089141 1996, Fax: 089 143 44 910, mobil: 0170 184 3338.
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Abrechnungen für Anwaltskanzleien
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Schreibbüros

Schreibbüro Rigl
RA-Fachangestellte übernimmt Urlaubsvertretung Schreibarbeiten,

auch von zu Hause mit DictaNet
Telefon-Nr.: 089 / 90 54 16 04

oder 01 77 / 67 02 824
Telefax-Nr.. 0 89 / 41 15 75 92

e-mail: pr.petra.richter@nexgo.de

Zuverlässige RA-Gehilfin mit 20-jähriger Berufserfahrung, fit und fix

mit Phantasy, erledigt in Ihrem Büro Zwangsvollstreckung, Honorar-

abrechnungen, Buchhaltung. 35 € / Std. + MwSt. Nur Samstags.

Testangebot: 10 Stunden je 25 € + MwSt., 

Tel: 089 / 625 17 28, Fax: 089 / 63 81 97 26, Mobil: 0179 / 503 21 78, 

kabelhaching@hotmail.com.

Übersetzungsbüros

FACHÜBERSETZUNGEN / BEGLAUBIGUNGEN
ITALIENISCH / DEUTSCH

Recht / Technik
Andrea Balzer

Öff. best. u. allg. beeid. Übersetzerin
(BDÜ, VbDÜ, tekom)

Einsteinstr. 151, 81675 München
Tel.: 089 / 54 76 33 90; Fax: 089 / 54 76 33 89

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Urlaubs-/Krankheitsvertretungen
Nähe Hbf. – Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

Virtuell Office – Büro- und Schreibservice

Eine kostengünstige und effektive Methode des Outsourcing.

Kontakt:
E-Mail: info@virtuell-office.de

www.virtuell-office.de
Mobil: 0173 562 14 55

Dienstleistungen Staimer 

Schreibarbeiten nach Vorlage, Band und digital. 

Wir entlasten Ihr Büro preisgünstig.

Tel.: (089) 42 12 47 - Fax (089) 42 29 56

E-mail:BueroStaimer@aol.com

Eilservice
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FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer

Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)

Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 

Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: info@german-lingo.com

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT

von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch

� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)

Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97

E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de

Schulungen

Buchbindereien

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

COACHING GEGEN REDEANGST UND LAMPENFIEBER
Fast 80% der Menschen, die öffentlich auftreten,

haben Lampenfieber – und kaum einer redet
davon, geschweige denn, weiß dagegen Rat!

Ich biete im Einzelcoaching professionelle Hilfe an,
sich schnell und effektiv

- vom störenden Lampenfieber zu befreien,
- die dadurch freiwerdende Energie in höhere

Konzentration und Fokussierung umzuwandeln,
- mehr Selbstsicherheit für Auftritte, Reden

und Vorträge zu gewinnen!

ESTHER LEUE M.A.
Coaching und Psychologische Beratung

Beltweg 12, 80805 München,
Weitere Infos oder Terminvereinbarung:

Tel.: 089 / 470 84 740, E-Mail: info@esther-leue.de

Anzeigenpreise
Die gültigen Preise und Anzeigengrößen finden Sie
in den aktuellen Mediadaten der Mitteilungen.
Gerne erstellen wir Ihnen anhand der gewünsche-
ten Anzeige ein Angebot. Sprechen Sie mit uns.

Die vollständigen Mediadaten finden Sie auf der Homepage
des MAV unter www.muenchener.anwaltverein.de

Alle Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel auch in der 
Internet-Ausgabe der Mitteilungen auf der MAV-Homepage
(www.muenchener.anwaltverein.de) veröffentlicht.

Anzeigenannahme:

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98
eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, Maxburgstaße oder
Justizpalast. Anschriften siehe im Impressum.
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23.04.2009
München, Amerikahaus

28.04.2009
München, Amerikahaus

29.04.2009
München, Amerikahaus

05.05.2009
München, Amerikahaus

08.05.2009
München, Amerikahaus

15.05.2009
München, Amerikahaus

19.05.2009
München, Amerikahaus

25.05.2009
München, Amerikahaus

26.05.2009
München, Maritim Hotel

27.05.2009
München, Amerikahaus

17.06.2009
München, Amerikahaus

18.06.2009
München, Amerikahaus

Testamentsanfechtung
RA  Michael Ott-Eulberg, Augsburg

FAO-Bescheinigung für FAErb

Die energetische Modernisierung von privaten und
gewerblichen Mietobjekten (Arbeitstitel)
RA Thomas Hannemann, Karlsruhe

FAO-Bescheinigung für FAMiet

Reformen rund ums Erbrecht
Reform des Nachlassverfahrens, Erbrechtsreform 2009
Dr. Ludwig Kroiss, Direktor AG Traunstein

FAO-Bescheinigung für FAErb

Übertragung betrieblicher Einkunftsquellen
Dr. Eckhard Wälzholz, Notar, Füssen

FAO-Bescheinigung für FAErb

Internationales Erbrecht
Grundstrukturen internationaler Erbfälle und der 
internationalen Nachlaßplanung 
Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

FAO-Bescheinigung für FAErb

Vollständige Neugestaltung des 
Versorgungsausgleichs zum 01.09.2009
Michael Triebs, Ri OLG München

FAO-Bescheinigung für FAFam

Forderungspfändung - Kontopfändung und Ausblick auf
die Kontopfändungsnovelle
Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Wiederholung:
Fehlgeschlagene Lehman-Brothers-Zertifikate
RA Björn Wieg, 

FAO-Bescheinigung für FAKap

Die GmbH im Prozess
Prof. Dr. Wulf Goette, VRiBGH

FAO-Bescheinigung für FAGes

Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber
Thomas Holbeck, Ri ArbG Augsburg

FAO-Bescheinigung für FAArb

Vertragsgestaltung und -kontrolle beim 
Energieliefer-Contracting
RA Dr. Olrik von der Wense LL.M., Hamburg

FAO-Bescheinigung für FA

Aktuelle Rechtsprechung zur Gestaltung von
Vergütungsabreden
RA Dr. Mark Lembke, LL.M, Frankfurt

FAO-Bescheinigung für FAArb
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19.06.2009
München, Akademischer
Gesangverein

22.06.2009
München, Amerikahaus

24.06.2009
München, Amerikahaus

25.06.2009
München, Amerikahaus

26.06.2009
München, Amerikahaus

30.06.2009
München, Amerikahaus

03.07.2009
München, Tagungs-
zentrum Nockherberg

08.07.2009
München, Amerikahaus

09.07.2009
München, Amerikahaus

10.07.2009
München, Amerikahaus

15.07.2009
München, Amerikahaus

16.07.2009
München, Amerikahaus

17.07.2009
München, Amerikahaus

5. Bayerischer Erbrechts- und Nachlassgerichtstag 2009
veranstaltet vom Bayerischen AnwaltVerband

FAO-Bescheinigung für FAErb

Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG
Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des AG Traunstein,
Dr. Christian Seiler, Ri OLG München/Landshut

FAO-Bescheinigung für FAFam 

Baukosten außer Kontrolle ?
Karl-Heinz Keldungs, VRi OLG Düsseldorf

FAO-Bescheinigung für FABau

Distressed M&A
RA Andreas Ziegenhagen, Berlin

FAO-Bescheinigung für FAGes + FAIns

Die Vorbereitung der Revisionsinstanz
in den Tatsacheninstanzen des Zivilprozesses
RA Dr. Matthias Siegmann, Karlsruhe

Die Berechnung des pfändbaren Einkommens im
Rahmen der Verbraucherinsolvenz
Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

5. Bayerischer Arbeitsrechtstag 2009
veranstaltet vom Bayerischen AnwaltVerband

FAO-Bescheinigung für FAArb

Insolvenzrecht aktuell
Gero Fischer, VRi BGH a.D., Freiburg

FAO-Bescheinigung für FAIns

Aktuelle Aspekte des europäischen Zivilprozesses
RA Prof. Dr. Bernd Reinmüller, Frankfurt/Brüssel

Schiedsgerichtsbarkeit - von der Schiedsvereinbarung
bis zum Schiedsspruch
RAuN Jens Peter Lachmann, RA Jens Bredow

FAO-Bescheinigung für FAHandels- u. GesR

Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis
RA Dr. habil. Georg Annuß, München

FAO-Bescheinigung für FAArb

Bauablaufstörungen und Leistungsverzug des Auftrag-
nehmers Rechtsfolgen für den BGB-Vertrag und nach VOB/B 
Dr. Heinrich Merl, VRi OLG a.D.

FAO-Bescheinigung für FABau

Update: Kaufrecht
Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München
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IHR GUTES RECHT AUF MEHR EFFIZIENZ

Digta Soundbox 830 

•  Platz sparendes Design

•  Anschluss für Kopfhörer / Fußschalter

•  Integrierte Soundkarte für optimalen Sound 

•  Lautstärkeregler 

•  Komplettes Zubehörprogramm

Digta 420

•  128 MB Festspeicher

•  Selbstleuchtendes Farbdisplay

•  Akku- und Batteriebetrieb möglich

•  Nutzung auch als PC-Mikrofon über USB

•  Im Gerät aufladbarer Akku

•  Interface für Barcode/RFID-Leser

•  PIN-Gerätesicherung und Diktatverschlüsselung

Sie erhalten ein Diktiergerät (als Einzelplatzlösung),  

ein Wiedergabegerät für das Schreibbüro und  

Zubehör – für 30 Tage zum Test.

30 TAGE  TESTEN

 

Sie möchten mehr über digitales Diktieren 

wissen? Oder Ihren Vorsprung mit den digitalen 

Diktierlösungen »live« testen? 

Nehmen Sie einfach Kontakt mit Ihrem Grundig 

Business Systems Partner Kratzer EDV GmbH  

auf.

>>>  Digitale Sprachverarbeitung für Rechtsanwälte

Kratzer EDV GmbH - IT Systemhaus für Rechtsanwälte
Server- und Netzwerkbetreuung, Standortvernetzung, Servervirtualisierung/-konsolidierung

Security-Lösungen: Firewall, Messaging Security, Virenschutz, Verschlüsselung

Branchenlösungen: DATEV System-Partner, DATEV System-Partner für Phantasy

Grundig CGP Partner für digitale Diktierlösungen und analoge Systeme

�

�

�

�

Kratzer EDV GmbH, Oberanger 45, 80331 München
 

Telefon:       

 

089 / 23 23 66 - 66

 

089 / 23 23 66 -   0

 

Fax:           Internet:  www.kratzer-edv.de

E-mail:  info@kratzer-edv.de

KRATZER 
EDV GmbH

turn voice into             action

Business Systems

Fordern Sie Ihre kostenfreie

Teststellung an:

Telefon: 089 / 232366-0

Mitteilungen
Münchener AnwaltVerein e.V.
Prielmayerstr. 7/Zi. 63, 80335 München
PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 54033

Mitteilungen_Maerz_2009_alternativ:Mitt. 9 Spalten 23.02.2009 15:51 Seite 18

•  Soft-Touch-Composite-Oberfläche




